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TGÜ DRN 2013 
 
 

Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 

Artikel 1 

Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 
§ 20. (1) Das Dienstverhältnis wird aufgelöst durch § 20. (1) Das Dienstverhältnis wird aufgelöst durch 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 3a. rechtskräftige Verurteilung durch ein inländisches Gericht ausschließlich 

oder auch wegen eines Vorsatzdelikts gemäß den §§ 92, 201 bis 217, 312 
und 312a StGB, 

 3a. rechtskräftige Verurteilung durch ein inländisches Gericht ausschließlich 
oder auch wegen eines ab dem 1. Jänner 2013 begangenen Vorsatzdelikts 
gemäß den §§ 92, 201 bis 217, 312 und 312a StGB, 

 4.  bis 5. …  4.  bis 5. … 
  6. Begründung eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses zu einer 

anderen Gebietskörperschaft, 
 7. …  7. … 

(2) bis (7) … (2) bis (7) … 
§ 22. … § 22. … 
 Zeugnis 

§ 22a. Beim Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis ist der Beamtin oder 
dem Beamten ein schriftliches Zeugnis über die Dauer und die Art ihrer oder 
seiner Dienstleistung auszustellen. 

§ 34. (1) Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler hat die 
Verwaltungsakademie des Bundes einzurichten. Sie hat nach Anhörung der 
obersten Dienstbehörden für die Bediensteten aller Ressorts Management-
Trainings-Programme gemäß § 32 Abs. 1 und 2 sowie sonstige Programme zur 
dienstlichen Weiterbildung und Mitarbeiterqualifizierung, insbesondere zu den 
Fachgebieten europäische Integration, Fremdsprachen, Genderkompetenz, 
Frauenförderung, Ökonomie, E-Government sowie Ressourcenmanagement 
bereitzustellen. 

§ 34. (1) Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler hat die 
Verwaltungsakademie des Bundes einzurichten. Sie hat nach Anhörung der 
obersten Dienstbehörden für die Bediensteten aller Ressorts Management-
Trainings-Programme gemäß § 32 Abs. 1 und 2 sowie sonstige Programme zur 
dienstlichen Weiterbildung und Mitarbeiterqualifizierung, insbesondere zu den 
Fachgebieten europäische Integration, Fremdsprachen, Genderkompetenz, 
Frauenförderung, Ökonomie, Wirkungsorientierung, E-Government sowie 
Ressourcenmanagement bereitzustellen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
§ 37. (1) und (2) … § 37. (1) und (2) … 
(3) Der Beamte, (3) Der Beamte, 

 1. dessen regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a oder 50b 
herabgesetzt worden ist oder 

 1. dessen regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 50b oder 50e 
herabgesetzt worden ist oder 

 2. und 3. …  2. und 3. … 
darf eine Nebentätigkeit nur ausüben, wenn und insoweit die oberste 
Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die 
Ausübung dieser Nebentätigkeit dem Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen 
Maßnahme widerstreitet. 

darf eine Nebentätigkeit nur ausüben, wenn und insoweit die oberste 
Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die 
Ausübung dieser Nebentätigkeit dem Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen 
Maßnahme widerstreitet. 

§ 39b. (1) Das Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport kann 
eine Beamtin oder einen Beamten im Rahmen ihrer oder seiner dienstlichen 
Verwendung 

§ 39b. (1) Das Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport kann 
eine Beamtin oder einen Beamten im Rahmen ihrer oder seiner dienstlichen 
Verwendung 

 1. zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung ihrer oder seiner 
medizinischen, medizin-technischen oder pflegerischen Fähigkeiten und 

 1. zur Erlangung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung ihrer oder 
seiner medizinischen, medizin-technischen oder pflegerischen 
Fähigkeiten und 

 2. …  2. … 
zu einem Kooperationspartner entsenden, sofern eine solche Entsendung in 
unmittelbarem und überwiegendem Zusammenhang mit der Erfüllung der 
Aufgaben des Bundesheeres steht. 

zu einem Kooperationspartner entsenden, sofern eine solche Entsendung in 
unmittelbarem und überwiegendem Zusammenhang mit der Erfüllung der 
Aufgaben des Bundesheeres steht. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
§ 45. (1) Der Vorgesetzte hat darauf zu achten, dass seine Mitarbeiter ihre 

dienstlichen Aufgaben gesetzmäßig und in zweckmäßiger, wirtschaftlicher und 
sparsamer Weise erfüllen. Er hat seine Mitarbeiter dabei anzuleiten, ihnen 
erforderlichenfalls Weisungen zu erteilen, aufgetretene Fehler und Mißstände 
abzustellen und für die Einhaltung der Dienstzeit zu sorgen. Er hat das dienstliche 
Fortkommen seiner Mitarbeiter nach Maßgabe ihrer Leistungen zu fördern und 
ihre Verwendung so zu lenken, dass sie ihren Fähigkeiten weitgehend entspricht. 

§ 45. (1) Der Vorgesetzte hat darauf zu achten, dass seine Mitarbeiter ihre 
dienstlichen Aufgaben gesetzmäßig und in zweckmäßiger, wirtschaftlicher und 
sparsamer Weise erfüllen. Er hat seine Mitarbeiter dabei anzuleiten, ihnen 
erforderlichenfalls Weisungen zu erteilen, aufgetretene Fehler und Mißstände 
abzustellen und für die Einhaltung der Dienstzeit zu sorgen. Er hat das dienstliche 
Fortkommen seiner Mitarbeiter nach Maßgabe ihrer Leistungen zu fördern und 
ihre Verwendung so zu lenken, dass sie ihren Fähigkeiten weitgehend entspricht. 
Weiters hat sie oder er dafür zu sorgen, dass ihre oder seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter den Erholungsurlaub in Anspruch nehmen. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
§ 48. (1) bis (2a) … § 48. (1) bis (2a) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Soweit nicht wichtige dienstliche oder sonstige öffentliche Interessen 

entgegenstehen, ist die gleitende Dienstzeit einzuführen. Gleitende Dienstzeit ist 
jene Form der Dienstzeit, bei der der Beamte den Beginn und das Ende seiner 
täglichen Dienstzeit innerhalb festgesetzter Grenzen (Gleitzeitrahmen) selbst 
bestimmen kann. Während der innerhalb des Gleitzeitrahmens festzulegenden 
Blockzeit hat der Beamte jedenfalls Dienst zu versehen. Der fiktive 
Normaldienstplan dient als Berechnungsbasis für die Feststellung der 
anrechenbaren Arbeitszeit bei Abwesenheit vom Dienst. Die Erfüllung der 
regelmäßigen Wochendienstzeit ist im Durchschnitt der Wochen des 
Kalenderjahres zu gewährleisten. Der zur Erreichung der durchschnittlichen 
Wochendienstzeit erforderliche Verbrauch von Zeitguthaben aus der gleitenden 
Dienstzeit kann, soweit nicht dienstliche Interessen entgegenstehen, vom 
unmittelbaren Dienstvorgesetzten auch während der Blockzeit gestattet werden. 
Im Gleitzeitdienstplan sind 

(3) Soweit nicht wichtige dienstliche oder sonstige öffentliche Interessen 
entgegenstehen, ist die gleitende Dienstzeit einzuführen. Gleitende Dienstzeit ist 
jene Form der Dienstzeit, bei der der Beamte den Beginn und das Ende seiner 
täglichen Dienstzeit innerhalb festgesetzter Grenzen (Gleitzeitrahmen) selbst 
bestimmen kann. Während der innerhalb des Gleitzeitrahmens festzulegenden 
Blockzeit hat der Beamte jedenfalls Dienst zu versehen. Der fiktive 
Normaldienstplan dient als Berechnungsbasis für die Feststellung der 
anrechenbaren Dienstzeit bei Abwesenheit vom Dienst. Die Erfüllung der 
regelmäßigen Wochendienstzeit ist im Durchschnitt der Wochen des 
Kalenderjahres zu gewährleisten. Der zur Erreichung der durchschnittlichen 
Wochendienstzeit erforderliche Verbrauch von Zeitguthaben aus der gleitenden 
Dienstzeit kann, soweit nicht dienstliche Interessen entgegenstehen, vom 
unmittelbaren Dienstvorgesetzten auch während der Blockzeit gestattet werden. 
Im Gleitzeitdienstplan sind 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
festzulegen. festzulegen. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 
§ 50c. (1) und (2) … § 50c. (1) und (2) … 
(3) Abgesehen vom Fall des Abs. 2 kann ein Beamter, dessen regelmäßige 

Wochendienstzeit nach den §§ 50a oder 50b herabgesetzt worden ist, über die für 
ihn maßgebende Wochendienstzeit hinaus zur Dienstleistung nur herangezogen 
werden, wenn die Dienstleistung zur Vermeidung eines Schadens unverzüglich 
notwendig ist und ein Bediensteter, dessen regelmäßige Wochendienstzeit nicht 
herabgesetzt ist, nicht zur Verfügung steht. 

(3) Abgesehen vom Fall des Abs. 2 kann ein Beamter, dessen regelmäßige 
Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 50b oder 50e herabgesetzt worden ist, über 
die für ihn maßgebende Wochendienstzeit hinaus zur Dienstleistung nur 
herangezogen werden, wenn die Dienstleistung zur Vermeidung eines Schadens 
unverzüglich notwendig ist und ein Bediensteter, dessen regelmäßige 
Wochendienstzeit nicht herabgesetzt ist, nicht zur Verfügung steht. 

§ 50d. (1) … § 50d. (1) … 
(2) Die Dienstbehörde hat die vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der 

regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a oder 50b zu verfügen, wenn der 
Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem VKG in 
Anspruch nimmt. 

(2) Die Dienstbehörde hat die vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der 
regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 50b oder 50e zu verfügen, 
wenn der Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem 
VKG in Anspruch nimmt. 

(3) … (3) … 
 Pflegeteilzeit 

§ 50e. (1) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 75c Abs. 1 Z 2 oder 3 
kann die regelmäßige Wochendienstzeit der Beamtin oder des Beamten auf ihren 

545/M
E

 X
X

IV
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
G

Ü
_D

R
N

_2013
3 von 90

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  4 von 90 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
oder seinen Antrag für mindestens einen Monat und höchstens drei Monate bis 
auf ein Viertel des für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Ausmaßes 
herabgesetzt werden (Pflegeteilzeit), wenn keine wichtigen dienstlichen 
Interessen entgegenstehen. Eine weitere Änderung des Ausmaßes der 
regelmäßigen Wochendienstzeit ist nicht zulässig. § 50c ist anzuwenden. 

(2) Eine Pflegeteilzeit ist für jede zu betreuende Angehörige oder jeden zu 
betreuenden Angehörigen grundsätzlich nur einmal zulässig. Bei einer Erhöhung 
des Pflegebedarfs um zumindest eine Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 
Bundespflegegeldgesetz [BPGG], BGBl. Nr. 110/1993) ist jedoch ein neuerlicher 
Antrag zulässig. 

(3) Die Dienstbehörde kann auf Antrag der Beamtin oder des Beamten die 
vorzeitige Rückkehr zur ursprünglichen regelmäßigen Wochendienstzeit verfügen 
bei 
 1. der Aufnahme in stationäre Pflege oder Betreuung in Pflegeheimen und 

ähnlichen Einrichtungen, 
 2. der nicht nur vorübergehenden Übernahme der Pflege oder Betreuung 

durch eine andere Betreuungsperson sowie 
 3. dem Tod 
der oder des nahen Angehörigen. 

§ 54. (1) und (2) … § 54. (1) und (2) … 
(3) In Dienstrechtsangelegenheiten und in Disziplinarangelegenheiten 

können ohne Einhaltung des Dienstweges eingebracht werden: 
(3) In Dienstrechtsangelegenheiten und in Disziplinarangelegenheiten 

können ohne Einhaltung des Dienstweges eingebracht werden: 
 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 4. Beschwerden an den Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof.  4. Beschwerden an den Verfassungsgerichtshof und Revisionen an den 

Verwaltungsgerichtshof. 
§ 56. (1) bis (3) … § 56. (1) bis (3) … 
(4) Der Beamte, (4) Der Beamte, 

 1. dessen regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a oder 50b 
herabgesetzt worden ist oder 

 1. dessen regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 50b oder 50e 
herabgesetzt worden ist oder 

 2. und 3. …  2. und 3. … 
darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und insoweit 
die Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist in den Fällen des Abs. 2 
sowie dann zu versagen, wenn die Ausübung dieser Nebenbeschäftigung dem 

darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und insoweit 
die Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist in den Fällen des Abs. 2 
sowie dann zu versagen, wenn die Ausübung dieser Nebenbeschäftigung dem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen Maßnahme widerstreitet. Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen Maßnahme widerstreitet. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 
§ 60. (1) … § 60. (1) … 
(2) Dienstausweise können folgende Daten des Beamten enthalten, soweit 

diese zur Ausweisleistung dienstlich erforderlich sind oder der Beamte diese 
wünscht: 

(2) Dienstausweise können folgende Daten des Beamten enthalten, soweit 
diese zur Ausweisleistung dienstlich erforderlich sind oder der Beamte diese 
wünscht: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 5. den Vor- und Familiennamen,  5. den Vor- und Familiennamen oder Vor- und Nachnamen, 
 6. bis 9. …  6. bis 9. … 

(2a) bis (5) … (2a) bis (5) … 
§ 75c. (1) Einer Beamtin oder einem Beamten ist auf ihr oder sein Ansuchen 

ein Urlaub unter Entfall der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub), wenn sie oder 
er sich der Pflege 

§ 75c. (1) Einer Beamtin oder einem Beamten ist auf ihr oder sein Ansuchen 
ein Urlaub unter Entfall der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub), wenn sie oder 
er sich der Pflege 

 1. …  1. … 
 2. einer oder eines nahen Angehörigen mit Anspruch auf Pflegegeld 

zumindest der Stufe 3 nach § 5 des Bundespflegegeldgesetzes oder nach 
den Landespflegegeldgesetzen unter gänzlicher Beanspruchung ihrer 
oder seiner Arbeitskraft in häuslicher Umgebung widmet. 

 2. einer oder eines nahen Angehörigen im Sinne des § 78d Abs. 1 mit 
Anspruch auf Pflegegeld zumindest der Stufe 3 nach § 5 BPGG unter 
gänzlicher Beanspruchung ihrer oder seiner Arbeitskraft in häuslicher 
Umgebung widmet oder 

  3. einer oder eines demenziell erkrankten oder minderjährigen nahen 
Angehörigen im Sinne des § 78d Abs. 1 mit Anspruch auf Pflegegeld ab 
der Stufe 1 nach § 5 BPGG, längstens jedoch für die Dauer von sechs 
Monaten, widmet. 

Der gemeinsame Haushalt nach Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte 
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft 
aufhält. 

Der gemeinsame Haushalt nach Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte 
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft 
aufhält. 

(2) … (2) … 
(3) Der Beamte hat den Antrag auf Gewährung des Karenzurlaubes 

spätestens zwei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 
(3) Beträgt die beabsichtigte Dauer des Karenzurlaubs mehr als drei Monate, 

ist der Antrag auf Gewährung des Karenzurlaubs spätestens zwei Monate vor 
dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 

(4) bis (7) … (4) bis (7) … 
§ 76. (1) und (2) … § 76. (1) und (2) … 
(3) Die Pflegefreistellung nach Abs. 1 darf im Kalenderjahr das Ausmaß der (3) Die Pflegefreistellung nach Abs. 1 darf im Kalenderjahr das Ausmaß der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
regelmäßigen Wochendienstzeit des Beamten nach § 48 Abs. 2 oder 6 oder nach 
den §§ 50a bis 50c nicht übersteigen. 

regelmäßigen Wochendienstzeit des Beamten nach § 48 Abs. 2 oder 6 oder nach 
den §§ 50a bis 50c und 50e nicht übersteigen. 

(4) bis (10) … (4) bis (10) … 
§ 94. (1) bis (2) … § 94. (1) bis (2) … 
(3) Der Lauf der in Abs. 1 und 1a genannten Fristen wird weiters gehemmt 

in den Fällen des § 28 des Bundes-Personalvertretungsgesetzes (PVG), 
BGBl. Nr. 133/1967, 

(3) Der Lauf der in Abs. 1 und 1a genannten Fristen wird weiters gehemmt 
in den Fällen des § 28 des Bundes-Personalvertretungsgesetzes (PVG), 
BGBl. Nr. 133/1967, 

 1. …  1. … 
 2. für die Dauer eines Verfahrens vor der Personalvertretungs-

Aufsichtskommission. 
 2. für die Dauer eines Verfahrens vor der 

Personalvertretungsaufsichtsbehörde. 
Im Verfahren vor der Disziplinarkommission im PTA-Bereich und in der Post- 
und Fernmeldehoheitsverwaltung ist Z 1 anzuwenden. 

Im Verfahren vor der Disziplinarkommission im PTA-Bereich und in der Post- 
und Fernmeldehoheitsverwaltung ist Z 1 anzuwenden. 

(4) … (4) … 
§ 95. (1) … § 95. (1) … 
(2) Die Disziplinarbehörde ist an die dem Spruch eines rechtskräftigen 

Urteils zugrunde gelegte Tatsachenfeststellung eines Strafgerichtes 
(Straferkenntnis eines Verwaltungsgerichts) gebunden. Sie darf auch nicht eine 
Tatsache als erwiesen annehmen, die das Gericht (das Verwaltungsgericht) als 
nicht erweisbar angenommen hat. 

(2) Die Disziplinarbehörde ist an die dem Spruch eines rechtskräftigen 
Urteils zugrunde gelegte Tatsachenfeststellung eines Strafgerichtes 
(Straferkenntnis eines Verwaltungsgerichts oder eines unabhängigen 
Verwaltungssenates) gebunden. Sie darf auch nicht eine Tatsache als erwiesen 
annehmen, die das Gericht (das Verwaltungsgericht oder der unabhängige 
Verwaltungssenat) als nicht erweisbar angenommen hat. 

(3) … (3) … 
§ 103. (1) bis (3) … § 103. (1) bis (3) … 
(4) Der Disziplinaranwältin oder dem Disziplinaranwalt wird das Recht 

eingeräumt, 
(4) Der Disziplinaranwältin oder dem Disziplinaranwalt wird das Recht 

eingeräumt, 
 1. …  1. … 
 2. gegen das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts gemäß Art. 133 

Abs. 8 B-VG Revision an den Verwaltungsgerichtshof 
 2. gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts gemäß Art. 133 

Abs. 8 B-VG Revision an den Verwaltungsgerichtshof 
zu erheben. zu erheben. 

(5) … (5) … 
§ 105. Soweit in diesem Abschnitt nicht anderes bestimmt ist, sind auf das 

Disziplinarverfahren 
§ 105. Soweit in diesem Abschnitt nicht anderes bestimmt ist, sind auf das 

Disziplinarverfahren 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 1. das AVG mit Ausnahme der §§ 2 bis 4, 12, 42 Abs. 1 und 2, 51, 51a, 57, 

62 Abs. 3, 63 Abs. 1, 64 Abs. 2, 64a, 67a bis 67h, 68 Abs. 2 und 3 und 
75 bis 80 sowie 

 1. das AVG mit Ausnahme der §§ 2 bis 4, 12, 39 Abs. 2a, §§ 41, 42, 44a bis 
44g, 51, 57, 58a, 62 Abs. 3, §§ 63 bis 67, 68 Abs. 2 und 3, § 73 Abs. 2 
und 3, §§ 75 bis 79a sowie 

 2. …  2. … 
anzuwenden. anzuwenden. 

§ 112. (1) Die Dienstbehörde hat die vorläufige Suspendierung einer 
Beamtin oder eines Beamten zu verfügen, 

§ 112. (1) Die Dienstbehörde hat die vorläufige Suspendierung einer 
Beamtin oder eines Beamten zu verfügen, 

 1. …  1. … 
 2. wenn gegen sie oder ihn eine rechtswirksame Anklage wegen eines in 

§ 20 Abs. 1 Z 3a angeführten Delikts vorliegt oder 
 2. wenn gegen sie oder ihn eine rechtswirksame Anklage wegen eines in 

§ 20 Abs. 1 Z 3a angeführten Delikts vorliegt und sich die Anklage auf 
die Tatbegehung ab dem 1. Jänner 2013 bezieht oder 

 3. …  3. … 
Die Staatsanwaltschaft hat die zuständige Dienstbehörde umgehend vom 
Vorliegen einer rechtswirksamen Anklage gegen eine Beamtin oder einen 
Beamten wegen eines in § 20 Abs. 1 Z 3a angeführten Delikts zu verständigen. 

Die Staatsanwaltschaft hat die zuständige Dienstbehörde umgehend vom 
Vorliegen einer rechtswirksamen Anklage gegen eine Beamtin oder einen 
Beamten wegen eines in § 20 Abs. 1 Z 3a angeführten Delikts zu verständigen. 

(2) Gegen die vorläufige Suspendierung ist kein Rechtsmittel zulässig.  
(3) bis (7) … (3) bis (7) … 
§ 125a. (1) … § 125a. (1) … 
(2) Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem 

Disziplinarsenat kann ungeachtet eines Parteienantrages Abstand genommen 
werden, wenn der Sachverhalt infolge Bindung an die dem Spruch eines 
rechtskräftigen Urteils eines Strafgerichtes oder eines Straferkenntnisses eines 
unabhängigen Verwaltungssenates zugrunde gelegte Tatsachenfeststellung 
hinreichend geklärt ist. 

(2) Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem 
Disziplinarsenat kann ungeachtet eines Parteienantrages Abstand genommen 
werden, wenn der Sachverhalt infolge Bindung an die dem Spruch eines 
rechtskräftigen Urteils eines Strafgerichtes oder eines Straferkenntnisses eines 
Verwaltungsgerichts oder eines unabhängigen Verwaltungssenates zugrunde 
gelegte Tatsachenfeststellung hinreichend geklärt ist. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 
Vernehmung von minderjährigen Zeugen Vernehmung von minderjährigen und von im Ausland befindlichen 

Zeuginnen und Zeugen 
§ 125b. (1) und (2) … § 125b. (1) und (2) … 
 (3) Eine Zeugin oder ein Zeuge, die wegen ihres Aufenthalts oder der wegen 

seines Aufenthalts im Ausland nicht in der Lage ist, vor der 
Disziplinarkommission zu erscheinen, kann unter Verwendung technischer 
Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung an der jeweiligen österreichischen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vertretungsbehörde vernommen werden. 

§ 131. Die Dienstbehörde kann ohne weiteres Verfahren schriftlich eine 
Disziplinarverfügung erlassen, wenn 

§ 131. Die Dienstbehörde kann ohne weiteres Verfahren schriftlich eine 
Disziplinarverfügung erlassen, wenn 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. die Beamtin oder der Beamte wegen des der Dienstpflichtverletzung 

zugrundeliegenden Sachverhaltes rechtskräftig durch ein Strafgericht 
oder durch ein Verwaltungsgericht bestraft wurde, 

 3. die Beamtin oder der Beamte wegen des der Dienstpflichtverletzung 
zugrundeliegenden Sachverhaltes rechtskräftig durch ein Strafgericht, 
durch ein Verwaltungsgericht oder durch einen unabhängigen 
Verwaltungssenat bestraft wurde, 

und dies unter Bedachtnahme auf die für die Strafbemessung maßgebenden 
Gründe zur Ahndung der Dienstpflichtverletzung ausreichend erscheint. Die 
Disziplinarverfügung ist auch der Disziplinaranwältin oder dem 
Disziplinaranwalt zuzustellen. In der Disziplinarverfügung darf nur der Verweis 
ausgesprochen oder eine Geldbuße bis zur Höhe eines halben Monatsbezuges, auf 
den die Beamtin oder der Beamte im Zeitpunkt der Erlassung der 
Disziplinarverfügung Anspruch hat, verhängt werden. 

und dies unter Bedachtnahme auf die für die Strafbemessung maßgebenden 
Gründe zur Ahndung der Dienstpflichtverletzung ausreichend erscheint. Die 
Disziplinarverfügung ist auch der Disziplinaranwältin oder dem 
Disziplinaranwalt zuzustellen. In der Disziplinarverfügung darf nur der Verweis 
ausgesprochen oder eine Geldbuße bis zur Höhe eines halben Monatsbezuges, auf 
den die Beamtin oder der Beamte im Zeitpunkt der Erlassung der 
Disziplinarverfügung Anspruch hat, verhängt werden. 

§ 135c. Das Bundesverwaltungsgericht hat § 135c. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
 1. …  1. … 
 2. in den Angelegenheiten der §§ 112 und 123 Abs. 2 binnen sechs Wochen  2. in den Angelegenheiten der §§ 112, 118 und 123 Abs. 2 binnen sechs 

Wochen 
nach Vorlage der Beschwerde zu entscheiden. nach Vorlage der Beschwerde zu entscheiden. 

§ 137. (1) bis (9) … § 137. (1) bis (9) … 
(10) Abweichend von Abs. 1 sind Arbeitsplätze der einer ausgegliederten 

Einrichtung zugewiesenen Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes 
jeweils von dem für deren Personalangelegenheiten zuständigen Mitglied der 
Geschäftsführung (des Vorstandes) dieser Einrichtung im Einvernehmen mit dem 
für die dienstbehördlichen Angelegenheiten der zugewiesenen Beamten 
zuständigen Bundesminister zu bewerten und unter Bedachtnahme auf die im 
Abs. 1 genannten Richtverwendungen einer Verwendungsgruppe und innerhalb 
dieser der Grundlaufbahn oder einer Funktionsgruppe zuzuordnen. Dabei ist 
jeweils mit der im ANNEX/Teil 1 zum Personalplan ausgewiesenen Anzahl und 
Qualität der Planstellen der dieser Einrichtung zugewiesenen Beamten das 
Auslangen zu finden. Der zugewiesene Beamte darf für die Dauer seiner 
Zuweisung zur ausgegliederten Einrichtung nur auf einem Arbeitsplatz einer 
Qualität verwendet werden, für die eine freie Planstelle entsprechender Qualität 

(10) Abweichend von Abs. 1 sind Arbeitsplätze der einer ausgegliederten 
Einrichtung zugewiesenen Beamten des Allgemeinen Verwaltungsdienstes 
jeweils von dem für deren Personalangelegenheiten zuständigen Mitglied der 
Geschäftsführung (des Vorstandes) dieser Einrichtung im Einvernehmen mit dem 
für die dienstbehördlichen Angelegenheiten der zugewiesenen Beamten 
zuständigen Bundesminister zu bewerten und unter Bedachtnahme auf die im 
Abs. 1 genannten Richtverwendungen einer Verwendungsgruppe und innerhalb 
dieser der Grundlaufbahn oder einer Funktionsgruppe zuzuordnen. Dabei ist 
jeweils mit der im Planstellenverzeichnis 1b zum Personalplan ausgewiesenen 
Anzahl und Qualität der Planstellen der dieser Einrichtung zugewiesenen 
Beamten das Auslangen zu finden. Der zugewiesene Beamte darf für die Dauer 
seiner Zuweisung zur ausgegliederten Einrichtung nur auf einem Arbeitsplatz 
einer Qualität verwendet werden, für die eine freie Planstelle entsprechender 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zur Verfügung steht. Abs. 1 letzter Satz ist nicht anzuwenden. Qualität zur Verfügung steht. Abs. 1 letzter Satz ist nicht anzuwenden. 

§ 138. (1) und (2) … § 138. (1) und (2) … 
(3) Auf die Zeit der Ausbildungsphase können (3) Auf die Zeit der Ausbildungsphase können 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 5. Zeiten eines über die Dauer von sechs Monaten liegenden 

Ausbildungsdienstes 
 5. Zeiten eines über der Dauer von sechs Monaten liegenden 

Ausbildungsdienstes 
angerechnet werden, soweit sie für die Verwendung des Beamten von besonderer 
Bedeutung und dazu geeignet sind, die erforderliche Ausbildungszeit ganz oder 
teilweise zu ersetzen. 

angerechnet werden, soweit sie für die Verwendung des Beamten von besonderer 
Bedeutung und dazu geeignet sind, die erforderliche Ausbildungszeit ganz oder 
teilweise zu ersetzen. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
§ 169. (1) bis (4) … § 169. (1) bis (4) … 
(5) Das vom zuständigen Bundesminister festgesetzte Ausmaß der 

Lehrverpflichtung des Außerordentlichen Universitätsprofessors wird durch 
(5) Das vom zuständigen Bundesminister festgesetzte Ausmaß der 

Lehrverpflichtung des Außerordentlichen Universitätsprofessors wird durch 
 1. die Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a 

oder 50b oder 
 1. die Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 

50b oder 50e oder 
 2. …  2. … 
nicht geändert. § 31 Abs. 3 bis 7 UOG bleibt unberührt. nicht geändert. § 31 Abs. 3 bis 7 UOG bleibt unberührt. 

§ 178. (1) bis (4) … § 178. (1) bis (4) … 
 Übertritt in den Ruhestand 

§ 178a. Die Universitätsassistentin oder der Universitätsassistent tritt mit 
Ablauf des Studienjahres, in dem er das 65. Lebensjahr vollendet, in den 
Ruhestand. § 13 Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des 
Jahres das Studienjahr tritt. 

§ 201. (1) … § 201. (1) … 
(2) Soll ein Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 an Schulen bzw. 

Schülerheimen auch an Universitäten verwendet werden, so hat die 
Dienstbehörde in Hundertsätzen des für eine Vollbeschäftigung vorgeschriebenen 
Ausmaßes der Lehrverpflichtung festzulegen, zu welchen Anteilen dieser Lehrer 

(2) Soll eine Lehrperson der Verwendungsgruppe L 1 an Schulen bzw. 
Schülerheimen auch an Universitäten verwendet werden, so hat die 
Dienstbehörde in Hundertsätzen des für eine Vollbeschäftigung vorgeschriebenen 
Ausmaßes der Lehrverpflichtung festzulegen, zu welchen Anteilen diese 
Lehrperson 

 1. weiterhin an der Schule bzw. am Schülerheim verwendet und  1. weiterhin an der Schule bzw. am Schülerheim verwendet und 
 2. für die Tätigkeit an der Universität abgestellt wird. Eine solche 

Verwendung bedarf der Zustimmung des Lehrers. 
 2. für die Tätigkeit an der Universität abgestellt wird. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 Eine solche Verwendung bedarf der Zustimmung der Lehrperson. 

(3) Soweit die im Abs. 2 angeführten Lehrer an Universitäten tätig sind, 
gelten für sie die auf Lehrer an Universitäten anzuwendenden Bestimmungen des 
6. Abschnittes mit Ausnahme der §§ 160, 161, 191, 197 und 199. Dasselbe gilt 
für Lehrer an Schulen bzw. Schülerheimen für die Dauer einer Dienstzuteilung an 
eine Universität. 

(3) Soweit die im Abs. 2 angeführten Lehrpersonen an Universitäten tätig 
sind, gelten für sie die auf Lehrpersonen an Universitäten anzuwendenden 
Bestimmungen des 6. Abschnittes mit Ausnahme der §§ 160, 161, 191, 197 und 
199. Dasselbe gilt für Lehrpersonen an Schulen bzw. Schülerheimen für die 
Dauer einer Dienstzuteilung an eine Universität. 

(4) … (4) … 
§ 208. (1) Die §§ 36 bis 42 sind auf Lehrer mit der Maßgabe anzuwenden, 

dass als Dienststelle auch 
§ 208. (1) Die §§ 36 bis 39a und 40 bis 42 sind auf Lehrer mit der Maßgabe 

anzuwenden, dass als Dienststelle auch 
 1. und 2. …  1. und 2. … 
in Betracht kommen. in Betracht kommen. 

(2) … (2) … 
§ 213. (1) Die §§ 50a bis 50d sind auf Lehrer mit den Abweichungen 

anzuwenden, die sich aus den Abs. 2 bis 9 ergeben. 
§ 213. (1) Die §§ 50a bis 50e sind auf Lehrer mit den Abweichungen 

anzuwenden, die sich aus den Abs. 2 bis 9 ergeben. 
(2) bis (2b) … (2) bis (2b) … 
(3) Die Zeit der Herabsetzung der Lehrverpflichtung endet unbeschadet des 

§ 50d mit Ablauf des Schuljahres, in dem oder mit dessen Beginn die im § 50a 
Abs. 3 oder im § 50b Abs. 2 festgelegte Frist abläuft. Dies gilt jedoch nicht für 
solche Zeiträume, an die ohne Unterbrechung ein weiterer Zeitraum der 
Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach den §§ 50a oder 50b anschließt. 

(3) Die Zeit der Herabsetzung der Lehrverpflichtung endet unbeschadet des 
§ 50d mit Ablauf des Schuljahres, in dem oder mit dessen Beginn die im § 50a 
Abs. 3 oder im § 50b Abs. 2 festgelegte Frist abläuft. Dies gilt jedoch nicht für 
solche Zeiträume, an die ohne Unterbrechung ein weiterer Zeitraum der 
Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach den §§ 50a, 50b oder 50e anschließt. 

(4) bis (9) … (4) bis (9) … 
§ 220. (1) Die Bestimmungen über die Leistungsfeststellung sind auf Lehrer 

mit der Abweichung anzuwenden, daß 
§ 220. (1) Die Bestimmungen über die Leistungsfeststellung sind auf Lehrer 

mit der Abweichung anzuwenden, daß 
 1. …  1. … 
 2. eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs. 1 Z 1 oder 2 abweichend vom 

§ 83 Abs. 1 auch dann zulässig ist, wenn sie – unter Berücksichtigung 
der geübten Verleihungspraxis – Einfluß auf eine bevorstehende 
mögliche Verleihung einer leitenden Funktion haben kann; § 83 Abs. 2 
und 3 ist anzuwenden. 

 2. eine Leistungsfeststellung nach § 81 Abs. 1 Z 1 oder 2 abweichend vom 
§ 83 Abs. 1 auch dann zulässig ist, wenn sie – unter Berücksichtigung 
der geübten Verleihungspraxis – Einfluß auf eine bevorstehende 
mögliche Verleihung einer leitenden Funktion haben kann, wobei § 83 
Abs. 2 und 3 anzuwenden ist und 

  3. abweichend von § 88 Abs. 1 für Lehrpersonen in Leitungsfunktion und 
sonstige Lehrpersonen sowie für Erzieherinnen und Erzieher, die an einer 
dem Landesschulrat unterstehenden Schule (Schülerheim) verwendet 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
werden, Leistungsfeststellungskommissionen bei jedem Landesschulrat 
einzurichten sind. 

(2) … (2) … 
§ 221. (1) und (2) … § 221. (1) und (2) … 
(3) Für Schulleiter und sonstige Lehrer sowie für Erzieher, die an einer dem 

Landesschulrat unterstehenden Schule (Schülerheim) verwendet werden, sind 
Disziplinarkommissionen bei jedem Landesschulrat einzurichten. Der Rechtszug 
gegen Erkenntnisse dieser Kommissionen geht an die 
Disziplinaroberkommission. Abs. 1 und 2 ist sinngemäß anzuwenden. 

(3) Für Lehrpersonen in Leitungsfunktion und sonstige Lehrpersonen sowie 
für Erzieherinnen und Erzieher, die an einer dem Landesschulrat unterstehenden 
Schule (Schülerheim) verwendet werden, sind Disziplinarkommissionen bei 
jedem Landesschulrat einzurichten. Gegen Entscheidungen dieser Kommissionen 
kann Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. Abs. 1 und 
2 sind sinngemäß anzuwenden. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
§ 243. (1) bis (6) …. § 243. (1) bis (6) …. 
(7) In von der Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Inneres 

durchzuführenden Disziplinarverfahren ist § 103 Abs. 3 in der bis zum 
31. Dezember 2012 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

(7) Im Verfahren vor der Disziplinarkommission beim Bundesministerium 
für Inneres muss die Disziplinaranwältin oder der Disziplinaranwalt nicht 
rechtskundig sein. 

§ 276. Die §§ 50a bis 50d und 78a sind auf Beamte des 
Schulaufsichtsdienstes nicht anzuwenden. 

§ 276. Die §§ 50a und 78a sind auf Beamte des Schulaufsichtsdienstes nicht 
anzuwenden. 

§ 284. (1) bis (66) … § 284. (1) bis (66) … 
(67) Anträge gemäß § 78e in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 53/2007 können bereits von dem der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes im Bundesgesetzblatt folgenden Tag an gestellt werden. 
Bescheide gemäß § 78e in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 53/2007 
können vor dessen Inkrafttreten erlassen werden, sie dürfen jedoch frühestens mit 
1. Jänner 2008, bei Lehrern mit 1. September 2007, rechtswirksam werden. § 78e 
ist mit den in § 213b vorgesehenen Maßgaben ab 1. Jänner 2019 nur mehr auf 
Lehrer anzuwenden. Für alle anderen Beamten hat die Rahmenzeit im Sinne des 
§ 78e Abs. 1 spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2018 zu enden. 

 

(68) bis (82) … (68) bis (82) … 
 (83) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2013 treten in 

Kraft: 
 1. § 220 Abs. 1 Z 2 und Z 3 mit 1. Jänner 2012, 
 2. § 20 Abs. 1 Z 3a und § 112 Abs. 1 Z 2 mit 1. Jänner 2013, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 3. § 178a samt Überschrift mit 31. Dezember 2013, 
 4. § 20 Abs. 1 Z 6, § 22a samt Überschrift, § 37 Abs. 3 Z 1, § 39b Abs. 1 

Z 1, § 50c Abs. 3, § 50d Abs. 2, § 50e samt Überschrift, § 54 Abs. 3 Z 4, 
§ 56 Abs. 4 Z 1, § 75c Abs. 1 und 3, § 76 Abs. 3, § 94 Abs. 3 Z 2, § 95 
Abs. 2, § 103 Abs. 4 Z 2, § 105 Z 1, § 125a Abs. 2, die Überschrift zu 
§ 125b, § 125b Abs. 3, § 131 Z 3, § 135c Z 2, § 137 Abs. 10, § 169 
Abs. 5 Z 1, § 213 Abs. 1 und 3, § 243 Abs. 7, § 276, Anlage 1 Z 1.1, 
Anlage 1 Z 2.1, Anlage 1 Z 3.1, Anlage 1 Z 4.1, Anlage 1 Z 4.12, 
Anlage 1 Z 12.19, Anlage 1 Z 14.1, Anlage 1 Z 14.10, der Entfall der 
Anlage 1 Z 4.4.3 und Z 13.7 sowie der Entfall des § 112 Abs. 2 mit 
1. Jänner 2014. 

1.1. Eine in den Z 1.2 bis 1.11.3 angeführte oder gemäß § 137 der 
betreffenden Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und 
die Erfüllung der in den Z 1.12 bis 1.18 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

1.1. Eine in den Z 1.2 bis 1.11.4 angeführte oder gemäß § 137 der 
betreffenden Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und 
die Erfüllung der in den Z 1.12 bis 1.19 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

1.12. Eine der Verwendung auf dem Arbeitsplatz entsprechende 
abgeschlossene Hochschulbildung. Diese ist nachzuweisen durch: 

1.12. Eine der Verwendung auf dem Arbeitsplatz entsprechende 
abgeschlossene Hochschulbildung. Diese ist nachzuweisen durch: 

 a) …  a) … 
 b) den Erwerb eines akademischen Grades gemäß § 5 Abs. 2 des 

Fachhochschul-Studiengesetzes aufgrund des Abschlusses eines 
Fachhochschul-Masterstudienganges oder eines Fachhochschul-
Diplomstudienganges. 

 b) den Erwerb eines akademischen Grades gemäß § 6 Abs. 2 des 
Fachhochschul-Studiengesetzes aufgrund des Abschlusses eines 
Fachhochschul-Masterstudienganges oder eines Fachhochschul-
Diplomstudienganges. 

1.12a. Das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung gemäß Z 1.12 wird 
in jenen Verwendungen, für die nicht ausdrücklich der Erwerb eines 
akademischen Grades gemäß Z 1.12 lit. a oder b vorgesehen ist, auch durch den 
Erwerb eines einschlägigen Bachelorgrades gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 oder gemäß § 5 des Fachhochschul-Studiengesetzes 
erfüllt. 

1.12a. Das Ernennungserfordernis der Hochschulbildung gemäß Z 1.12 wird 
in jenen Verwendungen, für die nicht ausdrücklich der Erwerb eines 
akademischen Grades gemäß Z 1.12 lit. a oder b vorgesehen ist, auch durch den 
Erwerb eines einschlägigen Bachelorgrades gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 oder gemäß § 6 des Fachhochschul-Studiengesetzes 
erfüllt. 

2.1. Eine in den Z 2.2 bis 2.10.2 angeführte oder gemäß § 137 der 
betreffenden Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und 
die Erfüllung der in den Z 2.11 bis 2.24 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

2.1. Eine in den Z 2.2 bis 2.10.3 angeführte oder gemäß § 137 der 
betreffenden Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und 
die Erfüllung der in den Z 2.11 bis 2.24 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

2.11. (1) … 2.11. (1) … 
(2) Das Erfordernis des Abs. 1 wird durch den Abschluss der für einen 

Fachhochschul-Studiengang vorgeschriebenen Studien und Prüfungen im Sinne 
des § 5 des Bundesgesetzes über Fachhochschul-Studiengänge, 

(2) Das Erfordernis des Abs. 1 wird durch den Abschluss der für einen 
Fachhochschul-Studiengang vorgeschriebenen Studien und Prüfungen im Sinne 
des § 6 des Bundesgesetzes über Fachhochschul-Studiengänge, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
BGBl. Nr. 340/1993, ersetzt. BGBl. Nr. 340/1993, ersetzt. 

3.1. Eine in den Z 3.2 bis 3.10.2 angeführte oder gemäß § 137 der 
betreffenden Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und 
die Erfüllung der in den Z 3.11 bis 3.34 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

3.1. Eine in den Z 3.2 bis 3.10.4 angeführte oder gemäß § 137 der 
betreffenden Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und 
die Erfüllung der in den Z 3.11 bis 3.34 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

3.3.2. im Bundesministerium für Inneres der Leiter der Standesführung und 
Personalbearbeiter in der Abteilung I/1 in der Zentralstelle. 

3.3.2. im Bundesministerium für Inneres der Leiter der Standesführung und 
Personalbearbeiter in der Abteilung I/1 in der Zentralstelle, 

 3.3.3. im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur die 
Schulsekretariatskraft an einer allgemein bildenden höheren Schule, 
Handelsakademie oder Handelsschule mit mehr als 40 Klassen, wie die 
Schulsekretariatskraft am Bundesgymnasium in 3400 Klosterneuburg, 
Buchberggasse 31, oder an der Bundeshandelsakademie und 
Bundeshandelsschule in 1100 Wien, Pernerstorfergasse 77, 

 3.3.4. im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur die 
Schulsekretariatskraft an Bundesanstalten für Kindergartenpädagogik mit mehr 
als 20 Klassen, wie die Schulsekretariatskraft an der Bundesbildungsanstalt für 
Kindergartenpädagogik in 1080 Wien, Lange Gasse 47. 

3.5.7. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin 
oder der Leiter der Informations- und Kommunikationstechnikwerkstatt und 
Truppenfunk-Benutzerbetreuerassistentin oder Truppenfunk-
Benutzerbetreuerassistent der Informations- und Kommunikationtechnikwerkstatt 
der Systemwerkstatt Truppenfunk des Heereslogistikzentrums Graz. 

3.5.7. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die Leiterin 
oder der Leiter der Informations- und Kommunikationstechnikwerkstatt und 
Truppenfunk-Benutzerbetreuerassistentin oder Truppenfunk-
Benutzerbetreuerassistent der Informations- und Kommunikationtechnikwerkstatt 
der Systemwerkstatt Truppenfunk des Heereslogistikzentrums Graz, 

 3.5.8. im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur die 
Schulsekretariatskraft an einer allgemein bildenden höheren Schule, 
Handelsakademie oder Handelsschule mit bis zu 40 Klassen, wie die 
Schulsekretariatskraft am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium in 2380 
Perchtoldsdorf, Roseggergasse 2-4, oder an der Bundeshandelsakademie und 
Bundeshandelsschule in 4840 Vöcklabruck, Englweg 2, 

 3.5.9. im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur die 
Schulsekretariatskraft an Bundesanstalten für Kindergartenpädagogik mit bis zu 
20 Klassen, wie die Schulsekretariatskraft an der Bundesbildungsanstalt für 
Kindergartenpädagogik in 8052 Graz, Grottenhofstraße 150. 

3.6.1. im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur die 
Sekretariatskraft an einer AHS, HAK, HASCH oder BA für 
Kindergartenpädagogik mit 21 bis 40 Klassen wie zB die Sekretariatskraft am 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
BG/BRG Gänserndorf, 

3.8.15. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die 
Psychologisch-Technische Fachkraft beim Referat Stellung der 
Ergänzungsabteilung beim Militärkommando Steiermark. 

3.8.15. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die 
Psychologisch-Technische Fachkraft beim Referat Stellung der 
Ergänzungsabteilung beim Militärkommando Steiermark, 

 3.8.16. im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur die 
Fachkraft zur Unterstützung der Schulsekretariatskraft an einer allgemein 
bildenden höheren Schule mit mehr als 25 Klassen, an einer Handelsakademie 
oder Handelsschule mit mehr als 20 Klassen oder an einer Bundesanstalt für 
Kindergartenpädagogik mit mehr als 14 Klassen, wie am Bundesgymnasium und 
Bundesrealgymnasium in 7210 Mattersburg, Hochstraße 1, oder an der 
Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule in 9020 Klagenfurt, 
Kumpfgasse 21, oder an der Bundesanstalt für Kindergartenpädagogik in 
7400 Oberwart, Dornburggasse 93. 

4.1. Eine in den Z 4.2 bis 4.4.3 angeführte oder gemäß § 137 der 
betreffenden Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und 
die Erfüllung der in den Z 4.5 bis 4.15 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

4.1. Eine in den Z 4.2 bis 4.4.4 angeführte oder gemäß § 137 der 
betreffenden Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und 
die Erfüllung der in den Z 4.5 bis 4.15 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

4.4.3. im Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport die 
Kraftfahrerin E oder der Kraftfahrer E in der Transportgruppe beim Kommando 
und Betriebsstab des Truppenübungsplatzes Allentsteig, 

 

4.12. Für Munitionsfacharbeiter, deren Tätigkeit vom 
Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 142/1969, nicht erfasst ist, die Absolvierung 
eines mindestens siebenmonatigen Ausbildungslehrganges im Bereich des 
Bundesministeriums für Landesverteidigung gemeinsam mit der Erfüllung der in 
Z 3.13 lit. c angeführten Erfordernisse sowie Verwendung als 
Munitionsfacharbeiter. 

4.12. Für Munitionsfacharbeiter, deren Tätigkeit vom 
Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 142/1969, nicht erfasst ist, die Absolvierung 
eines mindestens siebenmonatigen Ausbildungslehrganges im Bereich des 
Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport gemeinsam mit der 
Erfüllung der in Z 3.13 lit. c angeführten Erfordernisse sowie Verwendung als 
Munitionsfacharbeiter. 

12.19. 
 a) Die Teilnahme an Auslandseinsätzen nach § 1 Z 1 lit. a bis c KSE-

BVG in der Dauer von mindestens sechs Monaten, wobei sich dieser 
Zeitraum auf drei Monate verkürzt, wenn für die Dauer ein 
Krisenzuschlag gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 AZHG bezogen wurde oder der 
Einsatz unter vergleichbaren Umständen stattfindet, oder 

12.19. 
 a) Die Teilnahme an Auslandseinsätzen nach § 1 Z 1 lit. a bis c KSE-

BVG in der Dauer von mindestens sechs Monaten, wobei sich dieser 
Zeitraum auf drei Monate verkürzt, wenn für die Dauer ein 
Einsatzzuschlag gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 AZHG bezogen wurde oder der 
Einsatz unter vergleichbaren Umständen stattfindet, oder 

 b) bis d) …  b) bis d) … 
Die Zeiten nach lit. a, b oder c sind für die Erreichung der 6-monatigen Frist nach 
lit. a oder c zusammenzurechnen. Sind die Gründe für das Fehlen der 

Die Zeiten nach lit. a, b oder c sind für die Erreichung der 6-monatigen Frist nach 
lit. a oder c zusammenzurechnen. Sind die Gründe für das Fehlen der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Voraussetzungen nach lit. a bis d nicht vom Bediensteten zu vertreten, so steht 
dieses Fehlen einer Definitivstellung nicht entgegen. 

Voraussetzungen nach lit. a bis d nicht vom Bediensteten zu vertreten, so steht 
dieses Fehlen einer Definitivstellung nicht entgegen. 

13.7. Verwendungen der Funktionsgruppe 4 sind zB: 
 a) bis c) … 

13.7. Verwendungen der Funktionsgruppe 4 sind zB: 
 a) bis c) … 

 d) Kommandantin oder Kommandant Luftfahrzeugtechnik & Technische 
Offizierin oder Technischer Offizier & Systemfachingenieurin oder 
Systemfachingenieur des Flugbetriebes (Eurofighter) der 
Fliegerwerft 2 beim Kommando Luftraumüberwachung. 

 

13.13. (1) a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse 13.13. (1) a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse 
 aa) und bb)…  aa) und bb)… 
 cc) das erfolgreiche Ablegen der Zusatzprüfung gemäß § 4 Abs. 5 des 

Bundesgesetzes über Fachhochschul-Studiengänge für den 
Fachhochschul-Bachelorstudiengang „Militärische Führung“, 
sofern die in sublit. bb geforderte Ausbildung zum Unteroffizier, 
einschließlich der geforderten einschlägigen Berufserfahrung 
vorliegt, 

 cc) das erfolgreiche Ablegen der Zusatzprüfung gemäß § 4 Abs. 7 des 
Bundesgesetzes über Fachhochschul-Studiengänge für den 
Fachhochschul-Bachelorstudiengang „Militärische Führung“, 
sofern die in sublit. bb geforderte Ausbildung zum Unteroffizier, 
einschließlich der geforderten einschlägigen Berufserfahrung 
vorliegt, 

 b) bis d) …  b) bis d) … 
(2) … (2) … 
14.1. Eine der in Z 14.2 bis 14.9 angeführte oder gemäß § 147 der 

betreffenden Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und 
die Erfüllung der in Z 14.10 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

14.1. Eine der in Z 14.2 bis 14.9 angeführte oder gemäß § 147 der 
betreffenden Grundlaufbahn oder Funktionsgruppe zugeordnete Verwendung und 
die Erfüllung der in Z 14.10 und 14.11 vorgeschriebenen Erfordernisse. 

14.10. 
 a) und b) … 

14.10. 
 a) und b) … 

 c) eine mindestens fünfjährige Dienstleistung als Person im 
Ausbildungsdienst, soweit die Dauer dieser Wehrdienstleistung das 
Gesamterfordernis der lit. a übersteigt, Person im 
Auslandseinsatzpräsenzdienst, Vertragsbedienstete oder 
Vertragsbediensteter gemäß § 1 Abs. 3 Z 2 lit. d WG 2001, 
Militärperson auf Zeit, Zeitsoldatin oder Zeitsoldat, Militärpilotin oder 
Militärpilot auf Zeit, zeitverpflichtete Soldatin oder zeitverpflichteter 
Soldat, freiwillig verlängerten Grundwehrdienst Leistende oder als 
Beamtin oder Beamter oder Vertragsbedienstete oder 
Vertragsbediensteter, der nach § 61 Abs. 15 WG 2001 zur Ausübung 
einer Unteroffiziersfunktion herangezogen wird. 

 c) eine mindestens fünfjährige Dienstleistung als Person im 
Ausbildungsdienst, soweit die Dauer dieser Wehrdienstleistung das 
Gesamterfordernis der lit. a übersteigt, Person im 
Auslandseinsatzpräsenzdienst, Vertragsbedienstete oder 
Vertragsbediensteter gemäß § 1 Abs. 3 Z 2 lit. d WG 2001, 
Militärperson auf Zeit, Zeitsoldatin oder Zeitsoldat, Militärpilotin oder 
Militärpilot auf Zeit, zeitverpflichtete Soldatin oder zeitverpflichteter 
Soldat, freiwillig verlängerten Grundwehrdienst Leistende oder 
Leistender oder als Beamtin oder Beamter oder Vertragsbedienstete 
oder Vertragsbediensteter, die oder der nach § 61 Abs. 15 WG 2001 
zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herangezogen wird. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Das Erfordernis der lit. a wird durch eine mindestens dreijährige Dienstleistung in 
einer Organisationseinheit des Bundesheeres mit hohem Bereitschaftsgrad für die 
Entsendung zu Auslandseinsätzen (§ 101a GehG) ersetzt. 

Das Erfordernis der lit. a wird durch eine mindestens dreijährige Dienstleistung in 
einer Organisationseinheit des Bundesheeres mit hohem Bereitschaftsgrad für die 
Entsendung zu Auslandseinsätzen (§ 101a GehG) ersetzt. 

15.5. 
 a) und b) … 

15.5. 
 a) und b) … 

 c) eine mindestens fünfjährige Dienstleistung als Person im 
Ausbildungsdienst, soweit die Dauer dieser Wehrdienstleistung das 
Gesamterfordernis der lit. a übersteigt, Person im 
Auslandseinsatzpräsenzdienst, Vertragsbedienstete oder 
Vertragsbediensteter gemäß § 1 Abs. 3 Z 2 lit. d WG 2001, 
Militärperson auf Zeit, Zeitsoldatin oder Zeitsoldat, Militärpilotin oder 
Militärpilot auf Zeit, zeitverpflichtete Soldatin oder zeitverpflichteter 
Soldat, freiwillig verlängerten Grundwehrdienst Leistende oder als 
Beamtin oder Beamter oder Vertragsbedienstete oder 
Vertragsbediensteter, der nach § 61 Abs. 15 WG 2001 zur Ausübung 
einer Unteroffiziersfunktion herangezogen wird. 

 c) eine mindestens fünfjährige Dienstleistung als Person im 
Ausbildungsdienst, soweit die Dauer dieser Wehrdienstleistung das 
Gesamterfordernis der lit. a übersteigt, Person im 
Auslandseinsatzpräsenzdienst, Vertragsbedienstete oder 
Vertragsbediensteter gemäß § 1 Abs. 3 Z 2 lit. d WG 2001, 
Militärperson auf Zeit, Zeitsoldatin oder Zeitsoldat, Militärpilotin oder 
Militärpilot auf Zeit, zeitverpflichtete Soldatin oder zeitverpflichteter 
Soldat, freiwillig verlängerten Grundwehrdienst Leistende oder 
Leistender oder als Beamtin oder Beamter oder Vertragsbedienstete 
oder Vertragsbediensteter, die oder der nach § 61 Abs. 15 WG 2001 
zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herangezogen wird. 

Das Erfordernis der lit. a wird durch eine mindestens dreijährige Dienstleistung in 
einer Organisationseinheit des Bundesheeres mit hohem Bereitschaftsgrad für die 
Entsendung zu Auslandseinsätzen (§ 101a GehG) ersetzt. 

Das Erfordernis der lit. a wird durch eine mindestens dreijährige Dienstleistung in 
einer Organisationseinheit des Bundesheeres mit hohem Bereitschaftsgrad für die 
Entsendung zu Auslandseinsätzen (§ 101a GehG) ersetzt. 

23. VERWENDUNGSGRUPPE L 1 
(soweit sie nicht von Z 21a erfasst ist) 

Ernennungserfordernisse: 
Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die Erfüllung der für die 
betreffende Verwendung vorgeschriebenen Erfordernisse. 

23. VERWENDUNGSGRUPPE L 1 
(soweit sie nicht von Z 21a erfasst ist) 

Ernennungserfordernisse: 
Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und die Erfüllung der für die 
betreffende Verwendung vorgeschriebenen Erfordernisse. 

Verwendung Erfordernis 
23.1. Lehrer an mittleren und 

höheren Schulen, soweit sie nicht in 
den folgenden Verwendungen erfasst 
werden 

(1) … 

 

Verwendung Erfordernis 
23.1. Lehrer an mittleren und 

höheren Schulen, soweit sie nicht in 
den folgenden Verwendungen erfasst 
werden 

(1) … 

 

 (2) Bei Lehrern der fachlich-
theoretischen Unterrichtsgegenstände 
an den berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen (ausgenommen 

 (2) Bei Lehrern der fachlich-
theoretischen Unterrichtsgegenstände 
an den berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen (ausgenommen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Haushaltsökonomie und Ernährung) 
eine 

  a) nach Erwerb eines Diplom 
oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG des 
Studiums der 
Wirtschaftspädagogik oder 

  b) vor Erwerb eines Diplom 
oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG des 
Studiums der 
Wirtschaftspädagogik, 
jedoch nach Erwerb eines 
Diplom oder Mastergrades 
gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
oder eines akademischen 
Grades gemäß § 5 Abs. 2 des 
Fachhochschul-
Studiengesetzes aufgrund des 
Abschlusses eines 
Fachhochschul-
Masterstudienganges oder 
eines Fachhochschul-
Diplomstudienganges der 
sozial- und 
wirtschaftswissenschaftliche
n Studien zurückgelegte 
zweijährige facheinschlägige 
Berufspraxis 

 (3) … 

Haushaltsökonomie und Ernährung) 
eine 

  a) nach Erwerb eines Diplom- 
oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG des 
Studiums der 
Wirtschaftspädagogik oder 

  b) vor Erwerb eines Diplom- 
oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG des 
Studiums der 
Wirtschaftspädagogik, 
jedoch nach Erwerb eines 
Diplom- oder Mastergrades 
gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
oder eines akademischen 
Grades gemäß § 6 Abs. 2 des 
Fachhochschul-
Studiengesetzes aufgrund des 
Abschlusses eines 
Fachhochschul-
Masterstudienganges oder 
eines Fachhochschul-
Diplomstudienganges der 
sozial- und 
wirtschaftswissenschaftliche
n Studien zurückgelegte 
zweijährige facheinschlägige 
Berufspraxis 

 (3) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (4) Bei Religionslehrern wird 

das Erfordernis des Abs. 1 durch den 
Erwerb eines Diplom oder 
Mastergrades gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 
Abs. 1 UniStG in einem anderen dem 
Fachgebiet entsprechenden Studium 
ersetzt. 

 (5) … 
 (6) Abs. 5 ist auf Lehrer an land- 

und forstwirtschaftlichen Schulen mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass 
Absolventen nach Erwerb eines 
facheinschlägigen Diplom oder 
Mastergrades gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 
Abs. 1 UniStG der Universität für 
Bodenkultur Wien an Stelle des 
Erfordernisses nach Abs. 5 lit. b den 
Erwerb des akademischen Grades 
Bachelor of Education (BEd) gemäß 
§ 65 Abs. 1 des 
Hochschulgesetzes 2005 an der 
Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik Wien bzw. die 
Diplomprüfung für das Lehramt und 
die Befähigungsprüfung für den land- 
und forstwirtschaftlichen Beratungs- 
und Förderungsdienst aufzuweisen 
haben. 

 (7) … 
 (8) … 
23.2. …  
23.3. Lehrer (ausgenommen (1) 

 (4) Bei Religionslehrern wird 
das Erfordernis des Abs. 1 durch den 
Erwerb eines Diplom- oder 
Mastergrades gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 
Abs. 1 UniStG in einem anderen dem 
Fachgebiet entsprechenden Studium 
ersetzt. 

 (5) … 
 (6) Abs. 5 ist auf Lehrer an land- 

und forstwirtschaftlichen Schulen mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass 
Absolventen nach Erwerb eines 
facheinschlägigen Diplom- oder 
Mastergrades gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 
Abs. 1 UniStG der Universität für 
Bodenkultur Wien an Stelle des 
Erfordernisses nach Abs. 5 lit. b den 
Erwerb des akademischen Grades 
Bachelor of Education (BEd) gemäß 
§ 65 Abs. 1 des 
Hochschulgesetzes 2005 an der 
Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik Wien bzw. die 
Diplomprüfung für das Lehramt und 
die Befähigungsprüfung für den land- 
und forstwirtschaftlichen Beratungs- 
und Förderungsdienst aufzuweisen 
haben. 

 (7) … 
 (8) … 

23.2. …  

23.3. Lehrer (ausgenommen (1) 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Religionslehrer) an Praxisschulen der 
Pädagogischen Hochschulen 

 a) Eine der Verwendung 
entsprechende 
abgeschlossene 
Universitätsausbildung 
durch den Erwerb eines 
Diplom oder Mastergrades 
gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG, 

  b) bis d) … 
 (2) Das Erfordernis gemäß 

Abs. 1 lit. a wird ersetzt durch 
  a) … 
  b) den Erwerb eines 

facheinschlägigen 
Doktorgrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
oder eine abgeschlossene 
Universitätsausbildung 
durch den Erwerb eines 
Diplom oder Mastergrades 
gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG, 
jeweils aus Pädagogik, 
Psychologie oder 
Soziologie. 

 

Religionslehrer) an Praxisschulen der 
Pädagogischen Hochschulen 

 a) Eine der Verwendung 
entsprechende 
abgeschlossene 
Universitätsausbildung 
durch den Erwerb eines 
Diplom- oder 
Mastergrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG, 

  b) bis d) … 
 (2) Das Erfordernis gemäß 

Abs. 1 lit. a wird ersetzt durch 
  a) … 
  b) den Erwerb eines 

facheinschlägigen 
Doktorgrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
oder eine abgeschlossene 
Universitätsausbildung 
durch den Erwerb eines 
Diplom- oder 
Mastergrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG, 
jeweils aus Pädagogik, 
Psychologie oder 
Soziologie. 

 

 (3) … 
 

 (3) … 
 

23.4. Lehrer für Kindergarten-, 
Sonderkindergarten-, Hort- oder 
Heimpraxis sowie für 

 a) Abgeschlossenes 
Universitätsstudium durch 
den Erwerb eines Diplom 

23.4. Lehrer für Kindergarten-, 
Sonderkindergarten-, Hort- oder 
Heimpraxis sowie für 

 a) Abgeschlossenes 
Universitätsstudium durch 
den Erwerb eines Diplom- 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Unterrichtsgegenstände der Didaktik 
an Bildungsanstalten für 
Kindergartenpädagogik und an 
Bildungsanstalten für 
Sozialpädagogik 

oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
in den Studien Pädagogik 
oder Psychologie, 

  b) bis d) … 

23.5. Lehrer für Pädagogik und 
verwandte Unterrichtsgegenstände an 
Bildungsanstalten für 
Kindergartenpädagogik und an 
Bildungsanstalten für 
Sozialpädagogik 

(1) a) bis c) … 

 (2) Das Erfordernis des Abs. 1 
lit. a wird ersetzt durch die Erfüllung 
sämtlicher nachstehender 
Erfordernisse: 

  a) Abgeschlossenes 
Universitätsstudium durch 
den Erwerb eines Diplom 
oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
im Studium Pädagogik mit 
einer einschlägigen 
Vertiefung in Psychologie 
bzw. die positive 
Absolvierung von 
Lehrveranstaltungen im 
Bereich Psychologie und 
Entwicklungspsychologie, 
jeweils im Mindestausmaß 
von 30 Semesterstunden 
und 

 

Unterrichtsgegenstände der Didaktik 
an Bildungsanstalten für 
Kindergartenpädagogik und an 
Bildungsanstalten für 
Sozialpädagogik 

oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
in den Studien Pädagogik 
oder Psychologie, 

  b) bis d) … 

23.5. Lehrer für Pädagogik und 
verwandte Unterrichtsgegenstände an 
Bildungsanstalten für 
Kindergartenpädagogik und an 
Bildungsanstalten für 
Sozialpädagogik 

(1) a) bis c) … 

 (2) Das Erfordernis des Abs. 1 
lit. a wird ersetzt durch die Erfüllung 
sämtlicher nachstehender 
Erfordernisse: 

  a) Abgeschlossenes 
Universitätsstudium durch 
den Erwerb eines Diplom- 
oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
im Studium Pädagogik mit 
einer einschlägigen 
Vertiefung in Psychologie 
bzw. die positive 
Absolvierung von 
Lehrveranstaltungen im 
Bereich Psychologie und 
Entwicklungspsychologie, 
jeweils im Mindestausmaß 
von 30 Semesterstunden 
und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  b) … 

23.6. …  
24.1. …  

 

  b) … 

23.6. …  
24.1. …  

 

24.2. Lehrer für Religion an den 
in Z 24.1 angeführten Schulen 

 a) … 

  b) der Erwerb eines Diplom 
oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
der theologischen Studien. 

 

24.2. Lehrer für Religion an den 
in Z 24.1 angeführten Schulen 

 a) … 

  b) der Erwerb eines Diplom- 
oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
der theologischen Studien. 

 

24.3. …  
24.4. …  

 

24.3. …  
24.4. …  

 

24.5. Lehrer für Bildnerische 
Erziehung sowie für Technisches 
Werken und Textiles Werken und 
verwandte Unterrichtsgegenstände an 
mittleren und höheren Schulen 

 a) … 

  b) der Erwerb eines Diplom 
oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
bzw. eines einschlägigen 
Studiums an einer 
Universität der Künste 
oder der Akademie der 
bildenden Künste. 

 

24.5. Lehrer für Bildnerische 
Erziehung sowie für Technisches 
Werken und Textiles Werken und 
verwandte Unterrichtsgegenstände an 
mittleren und höheren Schulen 

 a) … 

  b) der Erwerb eines Diplom- 
oder Mastergrades gemäß 
§ 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. § 66 Abs. 1 UniStG 
bzw. eines einschlägigen 
Studiums an einer 
Universität der Künste 
oder der Akademie der 
bildenden Künste. 

 

25.1. Lehrer an mittleren und 
höheren Schulen, soweit sie nicht die 
Erfordernisse für die 
Verwendungsgruppe L 2a 2 oder für 
eine höhere Verwendungsgruppe 

(1) und (2) … 25.1. Lehrer an mittleren und 
höheren Schulen, soweit sie nicht die 
Erfordernisse für die 
Verwendungsgruppe L 2a 2 oder für 
eine höhere Verwendungsgruppe 

(1) und (2) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
erfüllen 
 (3) Für Lehrer für Bildnerische 

Erziehung, für Technisches Werken 
und Textiles Werken und verwandte 
Unterrichtsgegenstände an mittleren 
und höheren Schulen durch Erwerb 
eines Diplom oder Mastergrades 
gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 
Abs. 1 UniStG bzw. eines 
einschlägigen Studiums an einer 
Universität der Künste oder der 
Akademie der bildenden Künste. 

 

erfüllen 
 (3) Für Lehrer für Bildnerische 

Erziehung, für Technisches Werken 
und Textiles Werken und verwandte 
Unterrichtsgegenstände an mittleren 
und höheren Schulen durch Erwerb 
eines Diplom- oder Mastergrades 
gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 
Abs. 1 UniStG bzw. eines 
einschlägigen Studiums an einer 
Universität der Künste oder der 
Akademie der bildenden Künste. 

 

 (4) bis (6) … 
 

 (4) bis (6) … 
 

25.2. …  
 

25.2. …  
 

25.3. …  
 

25.3. …  
 

25.4. …  
 

25.4. …  
 

25.5. …  
 

25.5. …  
 

26.1. Lehrer an mittleren und 
höheren Schulen und an der 
Heereslogistikschule, soweit sie nicht 
die Erfordernisse für eine der 
Verwendungsgruppen L 2a oder eine 
höhere Verwendungsgruppe erfüllen 
und auch nicht in Z 26.2 erfasst 
werden 

 a) Bei Lehrern für 
musikalische 
Unterrichtsgegenstände 
durch den Erwerb eines 
Mastergrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. der Erwerb eines 
Diplomgrades gemäß § 66 
Abs. 1 UniStG eines 
einschlägigen Studiums an 
einer Universität der 

26.1. Lehrer an mittleren und 
höheren Schulen und an der 
Heereslogistikschule, soweit sie nicht 
die Erfordernisse für eine der 
Verwendungsgruppen L 2a oder eine 
höhere Verwendungsgruppe erfüllen 
und auch nicht in Z 26.2 erfasst 
werden 

 a) Bei Lehrern für 
musikalische 
Unterrichtsgegenstände 
durch den Erwerb eines 
Mastergrades gemäß § 87 
Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
bzw. den Erwerb eines 
Diplomgrades gemäß § 66 
Abs. 1 UniStG eines 
einschlägigen Studiums an 
einer Universität der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Künste oder einer 
gleichwertigen 
Studienrichtung an einer 
anderen Musiklehranstalt 
oder durch den Erwerb 
eines Bachelorgrades 
gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
in den Studien 
Instrumental(Gesangs)päd
agogik oder Musik- und 
Bewegungserziehung bzw. 
durch die Lehrbefähigung 
(in den beiden 
letztgenannten Fällen aus 
Gesang oder einem 
zugelassenen 
Instrumentalfach oder für 
rhythmisch-musikalische 
Erziehung); 

  b) bis g) … 

26.2. …  

26.3. …  

26.4. …  

26.5. …  

26.6. …  
 

Künste oder einer 
gleichwertigen 
Studienrichtung an einer 
anderen Musiklehranstalt 
oder durch den Erwerb 
eines Bachelorgrades 
gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 
in den Studien 
Instrumental(Gesangs)päd
agogik oder Musik- und 
Bewegungserziehung bzw. 
durch die Lehrbefähigung 
(in den beiden 
letztgenannten Fällen aus 
Gesang oder einem 
zugelassenen 
Instrumentalfach oder für 
rhythmisch-musikalische 
Erziehung); 

  b) bis g) … 

26.2. …  

26.3. …  

26.4. …  

26.5. …  

26.6. …  
 

Artikel 2 

Änderung des Gehaltsgesetzes 

Artikel 2 

Änderung des Gehaltsgesetzes 
§ 5. Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetragene 

Partnerinnen und Partner von Beamtinnen oder Beamten nach dem Bundesgesetz 
über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG), 
BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: § 10 Abs. 4 Z 1 lit. c, § 21a Z 7, 

§ 5. Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetragene 
Partnerinnen und Partner von Beamtinnen oder Beamten nach dem Bundesgesetz 
über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG), 
BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: § 10 Abs. 4 Z 1 lit. c, § 21a Z 7, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 21d Z 3 § 21g Abs. 11 mit Ausnahme des letzten Satzes, § 26 Abs. 3 mit 
Ausnahme der Z 2 lit. b zweiter Fall und § 112e Abs. 3. 

§ 21d Z 3 § 21g Abs. 11, § 26 Abs. 3 und § 112e Abs. 3. 

§ 12e. (1) Einer Beamtin oder einem Beamten, § 12e. (1) Einer Beamtin oder einem Beamten, 
 1. deren oder dessen regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a oder 

50b BDG 1979 herabgesetzt worden ist, oder 
 1. deren oder dessen regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 50b 

oder 50e BDG 1979 herabgesetzt worden ist, oder 
 2. und 3. …  2. und 3. … 
gebührt der Monatsbezug in dem Ausmaß, das dem Anteil der herabgesetzten 
Wochendienstzeit an der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Dienstzeit 
entspricht. Wird das Ausmaß der Dienstfreistellung nicht einheitlich für alle 
Wochen eines Kalendervierteljahres festgelegt, ist für das Ausmaß der Kürzung 
der Monatsdurchschnitt des jeweiligen Kalendervierteljahres heranzuziehen. 

gebührt der Monatsbezug in dem Ausmaß, das dem Anteil der herabgesetzten 
Wochendienstzeit an der für eine Vollbeschäftigung vorgesehenen Dienstzeit 
entspricht. Wird das Ausmaß der Dienstfreistellung nicht einheitlich für alle 
Wochen eines Kalendervierteljahres festgelegt, ist für das Ausmaß der Kürzung 
der Monatsdurchschnitt des jeweiligen Kalendervierteljahres heranzuziehen. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
§ 13d. … § 13d. … 
 Ansprüche bei Ausscheiden aus dem Dienst (Urlaubsersatzleistung) 

§ 13e. (1) Der Beamtin oder dem Beamten gebührt anlässlich des 
Ausscheidens aus dem Dienststand oder aus dem Dienstverhältnis eine 
Ersatzleistung für den noch nicht verbrauchten Erholungsurlaub, wenn sie oder er 
nicht nahtlos in ein anderes Dienstverhältnis zum Bund übernommen wird 
(Urlaubsersatzleistung). Die Urlaubsersatzleistung gebührt nur insoweit, als die 
Beamtin oder der Beamte das Unterbleiben des Verbrauchs des Erholungsurlaubs 
nicht zu vertreten hat. 

(2) Die Beamtin oder der Beamte hat das Unterbleiben des Verbrauchs 
insbesondere dann zu vertreten, wenn sie oder er aus dem Dienst ausgeschieden 
ist durch 
 1. Kündigung des provisorischen Dienstverhältnisses aus einem der in § 10 

Abs. 4 Z 1, 3 oder 4 BDG 1979 genannten Gründe, 
 2. Auflösung des Dienstverhältnisses nach § 20 Abs. 1 Z 3, 3a oder 4 

BDG 1979, 
 3. Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung vor Ablauf des Tages, an 

dem sie oder er gemäß § 15 BDG 1979, allenfalls in Verbindung mit 
§ 236c Abs. 1 BDG 1979, nicht jedoch in Verbindung mit § 236b oder 
§ 236d BDG 1979, oder nach § 13 Abs. 1 BDG 1979 in der ab 
31. Dezember 2016 geltenden Fassung in den Ruhestand übergetreten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wäre. 

(3) Die Urlaubsersatzleistung ist für jedes Kalenderjahr, aus dem ein noch 
nicht verbrauchter und nicht verfallener Anspruch auf Erholungsurlaub 
vorhanden ist, gesondert zu bemessen. Das ersatzleistungsfähige Urlaubsausmaß 
beträgt jenen Teil von 160 Stunden, der dem durchschnittlichen 
Beschäftigungsausmaß im jeweiligen Kalenderjahr entspricht. Für das laufende 
Kalenderjahr reduziert sich das ersatzleistungsfähige Urlaubsausmaß 
entsprechend dem Verhältnis der Dauer der Dienstzeit in diesem Kalenderjahr 
zum gesamten Kalenderjahr. 

(4) Die Urlaubsersatzleistung gebührt für jenen Teil des 
ersatzleistungsfähigen Urlaubsausmaßes, der nach Abzug des tatsächlich 
verbrauchten Erholungsurlaubs aus diesem Kalenderjahr verbleibt. 

(5) Bemessungsgrundlage für die Urlaubsersatzleistung für das laufende 
Kalenderjahr ist der volle Monatsbezug der Beamtin oder des Beamten im Monat 
des Ausscheidens aus dem Dienst, für die vergangenen Kalenderjahre der volle 
Monatsbezug im Dezember des jeweiligen Kalenderjahres. 

(6) Die Ersatzleistung für eine Urlaubsstunde ist durch die Teilung des die 
Bemessungsgrundlage bildenden Betrages durch die 4,33fache Anzahl der für die 
Beamtin oder den Beamten gemäß § 48 Abs. 2 BDG 1979 geltenden 
Wochenstundenzahl zu ermitteln. Die Bemessungsgrundlage besteht aus dem 
Gehalt zuzüglich einer allfälligen im § 15 Abs. 3 angeführten Zulage der Beamtin 
oder des Beamten. 

§ 15a. (1) Für Zeiträume, in denen § 15a. (1) Für Zeiträume, in denen 
 1. die regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a oder 50b BDG 1979 

herabgesetzt ist oder 
 1. die regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 50b oder 50e 

BDG 1979 herabgesetzt ist oder 
 2. …  2. … 
gebühren dem Beamten abweichend vom § 15 Abs. 2 bis 5 keine pauschalierten 
Nebengebühren der im § 15 Abs. 1 Z 1 und 3 bis 5 angeführten Art. Laufende 
pauschalierte Nebengebühren dieser Art erlöschen abweichend vom § 15 Abs. 6 
mit dem Wirksamwerden einer Maßnahme nach den Z 1 oder 2. 

gebühren dem Beamten abweichend vom § 15 Abs. 2 bis 5 keine pauschalierten 
Nebengebühren der im § 15 Abs. 1 Z 1 und 3 bis 5 angeführten Art. Laufende 
pauschalierte Nebengebühren dieser Art erlöschen abweichend vom § 15 Abs. 6 
mit dem Wirksamwerden einer Maßnahme nach den Z 1 oder 2. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
§ 20b. (1) Dem Beamten, der durch Erklärung beim Arbeitgeber einen 

Pauschbetrag gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 lit. b oder c EStG 1988 in Anspruch nimmt, 
gebührt ab dem Tag der Abgabe dieser Erklärung bei seiner Dienstbehörde, 

§ 20b. (1) Dem Beamten, der durch Erklärung beim Arbeitgeber einen 
Pauschbetrag gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 lit. c, d oder e EStG 1988 in Anspruch 
nimmt, gebührt ab dem Tag der Abgabe dieser Erklärung bei seiner 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
frühestens ab 1. Jänner 2008, ein Fahrtkostenzuschuss. Dienstbehörde, frühestens ab 1. Jänner 2008, ein Fahrtkostenzuschuss. 

(2) Der Fahrtkostenzuschuss beträgt für jeden vollen Kalendermonat in den 
Fällen des 

(2) Der Fahrtkostenzuschuss beträgt für jeden vollen Kalendermonat in den 
Fällen des 

 1. § 16 Abs. 1 Z 6 lit. b EStG 1988 bei einer einfachen Fahrtstrecke von 
20 km bis 40 km ...................................16,80 Euro, 
40 km bis 60 km ...................................33,22 Euro, 
über 60 km ...................................49,65 Euro, 

 

 1. § 16 Abs. 1 Z 6 lit. c EStG 1988 bei einer Entfernung zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte von 

mindestens 
20 km bis 40 km 

 
…................................................18,63 Euro, 

mehr als 40 km 
bis 60 km 

 
....................................................36,84 Euro, 

mehr als 60 km ....................................................55,08 Euro, 
 

 2. § 16 Abs. 1 Z 6 lit. c EStG 1988 bei einer einfachen Fahrtstrecke von 
2 km bis 20 km .................................... 9,14 Euro, 
20 km bis 40 km ...................................36,27 Euro, 
40 km bis 60 km ...................................63,12 Euro, 
über 60 km ...................................90,16 Euro, 

 

 2. § 16 Abs. 1 Z 6 lit. d EStG 1988 bei einer Entfernung zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte von 

mindestens 2 km 
bis 20 km 

 
............................................10,14 Euro, 

mehr als 20 km 
bis 40 km 

 
............................................40,23 Euro, 

mehr als 40 km 
bis 60 km 

 
............................................70,02 Euro, 

mehr als 60 km ..........................................100,00 Euro, 
 

  3. § 16 Abs. 1 Z 6 lit. e EStG 1988 bei Fahrten von der Wohnung zur 
Arbeitsstätte an 

mindestens 8, aber nicht mehr als 
10 Tagen im Kalendermonat 

 
………...zwei Drittel, 

mindestens 4, aber nicht mehr als 
7 Tagen im Kalendermonat 

 
.………..…ein Drittel 

 

 des jeweiligen Monatsbetrags nach Z 1 oder 2. 

Diese Monatsbeträge vermindern oder erhöhen sich in dem Maß, das sich aus der 
Veränderung des von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten 
Verbraucherpreisindex 2005 oder des an seine Stelle tretenden Index gegenüber 
der für Jänner 2008 verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei Änderungen solange 
nicht zu berücksichtigen sind, als sie 5% dieser Indexzahl und in der Folge 5% 
der zuletzt für die Valorisierung maßgebenden Indexzahl nicht übersteigen. Die 
neuen Beträge gelten ab dem der Verlautbarung der Indexveränderung durch die 
Bundesanstalt Statistik Österreich folgenden übernächsten Monatsersten. Der 
Bundeskanzler hat die durch die Valorisierung geänderten Beträge und den 

Diese Monatsbeträge vermindern oder erhöhen sich in dem Maß, das sich aus der 
Veränderung des von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten 
Verbraucherpreisindex 2005 oder des an seine Stelle tretenden Index gegenüber 
der für September 2012 verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei Änderungen 
solange nicht zu berücksichtigen sind, als sie 5% dieser Indexzahl und in der 
Folge 5% der zuletzt für die Valorisierung maßgebenden Indexzahl nicht 
übersteigen. Die neuen Beträge gelten ab dem der Verlautbarung der 
Indexveränderung durch die Bundesanstalt Statistik Österreich folgenden 
übernächsten Monatsersten. Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler hat die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zeitpunkt, in dem deren Änderung wirksam wird, im Bundesgesetzblatt 
kundzumachen. 

durch die Valorisierung geänderten Beträge und den Zeitpunkt, in dem deren 
Änderung wirksam wird, im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

(3) Der Anspruch auf Fahrtkostenzuschuss endet mit Ablauf des Tages, an 
dem die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 Z 6 lit. b oder c EStG 1988 wegfallen. 

(3) Der Anspruch auf Fahrtkostenzuschuss endet mit Ablauf des Tages, an 
dem die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 Z 6 lit. c, d oder e EStG 1988 
wegfallen. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 
§ 22. (1) bis (2a) … § 22. (1) bis (2a) … 
(3) Für Zeiträume, in denen (3) Für Zeiträume, in denen 

 1. die Wochendienstzeit des Beamten nach den §§ 50a oder 50b BDG 1979 
herabgesetzt ist oder 

 1. die Wochendienstzeit des Beamten nach den §§ 50a, 50b oder 50e BDG 
1979 herabgesetzt ist oder 

 2. …  2. … 
umfasst die Bemessungsgrundlage die in Abs. 2 Z 1 und 2 angeführten 
Geldleistungen in der Höhe, wie sie sich aus § 12e Abs. 1 und 4 ergibt. 

umfasst die Bemessungsgrundlage die in Abs. 2 Z 1 und 2 angeführten 
Geldleistungen in der Höhe, wie sie sich aus § 12e Abs. 1 und 4 ergibt. 

(3a) bis (5) … (3a) bis (5) … 
(6) Für jene Kalendermonate der ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit, in 

denen der Beamte eine Dienstfreistellung für Gemeindemandatare nach § 78a 
BDG 1979 unter anteiliger Kürzung seiner Bezüge nach § 12e Abs. 1 in 
Anspruch genommen hat, hat der Beamte einen Pensionsbeitrag auch von den 
entfallenden Bezügen zu leisten. Dieser Pensionsbeitrag ist auf der Grundlage der 
Dienstbezüge im Sinne des § 12e Abs. 2 zu bemessen, die dem Ausmaß der 
Dienstfreistellung entsprechen und von denen der Beamte einen Pensionsbeitrag 
nach Abs. 2 zu leisten hätte. 

(6) Für jene Kalendermonate der ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit, in 
denen der Beamte eine Dienstfreistellung für Gemeindemandatare nach § 78a 
BDG 1979 unter anteiliger Kürzung seiner Bezüge nach § 12e Abs. 1 in 
Anspruch genommen hat, hat der Beamte einen Pensionsbeitrag auch von den 
entfallenden Bezügen zu leisten. Dieser Pensionsbeitrag ist auf der Grundlage der 
Dienstbezüge im Sinne des § 12d Abs. 4 zu bemessen, die dem Ausmaß der 
Dienstfreistellung entsprechen und von denen der Beamte einen Pensionsbeitrag 
nach Abs. 2 zu leisten hätte. 

(6a) bis (13) … (6a) bis (13) … 
 (13a) Auf Antrag einer Beamtin oder eines Beamten, die oder der Mitglied 

des Verfassungsgerichtshofes ist, umfasst die Bemessungsgrundlage für den 
Pensionsbeitrag auch die durch eine Herabsetzung der regelmäßigen 
Wochendienstzeit oder Auslastung entfallenen Bezüge und Sonderzahlungen. Ein 
solcher Antrag kann sich ganz oder teilweise auch auf die Zeit seit der Ernennung 
zum Mitglied beziehen. 

(14) und (15) … (14) und (15) … 
§ 22b. (1) bis (3) … § 22b. (1) bis (3) … 
(4) Die Dienstgeberbeiträge sind auf von ausgegliederten Unternehmen zu (4) Die Dienstgeberbeiträge sind auf Beiträge zur Deckung des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
leistende Beiträge zur Deckung des Pensionsaufwandes anzurechnen. Pensionsaufwandes anzurechnen. 

(5) Der Dienstgeberbeitrag ist während einer auf Antrag gewährten und für 
die ruhegenussfähige Bundesdienstzeit anrechenbaren Dienstfreistellung 
(Karenzurlaub, Außerdienststellung) von der Beamtin oder dem Beamten zu 
tragen, sofern sie oder er während der Dienstfreistellung (des Karenzurlaubs, der 
Außerdienststellung) einen Pensionsbeitrag zu leisten hat. Bei kraft Gesetzes 
eintretenden Karenzurlauben und bei gänzlichen Dienstfreistellungen und 
Außerdienststellungen gemäß §§ 17, 19 oder 78b BDG 1979 hat den 
Dienstgeberbeitrag weiterhin der Dienstgeber zu entrichten. 

(5) Der Dienstgeberbeitrag ist während einer auf Antrag gewährten und für 
die ruhegenussfähige Bundesdienstzeit anrechenbaren Dienstfreistellung 
(Karenzurlaub, Außerdienststellung) von der Beamtin oder dem Beamten zu 
tragen, sofern sie oder er während der Dienstfreistellung (des Karenzurlaubs, der 
Außerdienststellung) einen Pensionsbeitrag zu leisten hat. Bei kraft Gesetzes 
eintretenden Karenzurlauben und bei gänzlichen Dienstfreistellungen und 
Außerdienststellungen gemäß §§ 17, 19, 78b oder 160 BDG 1979 hat den 
Dienstgeberbeitrag weiterhin der Dienstgeber zu entrichten. 

§ 40a. (1) Eine ruhegenussfähige Exekutivdienstzulage von 99,2 € gebührt 
dem Beamten 

§ 40a. (1) Eine ruhegenussfähige Exekutivdienstzulage von 99,2 € gebührt 
dem Beamten 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. des rechtskundigen Dienstes beim Bundesasylamt (Anm.: lautet mit 

1. Jänner 2014 „Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl“), welcher 
gemäß §°58 Abs. 7 des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100, zur 
Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt ermächtigt ist, 

 3. des rechtskundigen Dienstes beim Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl, der gemäß § 2 Abs. 5 BFA-Einrichtungsgesetz, 
BGBl. I Nr. 87/2012, von der Direktorin oder vom Direktor des 
Bundesamtes zur Ausübung von gemäß § 38 Abs. 1 Z 3 bis 5 und Abs. 2, 
§ 39 Abs. 1 und § 44 BFA-Verfahrensgesetz (BFA-VG), 
BGBl. I Nr. 87/2012, vorgesehener Befehls- und Zwangsgewalt 
ermächtigt ist, 

solange er im Exekutivdienst oder im wissenschaftlichen oder amtsärztlichen 
Dienst verwendet wird oder mit Aufgaben der Wirtschaftspolizei betraut ist. Die 
Exekutivdienstzulage gebührt ebenso, wenn ein solcher Beamter infolge eines in 
seinem Dienst erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem Dienst verwendet 
werden kann. 

solange er im Exekutivdienst oder im wissenschaftlichen oder amtsärztlichen 
Dienst verwendet wird oder mit Aufgaben der Wirtschaftspolizei betraut ist. Die 
Exekutivdienstzulage gebührt ebenso, wenn ein solcher Beamter infolge eines in 
seinem Dienst erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem Dienst verwendet 
werden kann. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
§ 40b. (1) bis (4) … § 40b. (1) bis (4) … 
(5) Die Vergütung gebührt dem Beamten (5) Die Vergütung gebührt dem Beamten 

 1. bei Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a 
oder 50b BDG 1979 oder 

 1. bei Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 
50b oder 50e BDG 1979 oder 

 2. …  2. … 
in dem Ausmaß, das der Arbeitszeit entspricht. Diese Verringerung der 
Vergütung wird abweichend vom Abs. 4 für den Zeitraum wirksam, für den die 
Maßnahme nach Z 1 oder 2 gilt. 

in dem Ausmaß, das der Arbeitszeit entspricht. Diese Verringerung der 
Vergütung wird abweichend vom Abs. 4 für den Zeitraum wirksam, für den die 
Maßnahme nach Z 1 oder 2 gilt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 40c. (1) bis (3) … § 40c. (1) bis (3) … 
(4) Die Vergütung nach Abs. 1 gebührt dem Beamten (4) Die Vergütung nach Abs. 1 gebührt dem Beamten 

 1. bei Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a 
oder 50b BDG 1979 oder 

 1. bei Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 
50b oder 50e BDG 1979oder 

 2. und 3. …  2. und 3. … 
in dem Ausmaß, das der Wochendienstzeit entspricht. Diese Verringerung der 
Vergütung wird abweichend vom Abs. 3 für den Zeitraum wirksam, für den die 
Maßnahme nach Z 1, 2 oder 3 gilt. 

in dem Ausmaß, das der Wochendienstzeit entspricht. Diese Verringerung der 
Vergütung wird abweichend vom Abs. 3 für den Zeitraum wirksam, für den die 
Maßnahme nach Z 1, 2 oder 3 gilt. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 
§ 50a. (1) bis (3) … § 50a. (1) bis (3) … 
(4) Bei der Berechnung der fünfzehnjährigen Dienstzeit gemäß Abs. 1 sind 

auch Zeiten heranzuziehen, die 
(4) Bei der Berechnung der fünfzehnjährigen Dienstzeit gemäß Abs. 1 sind 

auch Zeiten heranzuziehen, die 
 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. nach dem 1. Juni 2002 in einer vergleichbaren Verwendung an einer 

Universität der Schweiz (Abkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, 
BGBl. III Nr. 133/2002) 

 3. in einer vergleichbaren Verwendung an einer Universität der Schweiz 
(Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
andererseits über die Freizügigkeit, BGBl. III Nr. 133/2002) 

zurückgelegt worden sind. zurückgelegt worden sind. 
§ 53b. (1) bis (3) … § 53b. (1) bis (3) … 
(4) Die Vergütung nach Abs. 1 gebührt dem Beamten (4) Die Vergütung nach Abs. 1 gebührt dem Beamten 

 1. bei Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a 
oder 50b BDG 1979 oder 

 1. bei Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 
50b oder 50e BDG 1979 oder 

 2. und 3. …  2. und 3. … 
in dem Ausmaß, das der Wochendienstzeit entspricht. Diese Verringerung der 
Vergütung wird abweichend vom Abs. 3 für den Zeitraum wirksam, für den die 
Maßnahme nach Z 1, 2 oder 3 gilt. 

in dem Ausmaß, das der Wochendienstzeit entspricht. Diese Verringerung der 
Vergütung wird abweichend vom Abs. 3 für den Zeitraum wirksam, für den die 
Maßnahme nach Z 1, 2 oder 3 gilt. 

(5) und (6) … (5) und (6) … 
§ 61. (1) bis (11) … § 61. (1) bis (11) … 
(12) Auf einen Lehrer, dessen Lehrverpflichtung nach den §§ 50a oder 50b 

BDG 1979 oder nach § 8 BLVG herabgesetzt worden ist oder der eine 
(12) Auf einen Lehrer, dessen Lehrverpflichtung nach den §§ 50a, 50b oder 

50e BDG 1979 oder nach § 8 BLVG herabgesetzt worden ist oder der eine 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem VKG in Anspruch 
nimmt, sind die Abs. 1 bis 11 mit folgenden Abweichungen anzuwenden: 

Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem VKG in Anspruch 
nimmt, sind die Abs. 1 bis 11 mit folgenden Abweichungen anzuwenden: 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
(13) bis (19) … (13) bis (19) … 
§ 83. (1) … § 83. (1) … 
(2) Die Vergütung nach Abs. 1 gebührt dem Beamten des Exekutivdienstes (2) Die Vergütung nach Abs. 1 gebührt dem Beamten des Exekutivdienstes 

 1. bei Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a 
oder 50b BDG 1979 oder 

 1. bei Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 
50b oder 50e BDG 1979 oder 

 2. …  2. … 
in dem Ausmaß, das der Arbeitszeit entspricht. Diese Verminderung wird für den 
Zeitraum wirksam, für den die Maßnahme nach den Z 1 und 2 gilt. 

in dem Ausmaß, das der Arbeitszeit entspricht. Diese Verminderung wird für den 
Zeitraum wirksam, für den die Maßnahme nach den Z 1 und 2 gilt. 

(3) … (3) … 
§ 112. (1) bis (3a) … § 112. (1) bis (3a) … 
(4) Die Vergütung nach Abs. 1 gebührt dem Beamten (4) Die Vergütung nach Abs. 1 gebührt dem Beamten 

 1. bei Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a 
oder 50b BDG 1979 oder 

 1. bei Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 
50b oder 50e BDG 1979 oder 

 2. und 3. …  2. und 3. … 
in dem Ausmaß, das der Arbeitszeit entspricht. Diese Verringerung der 
Vergütung wird abweichend von Abs. 3a für den Zeitraum wirksam, für den die 
Maßnahme nach Z 1, 2 oder 3 gilt. 

in dem Ausmaß, das der Arbeitszeit entspricht. Diese Verringerung der 
Vergütung wird abweichend von Abs. 3a für den Zeitraum wirksam, für den die 
Maßnahme nach Z 1, 2 oder 3 gilt. 

§ 175. (1) bis (49) … § 175. (1) bis (49) … 
(50) § 113h samt Überschrift tritt mit Ablauf des 30. Juni 2012 außer Kraft. (50) § 113h samt Überschrift tritt mit Ablauf des 30. Juni 2012 außer Kraft 

und ist auf bis zu diesem Zeitpunkt getroffene diesbezügliche Maßnahmen 
weiterhin anzuwenden. 

(51) bis (56) … (51) bis (56) … 
(57) § 12g ist ab 1. Jänner 2013 nur mehr auf Lehrer anzuwenden.  
(58) bis (74) … (58) bis (74) … 
 (75) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2013 treten in 

Kraft: 
 1. § 13e mit 2. August 2004, 
 2. § 22 Abs. 13a mit 1. Jänner 2011, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 3. § 20b Abs. 1, 2 und 3, § 22b Abs. 4 und § 22b Abs. 5 zweiter Satz mit 

1. Jänner 2013, 
 4. § 5 mit 1. August 2013, 
 5. § 12e Abs. 1, § 15a Abs. 1 Z 1, § 22 Abs. 3 Z 1, § 22 Abs. 6 zweiter Satz, 

§ 40a Abs. 1 Z 3, § 40b Abs. 5 Z 1, § 40c Abs. 4 Z 1, § 50a Abs. 4 Z 3, 
§ 53b Abs. 4 Z 1, § 61 Abs. 12, § 83 Abs. 2 Z 1, § 112 Abs. 4 Z 1 und 
§ 175 Abs. 50 mit 1. Jänner 2014. 

Artikel 3 

Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 

Artikel 3 

Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 

INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS 

Abschnitt I  Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

§ 1. bis § 29n. § 1. bis § 29n. 
§ 29o. Frühkarenzurlaub für Väter § 29o. Frühkarenzurlaub 
§ 30. bis § 36. § 30. bis § 36. 

Abschnitt Ia bis VII … Abschnitt Ia bis VII … 

Abschnitt VIII 

Übergangsbestimmungen 

1. Unterabschnitt 

Allgemeine Übergangsbestimmungen 

Abschnitt VIII 

Übergangsbestimmungen 

1. Unterabschnitt 

Allgemeine Übergangsbestimmungen 

§ 79a bis § 84a. … § 79a bis § 84a. … 
 § 84b. Verwaltungspraktikum 

§ 1. (1) und (2) … § 1. (1) und (2) … 
(3) Dieses Bundesgesetz ist nicht anzuwenden (3) Dieses Bundesgesetz ist nicht anzuwenden 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. auf Land- und Forstarbeiter mit Ausnahme der bei der Verwaltung der 

Bundesgärten ständig verwendeten Arbeiter; 
 3. auf Land- und Forstarbeiter mit Ausnahme der bei der Verwaltung der 

Bundesgärten und der Truppenübungsplätze ständig verwendeten 
Arbeiter; 

 4. bis 7. …  4. bis 7. … 
 8. auf die Angestellten der betriebsähnlichen Verwaltung der Heeres- Land- 

und Forstwirtschaftsverwaltung Allentsteig; 
 

 9. bis 12. …  9. bis 12. … 
(4) und (5) … (4) und (5) … 
§ 1b. Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetragene 

Partnerinnen und Partner von Vertragsbediensteten nach dem Bundesgesetz über 
die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG), 
BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: § 29b Abs. 4 Z 1 lit. c, § 29f 
Abs. 2, § 84 Abs. 3 mit Ausnahme der Z 2 lit. b sowie § 84 Abs. 3a. 

§ 1b. Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetragene 
Partnerinnen und Partner von Vertragsbediensteten nach dem Bundesgesetz über 
die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG), 
BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: § 29b Abs. 4 Z 1 lit. c, § 29f 
Abs. 2, § 84 Abs. 3 und § 84 Abs. 3a. 

§ 20. (1) Auf die Dienstzeit des Vertragsbediensteten sind die §§ 47a bis 50d 
BDG 1979 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

§ 20. (1) Auf die Dienstzeit des Vertragsbediensteten sind die §§ 47a bis 50e 
BDG 1979 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

 1. die Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a 
oder 50b BDG 1979 einschließlich deren Beginn, Dauer, Lage und 
Ausmaß mit dem Vertragsbediensteten bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen zu vereinbaren ist und 

 1. die Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit nach den §§ 50a, 
50b oder 50e BDG 1979 einschließlich deren Beginn, Dauer, Lage und 
Ausmaß mit dem Vertragsbediensteten bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen zu vereinbaren ist und 

 2. …  2. … 
Auf die in Z 2 angeführte Obergrenze von fünf Jahren zählen auch Zeiten in 
früheren Dienstverhältnissen, in denen die Wochendienstzeit nach § 50a 
BDG 1979 herabgesetzt war. 

Auf die in Z 2 angeführte Obergrenze von fünf Jahren zählen auch Zeiten in 
früheren Dienstverhältnissen, in denen die Wochendienstzeit nach § 50a 
BDG 1979 herabgesetzt war. 

(2) Durch die Anwendung des § 50a BDG 1979 darf 50% des für die 
Vollbeschäftigung vorgesehenen Beschäftigungsausmaßes nicht unterschritten 
werden. Beansprucht der Vertragsbedienstete die Anwendung der §§ 50a oder 
50b BDG 1979, tritt diese für die Dauer der Herabsetzung der regelmäßigen 
Wochendienstzeit nach der betreffenden Gesetzesbestimmung an die Stelle einer 
allenfalls bestehenden Teilbeschäftigung anderer Art. Die §§ 50a und 50b 
BDG 1979 sind auf nicht vollbeschäftigte Vertragsbedienstete nur anzuwenden, 
wenn dadurch ein bestehendes oder für die Zukunft vereinbartes 
Beschäftigungsausmaß nicht erhöht wird. 

(2) Durch die Anwendung des § 50a BDG 1979 darf 50% des für die 
Vollbeschäftigung vorgesehenen Beschäftigungsausmaßes nicht unterschritten 
werden. Beansprucht der Vertragsbedienstete die Anwendung der §§ 50a, 50b 
oder 50e BDG 1979, tritt diese für die Dauer der Herabsetzung der regelmäßigen 
Wochendienstzeit nach der betreffenden Gesetzesbestimmung an die Stelle einer 
allenfalls bestehenden Teilbeschäftigung anderer Art. Die §§50a, 50b oder 50e 
BDG 1979 sind auf nicht vollbeschäftigte Vertragsbedienstete nur anzuwenden, 
wenn dadurch ein bestehendes oder für die Zukunft vereinbartes 
Beschäftigungsausmaß nicht erhöht wird. 

(3) Durch die Abs. 1 und 2 wird die Möglichkeit nicht beschränkt, außerhalb (3) Durch die Abs. 1 und 2 wird die Möglichkeit nicht beschränkt, außerhalb 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
des Anwendungsbereiches der §§ 50a und 50b BDG 1979 dienstvertraglich 
befristete oder unbefristete Teilbeschäftigung zu vereinbaren. 

des Anwendungsbereiches der §§50a, 50b oder 50e BDG 1979 dienstvertraglich 
befristete oder unbefristete Teilbeschäftigung zu vereinbaren. 

§ 28b. (1) bis (5) … § 28b. (1) bis (5) … 
(6) Endet das Dienstverhältnis während einer Teilzeitbeschäftigung gemäß 

MSchG oder VKG durch 
(6) Endet das Dienstverhältnis während einer Teilzeitbeschäftigung gemäß 

MSchG oder VKG oder § 50e BDG 1979 durch 
 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
ist der Berechnung der Ersatzleistung im Sinne des Abs. 2 jenes 
Beschäftigungsausmaß zugrunde zu legen, das in dem Kalenderjahr, in dem der 
Urlaubsanspruch entstanden ist, für den Vertragsbediensteten überwiegend 
maßgebend war. 

ist der Berechnung der Ersatzleistung im Sinne des Abs. 2 jenes 
Beschäftigungsausmaß zugrunde zu legen, das in dem Kalenderjahr, in dem der 
Urlaubsanspruch entstanden ist, für den Vertragsbediensteten überwiegend 
maßgebend war. 

(7) … (7) … 
§ 29e. (1) Einer oder einem Vertragsbediensteten ist auf ihr oder sein 

Ansuchen ein Urlaub unter Entfall der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub), 
wenn sie oder er sich der Pflege 

§ 29e. (1) Einer oder einem Vertragsbediensteten ist auf ihr oder sein 
Ansuchen ein Urlaub unter Entfall der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub), 
wenn sie oder er sich der Pflege 

 1. …  1. … 
 2. einer oder eines nahen Angehörigen mit Anspruch auf Pflegegeld 

zumindest der Stufe 3 nach § 5 des Bundespflegegeldgesetzes oder nach 
den Landespflegegeldgesetzen unter gänzlicher Beanspruchung ihrer 
oder seiner Arbeitskraft in häuslicher Umgebung widmet. 

 2. einer oder eines nahen Angehörigen im Sinne des § 29k Abs. 1 mit 
Anspruch auf Pflegegeld zumindest der Stufe 3 nach § 5 
Bundespflegegeldgesetz (BPGG), BGBl. Nr. 110/1993, unter gänzlicher 
Beanspruchung ihrer oder seiner Arbeitskraft in häuslicher Umgebung 
widmet oder 

  3. einer oder eines demenziell erkrankten oder minderjährigen nahen 
Angehörigen im Sinne des § 29k Abs. 1 mit Anspruch auf Pflegegeld ab 
der Stufe 1 nach § 5 BPGG, längstens jedoch für die Dauer von sechs 
Monaten, widmet. 

Der gemeinsame Haushalt nach Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte 
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft 
aufhält. 

Der gemeinsame Haushalt nach Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte 
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft 
aufhält. 

(2) … (2) … 
(3) Der Vertragsbedienstete hat den Antrag auf Gewährung des 

Karenzurlaubes spätestens zwei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn 
zu stellen. 

(3) Beträgt die beabsichtigte Dauer des Karenzurlaubs mehr als drei Monate, 
ist der Antrag auf Gewährung des Karenzurlaubs spätestens zwei Monate vor 
dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 32. (1) … § 32. (1) … 
(2) Ein Grund, der den Dienstgeber nach Ablauf der im Abs. 1 genannten 

Frist zur Kündigung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn der 
Vertragsbedienstete 

(2) Ein Grund, der den Dienstgeber nach Ablauf der im Abs. 1 genannten 
Frist zur Kündigung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn der 
Vertragsbedienstete 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 
 7. vor dem Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses das für 

Leistungen aus dem Versicherungsfall des Alters in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung vorgeschriebene Anfallsalter erreicht hat, 

 7. vor dem Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses das für 
Leistungen aus dem Versicherungsfall des Alters in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung für männliche Versicherte vorgeschriebene 
Anfallsalter erreicht hat, 

 8. …  8. … 
(3) bis (6) … (3) bis (6) … 
§ 36a. (1) … § 36a. (1) … 
(2) Das Verwaltungspraktikum umfasst eine Einführung in die einschlägige 

Verwaltungstätigkeit, nach Möglichkeit eine ergänzende kursmäßige Ausbildung 
sowie die praktische Erprobung auf einem Arbeitsplatz. Das 
Verwaltungspraktikum endet spätestens nach einer Gesamtdauer von zwölf 
Monaten. 

(2) Das Verwaltungspraktikum umfasst eine Einführung in die einschlägige 
Verwaltungstätigkeit, nach Möglichkeit eine ergänzende kursmäßige Ausbildung 
sowie die praktische Erprobung auf mindestens einem Arbeitsplatz. Übersteigt 
die Dauer eines Verwaltungspraktikums den Zeitraum von drei Monaten, hat die 
Erprobung auf mindestens zwei Arbeitsplätzen stattzufinden. 

(3) Auf Verwaltungspraktikanten ist, soweit in diesem Abschnitt nicht 
anderes bestimmt ist, der Abschnitt I mit Ausnahme von § 4 Abs. 4, §§ 6 bis 6b, 
§§ 8a bis 15a, § 17, § 19, § 20, soweit er sich auf die §§ 49 bis 50d BDG 1979 
bezieht, §§ 20a bis 23, § 24 Abs. 2, 3 und 9, § 24a, §§ 25 bis 27c, § 27e Abs. 2, 
§ 27f, § 28b, §§ 29 bis 29k, § 29o, § 30, §§ 32 bis 33a und § 36 anzuwenden. § 18 
ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Monatsentgelts der 
Ausbildungsbeitrag tritt. 

(3) Auf Verwaltungspraktikanten ist, soweit in diesem Abschnitt nicht 
anderes bestimmt ist, der Abschnitt I mit Ausnahme von § 4 Abs. 4, §§ 6 bis 6b, 
§§ 8a bis 15a, § 17, § 19, § 20, soweit er sich auf die §§ 49 bis 50e BDG 1979 
bezieht, §§ 20a bis 23, § 24 Abs. 2, 3 und 9, § 24a, §§ 25 bis 27c, § 27e Abs. 2, 
§ 27f, § 28b, §§ 29 bis 29k, § 29o, § 30, §§ 32 bis 33a und § 36 anzuwenden. § 18 
ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Monatsentgelts der 
Ausbildungsbeitrag tritt. 

§ 36b. (1) Dem Verwaltungspraktikanten gebührt für die Dauer der 
ordnungsgemäßen Teilnahme am Verwaltungspraktikum ein monatlicher 
Ausbildungsbeitrag. Dieser beträgt 50% des Monatsentgelts eines 
Vertragsbediensteten während der Ausbildungsphase (§ 72 Abs. 1) der 
Entlohnungsgruppe v1, v2, v3 oder v4, jeweils Entlohnungsstufe 1. Die 
Zuordnung ist bei entsprechender Verwendung folgendermaßen vorzunehmen: 

§ 36b. (1) Der Verwaltungspraktikantin oder dem Verwaltungspraktikanten 
gebührt für die Dauer der ordnungsgemäßen Teilnahme am 
Verwaltungspraktikum ein monatlicher Ausbildungsbeitrag. Dieser beträgt in den 
ersten drei Monaten als Verwaltungspraktikantin oder Verwaltungspraktikant 
50% und in darüber hinausgehenden Zeiträumen 100% des Monatsentgelts einer 
Vertragsbediensteten oder eines Vertragsbediensteten während der 
Ausbildungsphase (§ 72 Abs. 1) der Entlohnungsgruppe v1, v2, v3 oder v4, 
jeweils Entlohnungsstufe 1. Die Zuordnung ist bei entsprechender Verwendung 
folgendermaßen vorzunehmen: 

 1. Absolventen eines Diplom-, Master- oder Doktoratsstudiums gemäß § 87  1. Absolventinnen und Absolventen eines Diplom-, Bachelor-, Master- oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 und Absolventen eines 
Fachhochschul-Masterstudienganges oder eines Fachhochschul-
Diplomstudienganges gemäß § 5 Abs. 2 des Fachhochschul-
Studiengesetzes zur Entlohnungsgruppe v1, 

Doktoratsstudiums gemäß § 87 Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 und 
Absolventinnen und Absolventen eines Fachhochschul-
Bachelorstudienganges, Fachhochschul-Masterstudienganges oder eines 
Fachhochschul-Diplomstudienganges gemäß § 6 Abs. 2 des 
Fachhochschul-Studiengesetzes zur Entlohnungsgruppe v1, 

 2. sonstige Universitätsabsolventen gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002, sonstige Fachhochschulabsolventen gemäß 
§ 5 Abs. 2 des Fachhochschul-Studiengesetzes und Absolventen einer 
höheren Schule (Reife- und Diplomprüfung bzw. Reifeprüfung) zur 
Entlohnungsgruppe v2, 

 2. Absolventinnen und Absolventen einer höheren Schule (Reife- und 
Diplomprüfung bzw. Reifeprüfung) zur Entlohnungsgruppe v2, 

 3. Absolventen einer mittleren Schule oder nach Erlernung eines 
Lehrberufes zur Entlohnungsgruppe v3 und 

 3. Absolventinnen und Absolventen einer mittleren Schule oder nach 
Erlernung eines Lehrberufes zur Entlohnungsgruppe v3 und 

 4. sonstige Verwaltungspraktikanten zur Entlohnungsgruppe v4.  4. sonstige Verwaltungspraktikantinnen und Verwaltungspraktikanten zur 
Entlohnungsgruppe v4. 

(2) … (2) … 
(3) Gebührt der Ausbildungsbeitrag nur für einen Teil des Monats, so entfällt 

auf jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil des monatlichen 
Ausbildungsbeitrages. 

(3) Gebührt der Ausbildungsbeitrag nur für einen Teil des Monats oder 
ändert sich im Lauf des Monats die Höhe des Ausbildungsbeitrags, so entfällt auf 
jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil des monatlichen 
Ausbildungsbeitrages. 

(4) bis (7) … (4) bis (7) … 
§ 36c. (1) und (2) … § 36c. (1) und (2) … 
 (3) Die Verwaltungspraktikantin oder der Verwaltungspraktikant kann an 

Verwaltungspraktika im Gesamtausmaß von höchstens zwölf Monaten 
teilnehmen. Die Verwaltungspraktikantin oder der Verwaltungspraktikant kann 
an Verwaltungspraktika, deren Ausbildungsbeitrag nach § 36b Abs. 1 Z 3 oder 
Z 4 zuzuordnen ist, im Gesamtausmaß von höchstens sechs Monaten teilnehmen. 
Das Erreichen des entsprechenden Gesamtausmaßes stellt einen Zeitablauf nach 
Abs. 1 Z 4 dar. 

§ 37. (1) … § 37. (1) … 
(2) Auf Vertragslehrer ist der Abschnitt I anzuwenden, soweit Abschnitt II 

nicht anderes bestimmt. Nicht anzuwenden sind jedoch jene Bestimmungen des 
Abschnittes I, die sich ausschließlich auf Vertragsbedienstete anderer 
Entlohnungsschemata beziehen. Soweit die Bestimmungen der §§ 50a bis 50d 
BDG 1979 über die Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit gemäß 

(2) Auf Vertragslehrer ist der Abschnitt I anzuwenden, soweit Abschnitt II 
nicht anderes bestimmt. Nicht anzuwenden sind jedoch jene Bestimmungen des 
Abschnittes I, die sich ausschließlich auf Vertragsbedienstete anderer 
Entlohnungsschemata beziehen. Soweit die Bestimmungen der §§ 50a bis 50e 
BDG 1979 über die Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit gemäß 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 20 für Vertragsbedienstete gelten, sind sie auf Vertragslehrer mit den 
Abweichungen anzuwenden, die sich aus § 213 BDG 1979 ergeben. 

§ 20 für Vertragsbedienstete gelten, sind sie auf Vertragslehrer mit den 
Abweichungen anzuwenden, die sich aus § 213 BDG 1979 ergeben. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 
§ 84. (1) bis (4) … § 84. (1) bis (4) … 
(4a) Wird das Dienstverhältnis während einer Teilzeitbeschäftigung nach 

dem MSchG oder nach dem VKG infolge Kündigung durch den Dienstgeber, 
unverschuldete Entlassung, begründeten Austritt oder einvernehmlich beendet, so 
ist bei der Ermittlung des für die Höhe der Abfertigung maßgebenden 
Monatsentgelts das vorangegangene Beschäftigungsausmaß des 
Vertragsbediensteten zugrunde zu legen. 

(4a) Wird das Dienstverhältnis während einer Teilzeitbeschäftigung nach 
dem MSchG oder nach dem VKG oder gemäß § 50e BDG 1979 infolge 
Kündigung durch den Dienstgeber, unverschuldete Entlassung, begründeten 
Austritt oder einvernehmlich beendet, so ist bei der Ermittlung des für die Höhe 
der Abfertigung maßgebenden Monatsentgelts das vorangegangene 
Beschäftigungsausmaß des Vertragsbediensteten zugrunde zu legen. 

(4b) bis (8) … (4b) bis (8) … 
§ 84a. … § 84a. … 
 Verwaltungspraktikum 

§ 84b. Auf Verwaltungspraktika, die vor dem 1. Jänner 2014 begonnen 
worden sind, ist § 36c Abs. 3 nicht anzuwenden. 

§ 100. (1) bis (46) … § 100. (1) bis (46) … 
(47) Vereinbarungen gemäß § 20a in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 53/2007 können bereits von dem der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes im Bundesgesetzblatt folgenden Tag an geschlossen werden, sie 
dürfen jedoch frühestens mit 1. Jänner 2008, bei Vertragslehrern des 
Entlohnungsschemas I L mit 1. September 2007, rechtswirksam werden. Die 
§§ 20a und 20b sind mit den in § 42a vorgesehenen Maßgaben ab 1. Jänner 2019 
nur mehr auf Vertragslehrer des Entlohnungsschemas I L anzuwenden. Für alle 
anderen Vertragsbediensteten hat die Rahmenzeit im Sinne des § 20a Abs.1 
spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2018 zu enden. 

 

(48) bis (65) … (48) bis (65) … 
 (66) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2013 treten in 

Kraft: 
 1. § 1b mit 1. August 2013, 
 2. § 1 Abs. 3 Z 3, § 20 Abs. 1, 2 und 3, § 28b Abs. 6, § 29e Abs. 1 und 3, 

§ 32 Abs. 2 Z 7, § 36a Abs. 2, § 36a Abs. 3, § 36b Abs. 1 und 3, § 36c 
Abs. 3, § 37 Abs. 2, § 84 Abs. 4a und § 84b samt Überschrift sowie der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Entfall des § 1 Abs. 3 Z 8 mit 1. Jänner 2014. 

Artikel 4 

Änderung des Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz 

Artikel 4 

Änderung des Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz 

ARTIKEL IIa 
Staatsanwälte 

ARTIKEL IIa 

Staatsanwälte 
(1) … (1) … 
(2) Soweit dieses Bundesgesetz oder andere dienstrechtliche Bestimmungen 

nicht besondere Vorschriften für die Staatsanwälte enthalten, sind die für die 
Richter geltenden Vorschriften auf die Staatsanwälte sinngemäß anzuwenden; 
besondere Vorschriften für Staatsanwälte enthält insbesondere der 4. Teil dieses 
Bundesgesetzes. Nicht anzuwenden sind aus dem 1. Teil der III. Abschnitt mit 
Ausnahme der §§ 26 und 32b, der IV. Abschnitt, § 52, der VI. Abschnitt mit 
Ausnahme der §§ 57, 57a, 58a und 58b, der VII. Abschnitt mit Ausnahme der 
§§ 68a, 72 und 76e bis 76g, der VIII. Abschnitt, sowie der 3. Teil mit Ausnahme 
des § 170b. 

(2) Soweit dieses Bundesgesetz oder andere dienstrechtliche Bestimmungen 
nicht besondere Vorschriften für die Staatsanwälte enthalten, sind die für die 
Richter geltenden Vorschriften auf die Staatsanwälte sinngemäß anzuwenden; 
besondere Vorschriften für Staatsanwälte enthält insbesondere der 4. Teil dieses 
Bundesgesetzes. Nicht anzuwenden sind aus dem 1. Teil der III. Abschnitt mit 
Ausnahme der §§ 26 und 32b, der IV. Abschnitt, § 52, der VI. Abschnitt mit 
Ausnahme der §§ 57, 57a, 58a und 58b, der VII. Abschnitt mit Ausnahme der 
§§ 68a, 72 und 76f bis 76h, der VIII. Abschnitt, sowie der 3. Teil mit Ausnahme 
des § 170b. 

ARTIKEL III 

Richteramtsanwärter 

ARTIKEL III 

Richteramtsanwärter 
(1) … (1) … 
(2) Soweit dieses Bundesgesetz nicht besondere Vorschriften für die 

Richteramtsanwärter enthält, sind die für die Richter geltenden Vorschriften auf 
die Richteramtsanwärter anzuwenden; ausgenommen von einer sinngemäßen 
Anwendung sind jedoch insbesondere die §§ 25 Abs. 3 und 4, 29, 31 Abs. 2 und 
3, 32, 33, 36 bis 49, 51 bis 56, 60, 70, 76b, 77 und 82 bis 99. 

(2) Soweit dieses Bundesgesetz nicht besondere Vorschriften für die 
Richteramtsanwärter enthält, sind die für die Richter geltenden Vorschriften auf 
die Richteramtsanwärter anzuwenden; ausgenommen von einer sinngemäßen 
Anwendung sind jedoch insbesondere die §§ 25 Abs. 3 und 4, 29, 31 Abs. 2 und 
3, 32, 33, 36 bis 49, 51 bis 56, 60, 70, 76b, 76e, 77 und 82 bis 99. 

(3) … (3) … 

ARTIKEL IV 

Gleichbehandlung 

ARTIKEL IV 

Gleichbehandlung 
(1) bis (3) … (1) bis (3) … 
(4) Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetragene (4) Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetragene 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Partnerinnen und Partner von Richterinnen oder Richtern, Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälten oder Richteramtsanwärterinnen oder Richteramtsanwärtern nach 
dem Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene 
Partnerschaft-Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: 
§ 75 Abs. 4 Z 1 lit. c, § 75c Abs. 2, § 76a Abs. 1 Z 3 und § 76b Abs. 2. 

Partnerinnen und Partner von Richterinnen oder Richtern, Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälten oder Richteramtsanwärterinnen oder Richteramtsanwärtern nach 
dem Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene 
Partnerschaft-Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: 
§ 75 Abs. 4 Z 1 lit. c, § 75c Abs. 2, § 75e Abs. 1, § 76a Abs. 1 Z 3. 

§ 63. (1) und (2) … § 63. (1) und (2) … 
(3) Dem Richter ist die Ausübung von Nebenbeschäftigungen untersagt, 

soweit das zeitliche Ausmaß oder die Zeit der Ausübung entweder eine 
Behinderung bei der Erfüllung der Dienstpflichten mit sich bringen könnte oder 
im Falle einer Herabsetzung der Auslastung, der Teilauslastung oder der 
Karenzierung zur Pflege eines behinderten Kindes dem Grunde für die 
Herabsetzung, Teilauslastung oder Karenzierung widerstreitet. 

(3) Dem Richter ist die Ausübung von Nebenbeschäftigungen untersagt, 
soweit das zeitliche Ausmaß oder die Zeit der Ausübung entweder eine 
Behinderung bei der Erfüllung der Dienstpflichten mit sich bringen könnte oder 
im Falle einer Herabsetzung der Auslastung, der Teilauslastung oder der 
Karenzierung zur Pflege eines behinderten Kindes oder einer oder eines 
pflegebedürftigen Angehörigen dem Grunde für die Herabsetzung, Teilauslastung 
oder Karenzierung widerstreitet. 

(4) bis (7) … (4) bis (7) … 
§ 65a. (1) Die Zahl der Sprengelrichter eines Oberlandesgerichtssprengels 

darf 3 vH der bei den Bezirksgerichten und Gerichtshöfen erster Instanz 
systemisierten Richterplanstellen nicht übersteigen. Die Verwendung der 
Sprengelrichter in der Gerichtsbarkeit ist vom Außensenat des 
Oberlandesgerichtes zu bestimmen; dieser kann sie nur bei den unterstellten 
Gerichten für folgende Aufgaben einsetzen: 

§ 65a. (1) Die Zahl der Sprengelrichter eines Oberlandesgerichtssprengels 
darf 3 vH der bei den Bezirksgerichten und Gerichtshöfen erster Instanz 
systemisierten Richterplanstellen nicht übersteigen. Die Verwendung der 
Sprengelrichter in der Gerichtsbarkeit ist vom Außensenat des 
Oberlandesgerichtes zu bestimmen; dieser kann sie nur bei den unterstellten 
Gerichten und beim Oberlandesgericht selbst für folgende Aufgaben einsetzen: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
(2) … (2) … 
§ 72. (1) und (2) … § 72. (1) und (2) … 
(3) Das in Abs. 1 und § 72a ausgedrückte Urlaubsausmaß ändert sich 

entsprechend, wenn die Auslastung einer Richterin oder eines Richters gemäß 
§ 75d Abs. 3, § 76a oder § 76b ermäßigt ist. 

(3) Das in Abs. 1 und § 72a ausgedrückte Urlaubsausmaß ändert sich 
entsprechend, wenn die Auslastung einer Richterin oder eines Richters gemäß 
§ 75d Abs. 3, §§ 76a, 76b oder 76e ermäßigt ist. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 
§ 75b. (1) Einer Richterin oder einem Richter ist auf ihr oder sein Ansuchen 

ein Urlaub unter Entfall der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub), wenn sie oder 
er sich der Pflege 

§ 75b. (1) Einer Richterin oder einem Richter ist auf ihr oder sein Ansuchen 
ein Urlaub unter Entfall der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub), wenn sie oder 
er sich der Pflege 

 1. …  1. … 
 2. einer oder eines nahen Angehörigen mit Anspruch auf Pflegegeld 

zumindest der Stufe 3 nach § 5 des Bundespflegegeldgesetzes oder nach 
 2. einer oder eines nahen Angehörigen im Sinne des § 75e Abs. 1 mit 

Anspruch auf Pflegegeld zumindest der Stufe 3 nach § 5 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
den Landespflegegeldgesetzen unter gänzlicher Beanspruchung ihrer 
oder seiner Arbeitskraft in häuslicher Umgebung widmet. 

Bundespflegegeldgesetz (BPGG), BGBl. Nr. 110/1993, unter gänzlicher 
Beanspruchung ihrer oder seiner Arbeitskraft in häuslicher Umgebung 
widmet oder 

  3. einer oder eines demenziell erkrankten oder minderjährigen nahen 
Angehörigen im Sinne des § 75e Abs. 1 mit Anspruch auf Pflegegeld ab 
der Stufe 1 nach § 5 BPGG, längstens jedoch für die Dauer von sechs 
Monaten, widmet. 

Der gemeinsame Haushalt nach Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte 
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft 
aufhält. 

Der gemeinsame Haushalt nach Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte 
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft 
aufhält. 

(2) … (2) … 
(3) Der Richter hat den Antrag auf Gewährung des Karenzurlaubes 

spätestens drei Monate vor dem angestrebten Wirksamkeitsbeginn einzubringen. 
(3) Beträgt die beabsichtigte Dauer des Karenzurlaubs mehr als drei Monate, 

ist der Antrag auf Gewährung des Karenzurlaubs spätestens zwei Monate vor 
dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 

(4) bis (8) … (4) bis (8) … 
§ 75e. (1) Dem Richter ist auf sein Ansuchen die zum Zwecke der 

Sterbebegleitung eines nahen Angehörigen im Sinne des § 76b Abs. 2 sowie eines 
Schwiegerkindes oder von Wahl- oder Pflegeeltern oder von Kindern der Person, 
mit der der Richter in Lebensgemeinschaft lebt für einen bestimmten, drei 
Monate nicht übersteigenden Zeitraum erforderliche 

§ 75e. (1) Dem Richter ist auf sein Ansuchen die zum Zwecke der 
Sterbebegleitung eines nahen Angehörigen im Sinne des § 75c Abs. 2 sowie eines 
Schwiegerkindes oder von Schwiegereltern, Wahl- oder Pflegeeltern oder von 
Kindern der Person, mit der der Richter in Lebensgemeinschaft lebt für einen 
bestimmten, drei Monate nicht übersteigenden Zeitraum erforderliche 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
zu gewähren. Auf die Ermäßigung des regelmäßigen Dienstes ist § 76c Abs. 1 bis 
3 anzuwenden. Dem Richter ist auf sein Ansuchen eine Verlängerung der 
Maßnahme zu gewähren, wobei die Gesamtdauer der Maßnahmen pro Anlassfall 
sechs Monate nicht überschreiten darf. 

zu gewähren. Auf die Ermäßigung des regelmäßigen Dienstes ist § 76c Abs. 1 bis 
3 anzuwenden. Dem Richter ist auf sein Ansuchen eine Verlängerung der 
Maßnahme zu gewähren, wobei die Gesamtdauer der Maßnahmen pro Anlassfall 
sechs Monate nicht überschreiten darf. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
Herabsetzung der Auslastung Herabsetzung der Auslastung zur Betreuung eines Kindes 

§ 76a. (1) Der regelmäßige Dienst des Richters ist auf seinen Antrag zur 
Pflege 

§ 76a. (1) Der regelmäßige Dienst der Richterin oder des Richters ist auf 
ihren oder seinen Antrag zur Betreuung 

 1. eines eigenen Kindes,  1. eines eigenen Kindes, 
 2. eines Wahl- oder Pflegekindes oder  2. eines Wahl- oder Pflegekindes oder 
 3. eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Richters angehört und für 

dessen Unterhalt überwiegend er und (oder) sein Ehegatte aufkommt, 
 3. eines sonstigen Kindes, für dessen Unterhalt die Richterin oder der 

Richter und (oder) ihr Ehegatte oder seine Ehegattin überwiegend 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
aufkommen, 

bis auf die Hälfte zu ermäßigen (Herabsetzung der Auslastung). bis auf die Hälfte zu ermäßigen (Herabsetzung der Auslastung). 
(2) Die Herabsetzung der Auslastung nach Abs. 1 darf nur – ausgenommen 

im Falle des § 76c Abs. 5 – für mindestens ein Jahr und längstens bis zum 
Schuleintritt des Kindes bewilligt werden. 

(2) Die Herabsetzung wird für die Dauer eines Jahres oder eines Vielfachen 
eines Jahres oder bis zum Schuleintritt des Kindes wirksam. Sie endet spätestens 
mit dem Schuleintritt des Kindes. 

(3) Diese Herabsetzung der Auslastung ist nur zulässig, wenn (3) Eine solche Herabsetzung ist nur zulässig, wenn 
 1. das Kind noch nicht schulpflichtig ist,  1. das Kind dem Haushalt der Richterin oder des Richters angehört und 

noch nicht schulpflichtig ist und 
 2. das Kind dem Haushalt des Richters angehört und  2. die Richterin oder der Richter das Kind überwiegend selbst betreuen will. 
 3. der Richter das Kind überwiegend selbst betreuen will.  

(4) Der Richter hat den Antrag auf Herabsetzung der Auslastung spätestens 
drei Monate vor dem angestrebten Wirksamkeitsbeginn einzubringen. 

(4) Die Richterin oder der Richter hat den Antrag auf Herabsetzung der 
Auslastung spätestens zwei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu 
stellen. 

(5) Abweichend von Abs. 2 und 3 ist eine Herabsetzung der Auslastung zur 
Pflege oder Betreuung eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten 
Kindes, für das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, bezogen wird, auch nach 
dem Schuleintritt des Kindes oder über den Schuleintritt des Kindes hinaus zu 
gewähren. Der gemeinsame Haushalt nach Abs. 3 Z 2 besteht weiter, wenn sich 
das behinderte Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der 
Hausgemeinschaft aufhält. 

(5) Abweichend von Abs. 1 und 2 ist der Richterin oder dem Richter für die 
von ihr oder ihm beantragte Dauer, während der sie oder er Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld hat, eine Herabsetzung der Auslastung auch unter die 
Hälfte zu gewähren. 

 (6) Abweichend von Abs. 2 und 3 ist eine Herabsetzung der Auslastung zur 
Pflege oder Betreuung eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten 
Kindes, für das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8 Abs. 4 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, bezogen wird, auch nach 
dem Schuleintritt des Kindes oder über den Schuleintritt des Kindes hinaus zu 
gewähren. Der gemeinsame Haushalt nach Abs. 3 Z 1 besteht weiter, wenn sich 
das behinderte Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der 
Hausgemeinschaft aufhält. 

§ 76b. (1) Der regelmäßige Dienst des Richters kann auf seinen Antrag bis 
auf die Hälfte ermäßigt werden (Herabsetzung der Auslastung), wenn 

§ 76b. (1) Der regelmäßige Dienst des Richters kann auf seinen Antrag bis 
auf die Hälfte ermäßigt werden (Herabsetzung der Auslastung), wenn 

 1. dies zur Pflege oder Betreuung naher Angehöriger oder zur Betreuung 
eines schulpflichtigen Kindes (§ 76a Abs. 1) notwendig ist und 

 1. dies zur Betreuung eines schulpflichtigen Kindes (§ 76a Abs. 1) 
notwendig ist und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. …  2. … 

(2) Nahe Angehörige im Sinne des Abs. 1 sind die im § 75c Abs. 2 
genannten Personen und die Schwiegereltern. 

 

(3) und (4) … (3) und (4) … 
§ 76c. (1) Der Richter hat den Wegfall einer der Voraussetzungen für die 

Herabsetzung der Auslastung nach den §§ 76a oder 76b innerhalb von zwei 
Wochen zu melden. 

§ 76c. (1) Der Richter hat den Wegfall einer der Voraussetzungen für die 
Herabsetzung der Auslastung nach den §§ 76a, 76b oder 76e innerhalb von zwei 
Wochen zu melden. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
§ 76d. (1) Der Monatsbezug und die Aufwandsentschädigung des Richters 

nach den §§ 68c oder 170a gebühren im aliquoten Ausmaß, wenn 
§ 76d. (1) Der Monatsbezug und die Aufwandsentschädigung des Richters 

nach den §§ 68c oder 170a gebühren im aliquoten Ausmaß, wenn 
 1. seine Auslastung nach den §§ 75e, 76a oder 76b herabgesetzt worden ist 

oder 
 1. seine Auslastung nach den §§ 75e, 76a, 76b oder 76e herabgesetzt 

worden ist oder 
 2. …  2. … 
Diese Verminderung wird abweichend vom § 6 des Gehaltsgesetzes 1956 für den 
Zeitraum wirksam, für den die Maßnahme nach der Z 1 oder 2 gilt. 

Diese Verminderung wird abweichend vom § 6 des Gehaltsgesetzes 1956 für den 
Zeitraum wirksam, für den die Maßnahme nach der Z 1 oder 2 gilt. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
 Pflegeteilzeit 

§ 76e. (1) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 75b Abs. 1 Z 2 oder 3 
kann die regelmäßige Auslastung der Richterin oder des Richters auf ihren oder 
seinen Antrag für mindestens einen Monat und höchstens drei Monate bis auf ein 
Viertel herabgesetzt werden (Pflegeteilzeit), wenn keine wichtigen dienstlichen 
Interessen entgegenstehen. Eine weitere Änderung des Ausmaßes der 
regelmäßigen Auslastung ist nicht zulässig. 

(2) Eine Pflegeteilzeit ist für jede zu betreuende Angehörige oder jeden zu 
betreuenden Angehörigen grundsätzlich nur einmal zulässig. Bei einer Erhöhung 
des Pflegebedarfs um zumindest eine Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 BPGG) ist 
jedoch ein neuerlicher Antrag zulässig. 

(3) Die Dienstbehörde kann auf Antrag der Richterin oder des Richters die 
vorzeitige Rückkehr zur ursprünglichen regelmäßigen Auslastung verfügen bei 
 1. der Aufnahme in stationäre Pflege oder Betreuung in Pflegeheimen und 

ähnlichen Einrichtungen, 
 2. der nicht nur vorübergehenden Übernahme der Pflege oder Betreuung 

545/M
E

 X
X

IV
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
G

Ü
_D

R
N

_2013
41 von 90

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  42 von 90 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
durch eine andere Betreuungsperson sowie 

 3. dem Tod 
der oder des nahen Angehörigen. 

Verhalten bei Gefahr 
§ 76e. Der Richter (Richteramtsanwärter), der bei ernster und unmittelbarer 

Gefahr für Leben und Gesundheit den Gefahrenbereich verlässt, darf deshalb 
dienstlich nicht benachteiligt werden. Das Gleiche gilt, wenn er unter 
Berücksichtigung seiner Kenntnisse und der zur Verfügung stehenden 
technischen Mittel selbst Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr trifft, weil er die 
sonst zuständigen Personen nicht erreicht, es sei denn, seine Handlungsweise war 
grob fahrlässig. 

Sicherheitsvertrauenspersonen 
§ 76f. Sicherheitsvertrauenspersonen dürfen wegen der Ausübung dieser 

Tätigkeit dienstlich nicht benachteiligt werden. 
Kontrollmaßnahmen 

§ 76g. Die Einführung und Verwendung von Kontrollmaßnahmen und 
technischen Systemen, welche die Menschenwürde berühren, ist unzulässig. 

Verhalten bei Gefahr 
§ 76f. Der Richter (Richteramtsanwärter), der bei ernster und unmittelbarer 

Gefahr für Leben und Gesundheit den Gefahrenbereich verlässt, darf deshalb 
dienstlich nicht benachteiligt werden. Das Gleiche gilt, wenn er unter 
Berücksichtigung seiner Kenntnisse und der zur Verfügung stehenden 
technischen Mittel selbst Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr trifft, weil er die 
sonst zuständigen Personen nicht erreicht, es sei denn, seine Handlungsweise war 
grob fahrlässig. 

Sicherheitsvertrauenspersonen 
§ 76g. Sicherheitsvertrauenspersonen dürfen wegen der Ausübung dieser 

Tätigkeit dienstlich nicht benachteiligt werden. 
Kontrollmaßnahmen 

§ 76h. Die Einführung und Verwendung von Kontrollmaßnahmen und 
technischen Systemen, welche die Menschenwürde berühren, ist unzulässig. 

§ 77. (1) bis (6) … § 77. (1) bis (6) … 
(7) Sobald eine Richterin die beabsichtigte Inanspruchnahme eines 

Karenzurlaubes nach dem Mutterschutzgesetz 1979 meldet, kann die 
Ausschreibung (§ 30) der nach dem Allgemeinen Teil des jährlichen 
Personalplans hiefür vorgesehenen Ersatzplanstellen erfolgen. Die Planstelle kann 
frühestens mit dem Beginn der mutterschutzbedingten Abwesenheit der Richterin 
besetzt werden. 

(7) Sobald eine Richterin die beabsichtigte Inanspruchnahme eines 
Karenzurlaubes nach dem Mutterschutzgesetz 1979 meldet, kann die 
Ausschreibung (§ 30) der nach den Regelungen für die 
Planstellenbewirtschaftung des jährlichen Personalplans hiefür vorgesehenen 
Ersatzplanstellen erfolgen. Die Planstelle kann frühestens mit dem Beginn der 
mutterschutzbedingten Abwesenheit der Richterin besetzt werden. 

(8) … (8) … 
§ 94. (1) Bei Vorliegen von Umständen, die die Vermutung begründen, dass 

der Richter infolge geistiger Gebrechen unfähig ist, seine Angelegenheiten selbst 
zu besorgen, hat das Oberlandesgericht (Oberster Gerichtshof) als Dienstgericht 
von Amts wegen für das Verfahren bei der unfreiwilligen Versetzung dieses 
Richters in den Ruhestand einen Kurator aus dem Kreise der Richter zu bestellen, 
wenn der betroffene Richter eines gesetzlichen Vertreters entbehrt. 

§ 94. (1) Bei Vorliegen von Umständen, die die Vermutung begründen, dass 
der Richter infolge einer geistigen Beeinträchtigung unfähig ist, seine 
Angelegenheiten selbst zu besorgen, hat das Oberlandesgericht (Oberster 
Gerichtshof) als Dienstgericht von Amts wegen für das Verfahren bei der 
unfreiwilligen Versetzung dieses Richters in den Ruhestand einen Kurator aus 
dem Kreise der Richter zu bestellen, wenn der betroffene Richter eines 
gesetzlichen Vertreters entbehrt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) und (3) … (2) und (3) … 
§ 100. (1) Das Dienstverhältnis wird aufgelöst durch § 100. (1) Das Dienstverhältnis wird aufgelöst durch 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 3a. rechtskräftige Verurteilung durch ein inländisches Gericht ausschließlich 

oder auch wegen eines Vorsatzdelikts gemäß den §§ 92, 201 bis 217, 312 
und 312a StGB, 

 3a. rechtskräftige Verurteilung durch ein inländisches Gericht ausschließlich 
oder auch wegen eines ab dem 1. Jänner 2013 begangenen Vorsatzdelikts 
gemäß den §§ 92, 201 bis 217, 312 und 312a StGB, 

 4. …  4. … 
 5. Begründung eines unbefristeten Dienstverhältnisses zu einem Land (zur 

Gemeinde Wien) als Mitglied eines unabhängigen Verwaltungssenates, 
 (Anm.: Gem. BGBl. I Nr. 120/2012 lautet Z 5 mit 1. Jänner 2014 wie folgt:) 
 5. Begründung eines Dienstverhältnisses zu einem Land (zur Gemeinde 

Wien) als Mitglied eines Landesverwaltungsgerichts, 

 5. Begründung eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses zu einer 
anderen Gebietskörperschaft, 

 6. …  6. … 
(2) bis (7) … (2) bis (7) … 
 Zeugnis 

§ 100a. Beim Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis ist der Richterin oder 
dem Richter ein schriftliches Zeugnis über die Dauer und die Art ihrer oder seiner 
Dienstleistung auszustellen. 

§ 152. Zum Nachteil des Richters kann das Disziplinarverfahren nur auf 
Antrag des Disziplinaranwaltes wieder aufgenommen werden, wenn Verjährung 
noch nicht eingetreten ist und neue Tatsachen oder Beweismittel 
hervorgekommen sind, die allein oder in Verbindung mit den früher erhobenen 
Beweisen geeignet sind, 

§ 152. Zum Nachteil des Richters kann das Disziplinarverfahren nur auf 
Antrag des Disziplinaranwaltes wieder aufgenommen werden, wenn Verjährung 
noch nicht eingetreten ist und neue Tatsachen oder Beweismittel 
hervorgekommen sind, die allein oder in Verbindung mit den früher erhobenen 
Beweisen geeignet sind, 

 a) im Falle der Beendigung des früheren Disziplinarverfahrens durch 
Einstellung, Freispruch die Verhängung einer Disziplinarstrafe und 

 a) im Falle der Beendigung des früheren Disziplinarverfahrens durch 
Einstellung oder Freispruch die Verhängung einer Disziplinarstrafe 
und 

 b) …  b) … 
§ 166b. (1) bis (3) … § 166b. (1) bis (3) … 
(4) Auf vor dem 1. Jänner 2013 gewährte Karenzurlaube ist § 75a in der am 

31. Dezember 2012 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 
(4) Auf vor dem 1. Jänner 2013 gewährte Karenzurlaube sind § 75a sowie 

§ 22 Abs. 9 und 9a GehG jeweils in der am 31. Dezember 2012 geltenden 
Fassung weiter anzuwenden. § 22b Abs. 5 GehG ist auf vor dem 1. Jänner 2013 
gewährte oder eingetretene Karenzurlaube (Dienstfreistellungen, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Außerdienststellungen) nicht anzuwenden. 

§ 166j. ... § 166j. ... 
 Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. XXX/XXXX 

§ 166k. Auf Richterinnen und Richter, deren Auslastung am 
31. Dezember 2013 gemäß § 76b herabgesetzt ist, ist § 76b in der bis zum 
31. Dezember 2013 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

§ 206. Im Übrigen ist der Allgemeine Teil des BDG 1979 mit Ausnahme des 
5. Unterabschnitts und 5a. Unterabschnitts des 6. Abschnitts, des 7. und des 
8. Abschnitts sinngemäß anzuwenden. Nicht anzuwenden sind die §§ 4, 4a, 22, 
43, 65 und 78e BDG 1979. 

§ 206. Im Übrigen ist der Allgemeine Teil des BDG 1979 mit Ausnahme des 
5. Unterabschnitts und 5a. Unterabschnitts des 6. Abschnitts, des 7. und des 
8. Abschnitts sinngemäß anzuwenden. Nicht anzuwenden sind die §§ 4, 4a, 22, 
43, 53a, 65 BDG 1979. 

§ 207. (1) und (2) … § 207. (1) und (2) … 
(3) Die Planstelle ist im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ auszuschreiben. 

Die Ausschreibung kann daneben auch auf andere geeignete Weise verlautbart 
werden. 

(3) Die Ausschreibung ist auf der beim Bundeskanzleramt eingerichteten 
Website „Karriere Öffentlicher Dienst“ und zusätzlich im „Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung” zu veröffentlichen. Die Ausschreibung kann daneben auch auf andere 
geeignete Weise verlautbart werden. 

§ 208. (1) Dem Bundesverwaltungsgericht und dem Bundesfinanzgericht 
dürfen Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung, 
Staatssekretärinnen oder Staatssekretäre, Mitglieder eines allgemeinen 
Vertretungskörpers oder des Europäischen Parlaments, die Präsidentin oder der 
Präsident des Rechnungshofes, die Leiterin oder der Leiter eines 
Landesrechnungshofes, Mitglieder der Volksanwaltschaft, 
Landesvolksanwältinnen oder Landesvolksanwälte sowie Bürgermeisterinnen 
oder Bürgermeister nicht angehören. Für Mitglieder eines allgemeinen 
Vertretungskörpers oder des Europäischen Parlaments dauert die Unvereinbarkeit 
auch bei vorzeitigem Verzicht auf das Mandat bis zum Ablauf der 
Gesetzgebungs- oder Funktionsperiode fort. 

§ 208. (1) Dem Bundesverwaltungsgericht und dem Bundesfinanzgericht 
dürfen Mitglieder der Bundesregierung, einer Landesregierung, des Nationalrates, 
des Bundesrates, eines Landtages oder des Europäischen Parlaments nicht 
angehören. Für Mitglieder eines allgemeinen Vertretungskörpers oder des 
Europäischen Parlaments dauert die Unvereinbarkeit auch bei vorzeitigem 
Verzicht auf das Mandat bis zum Ablauf der Gesetzgebungs- oder 
Funktionsperiode fort. 

(2) … (2) … 
§ 210. (1) Abweichend von § 66 Abs. 1 beträgt das Gehalt der Richterin oder 

des Richters des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesfinanzgerichts: 
§ 210. (1) Abweichend von § 66 Abs. 1 beträgt das Gehalt der Richterin oder 

des Richters des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesfinanzgerichts: 
 

in der 

in der 
Verwendungs-

gruppe 

 

in der 

in der Gehalts-
gruppe 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gehalts- R 1c 

stufe 
Euro 

1 3 536,2 
2 4 056,1 
3 4 529,1 
4 5 236,3 
5 5 837,3 
6 6 382,6 
7 6 772,7 
8 7 070,7 

 
 

Gehalts- R 1c 
stufe 

Euro 

1 3 536,2 
2 4 056,1 
3 4 529,1 
4 5 236,3 
5 5 837,3 
6 6 382,6 
7 6 772,7 
8 7 070,7 

 
 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
§ 212. (1) bis (60) … § 212. (1) bis (60) … 
 (61) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten in 

Kraft: 
 1. § 100 Abs. 1 Z 3a und § 166b Abs. 4 mit 1. Jänner 2013, 
 2. Artikel IIa Abs. 2, Art. III Abs. 2, Art. IV Abs. 4, § 63 Abs. 3, § 65a 

Abs. 1, § 72 Abs. 3, § 75b Abs. 1 und 3, § 75e Abs. 1, § 76a samt 
Überschrift, § 76b Abs. 1 Z 1, § 76c Abs. 1, § 76d Abs. 1 Z 1, § 76e samt 
Überschrift, §§ 76f bis 76h, § 77 Abs. 7, § 94 Abs. 1, § 100 Abs. 1 Z 5, 
§ 100a samt Überschrift, § 152 lit. a, § 166k samt Überschrift, § 206, 
§ 207 Abs. 3 erster Satz und § 212a Abs. 4 sowie der Entfall des § 76b 
Abs. 2 mit 1. Jänner 2014, 

 3. § 208 Abs. 1 und § 210 Abs. 1 mit 1. Februar 2014. 
§ 212a. (1) bis (3) … § 212a. (1) bis (3) … 
 (4) Abweichend von Abs. 1 ist auf die am 1. Juli 2008 zu Richterinnen und 

Richtern des Asylgerichtshofs ernannten Richterinnen und Richter, die mit 
1. Jänner 2014 zu Richterinnen und Richtern des Bundesverwaltungsgerichts oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
des Bundesfinanzgerichts ernannt werden, Abs. 2 weiter anzuwenden. 

Artikel 5 

Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 

Artikel 5 

Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 
§ 18. … § 18. … 

 Zeugnis 
 § 18a. Beim Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis ist der Landeslehrperson 

ein schriftliches Zeugnis über die Dauer und die Art ihrer Dienstleistung 
auszustellen. 

§ 40. (1) bis (3) … § 40. (1) bis (3) … 
(4) Der Landeslehrer, (4) Der Landeslehrer, 

 1. dessen Jahresnorm oder Lehrverpflichtung nach den §§ 45 oder 46 
herabgesetzt worden ist oder 

 1. dessen Jahresnorm oder Lehrverpflichtung nach den §§ 45, 46 oder 46a 
herabgesetzt worden ist oder 

 2. und 3. …  2. und 3. … 
darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und insoweit 
die Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist – abgesehen von den 
Fällen des Abs. 2 – zu versagen, wenn die Ausübung dieser Nebenbeschäftigung 
dem Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen Maßnahme widerstreitet. 

darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und insoweit 
die Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist – abgesehen von den 
Fällen des Abs. 2 – zu versagen, wenn die Ausübung dieser Nebenbeschäftigung 
dem Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen Maßnahme widerstreitet. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 
§ 46. (1) bis (6) … § 46. (1) bis (6) … 
 Pflegeteilzeit 

§ 46a. (1) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 58c Abs. 1 Z 2 oder 3 
kann die Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung der Landeslehrerin oder des 
Landeslehrers auf ihren oder seinen Antrag für mindestens einen Monat und 
höchstens drei Monate bis auf ein Viertel des für eine Vollbeschäftigung 
erforderlichen Ausmaßes herabgesetzt werden (Pflegeteilzeit), wenn keine 
wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. Eine weitere Änderung des 
Ausmaßes der Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung ist nicht zulässig. § 45 Abs. 2 
und 4 ist anzuwenden. 

(2) Eine Pflegeteilzeit ist für jede zu betreuende Angehörige oder jeden zu 
betreuenden Angehörigen grundsätzlich nur einmal zulässig. Bei einer Erhöhung 
des Pflegebedarfs um zumindest eine Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundespflegegeldgesetz [BPGG], BGBl. Nr. 110/1993) ist jedoch ein neuerlicher 
Antrag zulässig. 

(3) Die Dienstbehörde kann auf Antrag der Landeslehrerin oder des 
Landeslehrers die vorzeitige Rückkehr zur ursprünglichen Jahresnorm bzw. 
Lehrverpflichtung verfügen bei 
 1. der Aufnahme in stationäre Pflege oder Betreuung in Pflegeheimen und 

ähnlichen Einrichtungen, 
 2. der nicht nur vorübergehenden Übernahme der Pflege oder Betreuung 

durch eine andere Betreuungsperson sowie 
 3. dem Tod 
der oder des nahen Angehörigen. 

§ 47. (1) und (2) … § 47. (1) und (2) … 
(3) Für Landeslehrer an Berufsschulen, deren Lehrverpflichtung nach den 

§§ 45 oder 46 herabgesetzt worden ist, gelten 
(3) Für Landeslehrer an Berufsschulen, deren Lehrverpflichtung nach den 

§§ 45, 46 oder 46a herabgesetzt worden ist, gelten 
 1.  und 2. …  1.  und 2. … 
in dem Prozentausmaß, auf das die Lehrverpflichtung nach den §§ 45 und 46 
herabgesetzt ist. 

in dem Prozentausmaß, auf das die Lehrverpflichtung nach den §§ 45, 46 und 46a 
herabgesetzt ist. 

(3a) Für Landeslehrer an allgemein bildenden Pflichtschulen, deren 
Jahresnorm nach den §§ 44 bis 46 herabgesetzt worden ist, gelten die in § 43 
Abs. 1 Z 1 bis 3 vorgesehenen Jahresstunden in dem Prozentausmaß, auf das die 
Jahresnorm nach den §§ 44 bis 46 herabgesetzt ist. Dies gilt jedoch nicht für die 
66 Jahresstunden, die in § 43 Abs. 3 Z 2 für die Erfüllung der Aufgaben eines 
Klassenvorstandes oder für die Klassenführung festgelegt sind. 

(3a) Für Landeslehrer an allgemein bildenden Pflichtschulen, deren 
Jahresnorm nach den §§ 44 bis 46a herabgesetzt worden ist, gelten die in § 43 
Abs. 1 Z 1 bis 3 vorgesehenen Jahresstunden in dem Prozentausmaß, auf das die 
Jahresnorm nach den §§ 44 bis 46a herabgesetzt ist. Dies gilt jedoch nicht für die 
66 Jahresstunden, die in § 43 Abs. 3 Z 2 für die Erfüllung der Aufgaben eines 
Klassenvorstandes oder für die Klassenführung festgelegt sind. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
§ 48. (1) Die Zeit der Herabsetzung der Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung 

endet mit Ablauf des Schuljahres, in dem die im § 45 Abs. 3 oder im § 46 Abs. 2 
festgelegte Frist abläuft. Dies gilt nicht für solche Zeiträume, an die ohne 
Unterbrechung ein weiterer Zeitraum der Herabsetzung der Jahresnorm bzw. 
Lehrverpflichtung nach den §§ 45 oder 46 anschließt. Die Zeit der Herabsetzung 
der Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung nach § 46 endet jedoch in allen Fällen 
spätestens mit dem Schuleintritt des Kindes. 

§ 48. (1) Die Zeit der Herabsetzung der Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung 
endet mit Ablauf des Schuljahres, in dem die im § 45 Abs. 3 oder im § 46 Abs. 2 
festgelegte Frist abläuft. Dies gilt nicht für solche Zeiträume, an die ohne 
Unterbrechung ein weiterer Zeitraum der Herabsetzung der Jahresnorm bzw. 
Lehrverpflichtung nach den §§ 45, 46 oder 46a anschließt. Die Zeit der 
Herabsetzung der Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung nach § 46 endet jedoch in 
allen Fällen spätestens mit dem Schuleintritt des Kindes. 

(2) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Landeslehrers eine Änderung des 
Ausmaßes oder die vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der Jahresnorm bzw. 

(2) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Landeslehrers eine Änderung des 
Ausmaßes oder die vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der Jahresnorm bzw. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Lehrverpflichtung nach den §§ 45 oder 46 verfügen, wenn keine wichtigen 
dienstlichen Interessen entgegenstehen. 

Lehrverpflichtung nach den §§ 45, 46 oder 46a verfügen, wenn keine wichtigen 
dienstlichen Interessen entgegenstehen. 

(3) Die Dienstbehörde hat die vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der 
Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung nach den §§ 45 oder 46 zu verfügen, wenn 
der Landeslehrer eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem 
VKG in Anspruch nimmt. 

(3) Die Dienstbehörde hat die vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der 
Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung nach den §§ 45, 46 oder 46a zu verfügen, 
wenn der Landeslehrer eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach 
dem VKG in Anspruch nimmt. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
§ 50. (1) bis (5) … § 50. (1) bis (5) … 
(6) Ist die Jahresnorm des Landeslehrers auf Grund der §§ 44, 45 oder 46 

herabgesetzt, so tritt an die Stelle des in den Abs. 1 bis 4 genannten jeweiligen 
Ausmaßes an Unterrichtsstunden das der Herabsetzung der Jahresnorm 
entsprechende aliquote Ausmaß an Unterrichtsstunden. Wird dieses überschritten, 
so gebührt bis zum Erreichen des in den Abs. 1 bis 4 genannten Ausmaßes 
an Unterrichtsstunden abweichend von der in Abs. 5 angeführten Vergütung eine 
Vergütung im Ausmaß von 1,2% des Gehaltes des Landeslehrers. Falls das in 
§ 43 Abs. 1 Z 1 genannte Höchstausmaß an Unterrichtsstunden überschritten 
wird, gebührt für jede darüber hinaus gehaltene Unterrichtsstunde anstelle der in 
diesem Absatz angeführten Vergütung die Vergütung gemäß Abs. 5. 

(6) Ist die Jahresnorm des Landeslehrers auf Grund der §§ 44, 45, 46 oder 
46a herabgesetzt, so tritt an die Stelle des in den Abs. 1 bis 4 genannten 
jeweiligen Ausmaßes an Unterrichtsstunden das der Herabsetzung der Jahresnorm 
entsprechende aliquote Ausmaß an Unterrichtsstunden. Wird dieses überschritten, 
so gebührt bis zum Erreichen des in den Abs. 1 bis 4 genannten Ausmaßes 
an Unterrichtsstunden abweichend von der in Abs. 5 angeführten Vergütung eine 
Vergütung im Ausmaß von 1,2% des Gehaltes des Landeslehrers. Falls das in 
§ 43 Abs. 1 Z 1 genannte Höchstausmaß an Unterrichtsstunden überschritten 
wird, gebührt für jede darüber hinaus gehaltene Unterrichtsstunde anstelle der in 
diesem Absatz angeführten Vergütung die Vergütung gemäß Abs. 5. 

(7) bis (18) … (7) bis (18) … 
§ 58c. (1) Einer Landeslehrerin oder einem Landeslehrer ist auf ihr oder sein 

Ansuchen ein Urlaub unter Entfall der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub), 
wenn sie oder er sich der Pflege 

§ 58c. (1) Einer Landeslehrerin oder einem Landeslehrer ist auf ihr oder sein 
Ansuchen ein Urlaub unter Entfall der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub), 
wenn sie oder er sich der Pflege 

 1. …  1. … 
 2. einer oder eines nahen Angehörigen mit Anspruch auf Pflegegeld 

zumindest der Stufe 3 nach § 5 des Bundespflegegeldgesetzes oder nach 
den Landespflegegeldgesetzen unter gänzlicher Beanspruchung ihrer 
oder seiner Arbeitskraft in häuslicher Umgebung widmet. 

 2. einer oder eines nahen Angehörigen im Sinne des § 59d Abs. 1 mit 
Anspruch auf Pflegegeld zumindest der Stufe 3 nach § 5 BPGG unter 
gänzlicher Beanspruchung ihrer oder seiner Arbeitskraft in häuslicher 
Umgebung widmet oder 

  3. einer oder eines demenziell erkrankten oder minderjährigen nahen 
Angehörigen im Sinne des § 59d Abs. 1 mit Anspruch auf Pflegegeld ab 
der Stufe 1 nach § 5 BPGG, längstens jedoch für die Dauer von sechs 
Monaten, widmet. 

Der gemeinsame Haushalt nach Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte 
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft 
aufhält. 

Der gemeinsame Haushalt nach Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte 
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft 
aufhält. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) … (2) … 
(3) Der Landeslehrer hat den Antrag auf Gewährung des Karenzurlaubes 

spätestens zwei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 
(3) Beträgt die beabsichtigte Dauer des Karenzurlaubs mehr als drei Monate, 

ist der Antrag auf Gewährung des Karenzurlaubs spätestens zwei Monate vor 
dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 

(4) bis (7) … (4) bis (7) … 
§ 59a. (1) und (2) … § 59a. (1) und (2) … 
(3) Eine Dienstfreistellung darf nicht gewährt werden, wenn die Jahresnorm 

des Landeslehrers an allgemein bildenden Pflichtschulen nach den bzw. die 
Lehrverpflichtung des Landeslehrers an Berufsschulen nach §§ 45 oder 46 
herabgesetzt ist oder der Landeslehrer eine Teilzeitbeschäftigung nach dem 
MSchG oder nach dem VKG in Anspruch nimmt. Für Landeslehrer, die eine im 
§ 55 Abs. 4 oder 5 angeführte Leiterfunktion ausüben oder mit einer 
Schulaufsichtsfunktion betraut sind, darf eine Dienstfreistellung nur insoweit 
gewährt werden, als diese eine Unterrichtsverpflichtung gemäß § 43 Abs. 1 Z 1 
erfüllen bzw. eine Lehrverpflichtung gemäß § 52 besteht. 

(3) Eine Dienstfreistellung darf nicht gewährt werden, wenn die Jahresnorm 
des Landeslehrers an allgemein bildenden Pflichtschulen nach den bzw. die 
Lehrverpflichtung des Landeslehrers an Berufsschulen nach §§ 45, 46 oder 46a 
herabgesetzt ist oder der Landeslehrer eine Teilzeitbeschäftigung nach dem 
MSchG oder nach dem VKG in Anspruch nimmt. Für Landeslehrer, die eine im 
§ 55 Abs. 4 oder 5 angeführte Leiterfunktion ausüben oder mit einer 
Schulaufsichtsfunktion betraut sind, darf eine Dienstfreistellung nur insoweit 
gewährt werden, als diese eine Unterrichtsverpflichtung gemäß § 43 Abs. 1 Z 1 
erfüllen bzw. eine Lehrverpflichtung gemäß § 52 besteht. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 
Vernehmung von minderjährigen Zeugen Vernehmung von minderjährigen und von im Ausland befindlichen 

Zeuginnen und Zeugen 
§ 94b. (1) und (2) … § 94b. (1) und (2) … 
 (3) Eine Zeugin oder ein Zeuge, die wegen ihres Aufenthalts oder der wegen 

seines Aufenthalts im Ausland nicht in der Lage ist, vor der 
Disziplinarkommission zu erscheinen, kann unter Verwendung technischer 
Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung an der jeweiligen österreichischen 
Vertretungsbehörde vernommen werden. 

§ 121d. (1) bis (5) … § 121d. (1) bis (5) … 
(6) Auf vor dem 1. Jänner 2013 gewährte Karenzurlaube ist § 58a in der am 

31. Dezember 2012 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 
(6) Auf vor dem 1. Jänner 2013 gewährte Karenzurlaube sind § 58a sowie 

§ 22 Abs. 9 und 9a GehG jeweils in der am 31. Dezember 2012 geltenden 
Fassung weiter anzuwenden. § 22b Abs. 5 GehG ist auf vor dem 1. Jänner 2013 
gewährte oder eingetretene Karenzurlaube (Dienstfreistellungen, 
Außerdienststellungen) nicht anzuwenden. 

  
§ 123. (1) bis (71) … § 123. (1) bis (71) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (72) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten in 

Kraft: 
 1. § 121d Abs. 6 mit 1. Jänner 2013, 
 2. § 18a samt Überschrift, § 40 Abs. 4 Z 1, § 46a samt Überschrift, § 47 

Abs. 3 und 3a, § 48 Abs. 1, 2 und 3, § 50 Abs. 6, § 58c Abs. 1 und 3, 
§ 59a Abs. 3, die Überschrift zu § 94b und § 94b Abs. 3 mit 
1. Jänner 2014. 

Artikel 6 

Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen 

Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 

Artikel 6 

Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen 

Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 
§ 18. … § 18. … 
 Zeugnis 

§ 18a. Beim Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis ist der Lehrperson ein 
schriftliches Zeugnis über die Dauer und die Art ihrer Dienstleistung 
auszustellen. 

§ 40. (1) bis (3) … § 40. (1) bis (3) … 
(4) Der Lehrer, (4) Der Lehrer, 

 1. dessen Lehrverpflichtung nach den §§ 45 oder 46 herabgesetzt worden 
ist oder 

 1. dessen Lehrverpflichtung nach den §§ 45, 46 oder 46a herabgesetzt 
worden ist oder 

 2. und 3. …  2. und 3. … 
darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und insoweit 
die Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist – abgesehen von den 
Fällen des Abs. 2 – zu versagen, wenn die Ausübung dieser Nebenbeschäftigung 
dem Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen Maßnahme widerstreitet. 

darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und insoweit 
die Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist – abgesehen von den 
Fällen des Abs. 2 – zu versagen, wenn die Ausübung dieser Nebenbeschäftigung 
dem Grund der nach den Z 1 bis 3 getroffenen Maßnahme widerstreitet. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 
§ 46. (1) bis (6) … § 46. (1) bis (6) … 
 Pflegeteilzeit 

§ 46a. (1) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 65c Abs. 1 Z 2 oder 3 
kann die regelmäßige Wochendienstzeit der Lehrperson auf ihren Antrag für 
mindestens einen Monat und höchstens drei Monate bis auf ein Viertel des für 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
eine Vollbeschäftigung erforderlichen Ausmaßes herabgesetzt werden 
(Pflegeteilzeit), wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. 
Eine weitere Änderung des Ausmaßes der regelmäßigen Wochendienstzeit ist 
nicht zulässig. § 47 ist anzuwenden. 

(2) Eine Pflegeteilzeit ist für jede zu betreuende Angehörige oder jeden zu 
betreuenden Angehörigen grundsätzlich nur einmal zulässig. Bei einer Erhöhung 
des Pflegebedarfs um zumindest eine Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 
Bundespflegegeldgesetz [BPGG], BGBl. Nr. 110/1993) ist jedoch ein neuerlicher 
Antrag zulässig. 

(3) Die Dienstbehörde kann auf Antrag der Lehrperson die vorzeitige 
Rückkehr zur ursprünglichen regelmäßigen Wochendienstzeit verfügen bei 
 1. der Aufnahme in stationäre Pflege oder Betreuung in Pflegeheimen und 

ähnlichen Einrichtungen, 
 2. der nicht nur vorübergehenden Übernahme der Pflege oder Betreuung 

durch eine andere Betreuungsperson sowie 
 3. dem Tod 
der oder des nahen Angehörigen. 

§ 48. (1) Die Zeit der Herabsetzung der Lehrverpflichtung endet mit Ablauf 
des Schuljahres, in dem die im § 45 Abs. 3 oder im § 46 Abs. 2 festgelegte Frist 
abläuft. Dies gilt nicht für solche Zeiträume, an die ohne Unterbrechung ein 
weiterer Zeitraum der Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach den §§ 45 oder 
46 anschließt. Die Zeit der Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach § 46 endet 
jedoch in allen Fällen spätestens mit dem Schuleintritt des Kindes. 

§ 48. (1) Die Zeit der Herabsetzung der Lehrverpflichtung endet mit Ablauf 
des Schuljahres, in dem die im § 45 Abs. 3 oder im § 46 Abs. 2 festgelegte Frist 
abläuft. Dies gilt nicht für solche Zeiträume, an die ohne Unterbrechung ein 
weiterer Zeitraum der Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach den §§ 45, 46 
oder 46a anschließt. Die Zeit der Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach § 46 
endet jedoch in allen Fällen spätestens mit dem Schuleintritt des Kindes. 

(2) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Lehrers eine Änderung des 
Ausmaßes oder die vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der 
Lehrverpflichtung nach den §§ 45 oder 46 verfügen, wenn keine wichtigen 
dienstlichen Interessen entgegenstehen. 

(2) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Lehrers eine Änderung des 
Ausmaßes oder die vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der 
Lehrverpflichtung nach den §§ 45, 46 oder 46a verfügen, wenn keine wichtigen 
dienstlichen Interessen entgegenstehen. 

(3) Die Dienstbehörde hat die vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der 
Lehrverpflichtung nach den §§ 45 oder 46 zu verfügen, wenn der Lehrer eine 
Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem VKG in Anspruch 
nimmt. 

(3) Die Dienstbehörde hat die vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der 
Lehrverpflichtung nach den §§ 45, 46 oder 46a zu verfügen, wenn der Lehrer eine 
Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach dem VKG in Anspruch 
nimmt. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
§ 65c. (1) Einer Lehrerin oder einem Lehrer ist auf ihr oder sein Ansuchen 

ein Urlaub unter Entfall der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub), wenn sie oder 
§ 65c. (1) Einer Lehrerin oder einem Lehrer ist auf ihr oder sein Ansuchen 

ein Urlaub unter Entfall der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub), wenn sie oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
er sich der Pflege er sich der Pflege 
 1. …  1. … 
 2. einer oder eines nahen Angehörigen mit Anspruch auf Pflegegeld 

zumindest der Stufe 3 nach § 5 des Bundespflegegeldgesetzes oder nach 
den Landespflegegeldgesetzen unter gänzlicher Beanspruchung ihrer 
oder seiner Arbeitskraft in häuslicher Umgebung widmet. 

 2. einer oder eines nahen Angehörigen im Sinne des § 66d Abs. 1 mit 
Anspruch auf Pflegegeld zumindest der Stufe 3 nach § 5 BPGG unter 
gänzlicher Beanspruchung ihrer oder seiner Arbeitskraft in häuslicher 
Umgebung widmet oder 

  3. einer oder eines demenziell erkrankten oder minderjährigen nahen 
Angehörigen im Sinne des § 66d Abs. 1 mit Anspruch auf Pflegegeld ab 
der Stufe 1 nach § 5 BPGG, längstens jedoch für die Dauer von sechs 
Monaten, widmet. 

Der gemeinsame Haushalt nach Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte 
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft 
aufhält. 

Der gemeinsame Haushalt nach Z 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte 
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft 
aufhält. 

(2) … (2) … 
(3) Der Lehrer hat den Antrag auf Gewährung des Karenzurlaubes spätestens 

zwei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 
(3) Beträgt die beabsichtigte Dauer des Karenzurlaubs mehr als drei Monate, 

ist der Antrag auf Gewährung des Karenzurlaubs spätestens zwei Monate vor 
dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 

(4) bis (7) … (4) bis (7) … 
§ 66a. (1) und (2) … § 66a. (1) und (2) … 
(3) Eine Dienstfreistellung darf nicht gewährt werden, wenn (3) Eine Dienstfreistellung darf nicht gewährt werden, wenn 
 1. die Lehrverpflichtung des Lehrers nach den §§ 45 oder 46 

herabgesetzt ist oder 
 1. die Lehrverpflichtung des Lehrers nach den §§ 45, 46 oder 46a 

herabgesetzt ist oder 
 2. …  2. … 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 
Vernehmung von minderjährigen Zeugen Vernehmung von minderjährigen und von im Ausland befindlichen 

Zeuginnen und Zeugen 
§ 102b. (1) und (2) … § 102b. (1) und (2) … 
 (3) Eine Zeugin oder ein Zeuge, die wegen ihres Aufenthalts oder der wegen 

seines Aufenthalts im Ausland nicht in der Lage ist, vor der 
Disziplinarkommission zu erscheinen, kann unter Verwendung technischer 
Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung an der jeweiligen österreichischen 
Vertretungsbehörde vernommen werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 121. (1) bis (6) … § 121. (1) bis (6) … 
(7) Die Abs. 1 bis 6 sind auf Lehrer, (7) Die Abs. 1 bis 6 sind auf Lehrer, 

 1. deren Lehrverpflichtung nach den §§ 45 oder 46 herabgesetzt ist oder  1. deren Lehrverpflichtung nach den §§ 45, 46 oder 46a herabgesetzt ist 
oder 

 2. …  2. … 
nicht anzuwenden. nicht anzuwenden. 

§ 121e. (1) bis (3) … § 121e. (1) bis (3) … 
 (4) Auf vor dem 1. Jänner 2013 gewährte Karenzurlaube sind § 65a sowie 

§ 22 Abs. 9 und 9a GehG jeweils in der am 31. Dezember 2012 geltenden 
Fassung weiter anzuwenden. § 22b Abs. 5 GehG ist auf vor dem 1. Jänner 2013 
gewährte oder eingetretene Karenzurlaube (Dienstfreistellungen, 
Außerdienststellungen) nicht anzuwenden. 

§ 127. (1) bis (54) … § 127. (1) bis (54) … 
 (55) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten in 

Kraft: 
 1. § 121e Abs. 4 mit 1. Jänner 2013, 
 2. § 18a samt Überschrift, § 40 Abs. 4 Z 1, § 46a samt Überschrift, § 48 

Abs. 1, 2 und 3, § 65c Abs. 1 und 3, § 66a Abs. 3 Z 1, die Überschrift zu 
§ 102b, § 102b Abs. 3 und § 121 Abs. 7 Z 1 mit 1. Jänner 2014. 

Artikel II 
1. VERWENDUNGSGRUPPE L 1 

Ernennungserfordernisse: Eine der nachstehend angeführten Verwendungen 
und die Erfüllung der für die betreffende Verwendung vorgeschriebenen 
Erfordernisse. 

Artikel II 
1. VERWENDUNGSGRUPPE L 1 

Ernennungserfordernisse: Eine der nachstehend angeführten Verwendungen 
und die Erfüllung der für die betreffende Verwendung vorgeschriebenen 
Erfordernisse. 

Verwendung: Erfordernis: 
1.1. bis 1.2. …  
1.3. Lehrpersonen für einzelne 

Unterrichtsgegenstände an den in 
Z 1.1 angeführten Schulen. 

(1) und (2) … 

 (3) Soweit keine den 

Verwendung: Erfordernis: 
1.1. bis 1.2. …  
1.3. Lehrpersonen für einzelne 

Unterrichtsgegenstände an den in 
Z 1.1 angeführten Schulen. 

(1) und (2) … 

 (3) Soweit keine den 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Unterrichtsgegenständen 
entsprechende universitäre 
Lehramtsausbildung vorgesehen ist 
oder für die Unterrichtsgegenstände 
im Bereich der Mathematik, Physik, 
Chemie, Informatik oder Wirtschaft, 
werden die Erfordernisse des Abs. 1 
auch erfüllt durch 

  a) eine den 
Unterrichtsgegenständen 
entsprechende 
abgeschlossene 
Hochschulbildung durch 

  aa) … 

  bb) den Erwerb eines 
akademischen Grades 
gemäß § 5 Abs. 2 des 
Fachhochschul-
Studiengesetzes 
aufgrund des 
Abschlusses eines 
Fachhochschul-
Masterstudienganges 
oder eines 
Fachhochschul-
Diplomstudienganges, 

 jeweils mit 

  b) und c) … 
 

Unterrichtsgegenständen 
entsprechende universitäre 
Lehramtsausbildung vorgesehen ist 
oder für die Unterrichtsgegenstände 
im Bereich der Mathematik, Physik, 
Chemie, Informatik oder Wirtschaft, 
werden die Erfordernisse des Abs. 1 
auch erfüllt durch 

  a) eine den 
Unterrichtsgegenständen 
entsprechende 
abgeschlossene 
Hochschulbildung durch 

  aa) … 

  bb) den Erwerb eines 
akademischen Grades 
gemäß § 6 Abs. 2 des 
Fachhochschul-
Studiengesetzes 
aufgrund des 
Abschlusses eines 
Fachhochschul-
Masterstudienganges 
oder eines 
Fachhochschul-
Diplomstudienganges, 

 jeweils mit 

  b) und c) … 
 

Artikel 7 

Änderung des Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetzes 

Artikel 7 

Änderung des Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetzes 
§ 7a. (1) bis (9) … § 7a. (1) bis (9) … 
 Pflegekarenz 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 7b. (1) Dienstnehmerinnen oder Dienstnehmer und Dienstgeber können, 

sofern das Dienstverhältnis ununterbrochen drei Monate gedauert hat, schriftlich 
eine Pflegekarenz gegen Entfall des Arbeitsentgeltes zum Zwecke der Pflege oder 
Betreuung einer oder eines nahen Angehörigen im Sinne des § 29k Abs. 1 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 (VBG), BGBl. Nr. 86, der oder dem zum 
Zeitpunkt des Antritts der Pflegekarenz Pflegegeld ab der Stufe 3 nach § 5 des 
Bundespflegegeldgesetzes (BPGG), BGBl. Nr. 110/1993, gebührt, für die Dauer 
von mindestens einem Monat bis zu drei Monaten vereinbaren. Eine solche 
Vereinbarung darf grundsätzlich nur einmal pro zu betreuender oder zu 
betreuendem nahen Angehörigen geschlossen werden. Im Fall einer wesentlichen 
Erhöhung des Pflegebedarfs zumindest um eine Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 
BPGG) ist jedoch einmalig eine neuerliche Vereinbarung der Pflegekarenz 
zulässig. Die Vereinbarung der Pflegekarenz ist auch für die Pflege und 
Betreuung von demenziell erkrankten oder minderjährigen nahen Angehörigen 
zulässig, sofern diesen zum Zeitpunkt des Antritts der Pflegekarenz Pflegegeld ab 
der Stufe 1 zusteht. Hat die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer eine 
Pflegekarenz bereits angetreten, ist die Vereinbarung einer Pflegeteilzeit für 
dieselbe zu betreuende Person unzulässig. 

(2) Die Vereinbarung nach Abs. 1 hat Beginn und Dauer der Pflegekarenz zu 
enthalten. Bei der Vereinbarung über die Pflegekarenz ist auf die Interessen der 
Dienstnehmerin oder des Dienstnehmers und auf die Erfordernisse des Betriebes 
Rücksicht zu nehmen. In Betrieben, in denen ein für die Dienstnehmerin oder den 
Dienstnehmer zuständiger Betriebsrat eingerichtet ist, ist dieser auf Verlangen der 
Dienstnehmerin oder des Dienstnehmers den Verhandlungen beizuziehen. 

(3) Die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer darf den Wiederantritt des 
Dienstes nach 
 1. der Aufnahme in stationäre Pflege oder Betreuung in Pflegeheimen und 

ähnlichen Einrichtungen, 
 2. der nicht nur vorübergehenden Übernahme der Pflege oder Betreuung 

durch eine andere Betreuungsperson sowie 
 3. dem Tod 
der oder des nahen Angehörigen verlangen. Der Wiederantritt darf frühestens 
zwei Wochen nach der Meldung des Eintritts der im ersten Satz genannten 
Gründe erfolgen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(4) Die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer behält den Anspruch auf 

sonstige, insbesondere einmalige Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG 1988), BGBl. Nr. 400, in den Kalenderjahren, 
in welche Zeiten einer Pflegekarenz fallen, in dem Ausmaß, das dem Teil des 
Kalenderjahres entspricht, in den keine derartigen Zeiten fallen. Für die 
Dienstnehmerin oder den Dienstnehmer günstigere Regelungen werden dadurch 
nicht berührt. Soweit nicht anderes vereinbart ist, bleibt die Zeit der Pflegekarenz 
bei Rechtsansprüchen der Dienstnehmerin oder des Dienstnehmers, die sich nach 
der Dauer der Dienstzeit richten, außer Betracht. Die Zeit einer Pflegekarenz ist 
auf die Dauer der Lehrzeit nicht anzurechnen. 

(5) Fallen in das jeweilige Dienstjahr Zeiten einer Pflegekarenz, gebührt ein 
Urlaub, soweit dieser noch nicht verbraucht worden ist, in dem Ausmaß, das dem 
um die Dauer der Pflegekarenz verkürzten Dienstjahr entspricht. Ergeben sich bei 
der Berechnung des Urlaubsausmaßes Teile von Stunden, so sind diese auf ganze 
Stunden aufzurunden. 

(6) Für die Dauer eines in eine Pflegekarenz fallenden 
Beschäftigungsverbotes nach dem MSchG, einer Karenz nach dem MSchG oder 
VKG, eines Präsenzdienstes gemäß § 19 oder eines Ausbildungsdienstes gemäß 
§§ 37 ff des Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146, oder eines 
Zivildienstes gemäß § 6a des Zivildienstgesetzes (ZDG), BGBl. Nr. 679/1986, ist 
die Vereinbarung über die Pflegekarenz unwirksam. 

(7) Wird das Dienstverhältnis während einer Pflegekarenz beendet, ist bei 
der Berechnung der Abfertigung gemäß § 92b das für das letzte Jahr vor Antritt 
der Pflegekarenz gebührende Jahresentgelt, bei Berechnung der Ersatzleistung 
gemäß § 55 das für das letzte Monat vor Antritt der Pflegekarenz gebührende 
Entgelt zugrunde zu legen. 

Pflegeteilzeit 
§ 7c. (1) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 7b Abs. 1 können 

Dienstnehmerin oder Dienstnehmer und Dienstgeber schriftlich eine 
Herabsetzung der wöchentlichen Normalarbeitszeit der Dienstnehmerin oder des 
Dienstnehmers für die Dauer von mindestens einem Monat bis zu drei Monaten 
vereinbaren. Die in der Pflegeteilzeit vereinbarte wöchentliche Normalarbeitszeit 
darf zehn Stunden nicht unterschreiten. Eine solche Vereinbarung darf 
grundsätzlich nur einmal pro zu betreuender naher Angehöriger oder zu 
betreuendem nahen Angehörigen geschlossen werden. Im Fall einer wesentlichen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Erhöhung des Pflegebedarfs zumindest um eine Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 
BPGG) ist jedoch einmalig eine neuerliche Vereinbarung der Pflegeteilzeit 
zulässig. 

(2) Die Vereinbarung nach Abs. 1 hat Beginn, Dauer, Ausmaß und Lage der 
Teilzeitbeschäftigung zu enthalten, wobei die betrieblichen Interessen und die 
Interessen der Dienstnehmerin oder des Dienstnehmers zu berücksichtigen sind. 
In Betrieben, in denen ein für die Dienstnehmerin oder den Dienstnehmer 
zuständiger Betriebsrat eingerichtet ist, ist dieser auf Verlangen der 
Dienstnehmerin oder des Dienstnehmers den Verhandlungen beizuziehen. 
Vereinbarungen, die Änderungen im Ausmaß der Teilzeitbeschäftigung vorsehen, 
sind unzulässig. 

(3) Die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer darf die vorzeitige Rückkehr 
zu der ursprünglichen Normalarbeitszeit nach 
 1. der Aufnahme in stationäre Pflege oder Betreuung in Pflegeheimen und 

ähnlichen Einrichtungen, 
 2. der nicht nur vorübergehenden Übernahme der Pflege oder Betreuung 

durch eine andere Betreuungsperson sowie 
 3. dem Tod 
der oder des nahen Angehörigen verlangen. Die Rückkehr darf frühestens zwei 
Wochen nach der Meldung des Eintritts der im ersten Satz genannten Gründe 
erfolgen. 

(4) Fallen in ein Kalenderjahr auch Zeiten einer Pflegeteilzeit, gebühren der 
Dienstnehmerin oder dem Dienstnehmer sonstige, insbesondere einmalige 
Bezüge im Sinne des § 67 Abs. 1 EStG 1988 in dem der Vollzeit- und 
Teilzeitbeschäftigung entsprechenden Ausmaß im Kalenderjahr. 

(5) Für die Dauer eines in eine Pflegeteilzeit fallenden 
Beschäftigungsverbotes nach dem MSchG, einer Karenz nach dem MSchG oder 
VKG, eines Präsenzdienstes gemäß § 19 oder eines Ausbildungsdienstes gemäß 
§§ 37 ff WG 2001 oder eines Zivildienstes gemäß § 6a ZDG ist die Vereinbarung 
über die Pflegeteilzeit unwirksam. 

(6) Wird das Dienstverhältnis während einer Pflegeteilzeit beendet, ist bei 
der Berechnung der Abfertigung gemäß § 92b das für das letzte Jahr vor Antritt 
der Pflegeteilzeit gebührende Jahresentgelt, bei Berechnung der Ersatzleistung 
gemäß § 55 das für das letzte Monat vor Antritt der Pflegeteilzeit gebührende 
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Entgelt zugrunde zu legen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Schutz der Jugendlichen 

§ 60. (1) Jugendliche im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Personen, die 
nicht als Kinder im Sinne des § 61 Abs. 6 gelten, bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres. Abweichend davon gilt § 60a Abs. 3 auch für Lehrlinge, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

(2) Die Wochenarbeitszeit der Jugendlichen darf 40 Stunden, die 
Tagesarbeitszeit acht Stunden nicht überschreiten. § 38 Abs. 1 und 2 ist 
anzuwenden. 

(3) Werden Jugendliche von mehreren Dienstgebern beschäftigt, so darf die 
Gesamtdauer der einzelnen Beschäftigungen zusammengerechnet die in Abs. 2 
vorgesehenen Höchstgrenzen der Arbeitszeit nicht überschreiten. 

(4) Für Personen unter 15 Jahren, die im Rahmen eines Pflicht- oder 
Ferialpraktikums beschäftigt werden (§ 61 Abs. 7 Z 2 und 3), gilt Abs. 2 mit der 
Abweichung, dass während der Hauptferien und schulfreier Zeiten, die eine 
Woche überschreiten, die tägliche Arbeitszeit sieben Stunden und 
die Wochenarbeitszeit 35 Stunden nicht überschreiten darf. In dieser Zeit ist eine 
abweichende Verteilung der Arbeitszeit gemäß § 38 nicht zulässig. Beträgt die 
Unterrichtszeit an einem Schultag mindestens sieben Stunden, ist eine 
Beschäftigung nicht mehr zulässig. Beträgt die Unterrichtszeit weniger als 
sieben Stunden, darf die im Betrieb zu verbringende Zeit zwei Stunden nicht 
überschreiten. 

(5) Während jedes Zeitraumes von 24 Stunden ist 
 1. Personen unter 15 Jahren (§ 61 Abs. 7) eine ununterbrochende Ruhezeit 

von mindestens 14 Stunden, 
 2. den übrigen Jugendlichen eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 

zwölf Stunden 
zu gewähren. Für Jugendliche, die mit der Viehpflege und Melkung (Stallarbeit) 
beschäftigt sind, kann die Ruhezeit ab Vollendung des 16. Lebensjahres auf 
zehn Stunden verkürzt werden, sofern innerhalb von drei Wochen eine Ruhezeit 
oder Wochenfreizeit entsprechend verlängert wird. 

(6) § 44 gilt mit der Maßgabe, dass eine Arbeitspause mindestens 
30 Minuten zu betragen hat. 

(7) Jugendliche dürfen in der Zeit zwischen 19 Uhr und 5 Uhr nicht 

Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 
§ 60. Das Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz 1987 (KJBG), 

BGBl. Nr. 599, ist anzuwenden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
beschäftigt und zur Überstundenarbeit (§ 42) nicht herangezogen werden. 

(8) Personen unter 15 Jahren (§ 61 Abs. 7) dürfen vor 6 Uhr nicht zur Arbeit 
herangezogen werden. Die übrigen Jugendlichen dürfen zu regelmäßiger Arbeit 
vor 6 Uhr nur herangezogen werden, wenn vor Aufnahme dieser Arbeiten und 
danach in jährlichen Abständen eine Untersuchung gemäß § 51 Abs. 5 des 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes – ASchG, BGBl. Nr. 450/1994, durchgeführt 
wurde. 

(9) Jugendliche dürfen an Samstagen und Sonntagen nicht beschäftigt 
werden. 

(10) Während der Arbeitsspitzen muss die Wochenfreizeit mindestens 41 
aufeinander folgende Stunden, in die der Sonntag zu fallen hat, betragen. 
Arbeiten während der Wochenfreizeit und an Feiertagen sind nur in besonders 
dringlichen Fällen (§ 45 Abs. 5) zulässig. 

(11) Jugendliche, die während der Wochenfreizeit (Abs. 10) beschäftigt 
werden, haben in der folgenden Woche unter Fortzahlung des Entgelts Anspruch 
auf Freizeit in folgendem Ausmaß bei einer Beschäftigung: 
 1. am Samstag im Ausmaß der geleisteten Arbeit; 
 2. am Sonntag im doppelten Ausmaß der geleisteten Arbeit; 
 3. während der Wochenfreizeit am Samstag und am Sonntag eine 

ununterbrochene Wochenfreizeit von 48 Stunden. 
Jedes zweite Wochenende muss arbeitsfrei bleiben. Eine Beschäftigung während 
der Wochenfreizeit ist an höchstens 15 Wochenenden im Kalenderjahr erlaubt. 

§ 60a. (1) Bei der Beschäftigung Jugendlicher ist auf ihre Gesundheit und 
körperliche Entwicklung besonders Rücksicht zu nehmen. 

(2) Folgende Arbeiten dürfen wegen der damit verbundenen besonderen 
Gefahren nur unter Anleitung und Aufsicht des Lehrberechtigten oder einer 
anderen fachlich geeigneten Person verrichtet werden: 
 1. Bedienung von Kettensägen, Kreissägen, Motorsägen, 

Holzschälmaschinen und Holzspaltmaschinen; 
 2. Bedienung von Mähdreschern und Vollerntemaschinen und das Einlegen 

in Dreschmaschinen, wenn das Berühren der Trommel oder ein Absturz 
auf diese nicht ausgeschlossen ist; 

 3. Führen von motorisch betriebenen Flurförderzeugen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Jugendliche, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder in 

einem Lehr- oder sonstigen mindestens einjährigen Ausbildungsverhältnis stehen, 
dürfen nicht zu Akkordarbeiten, akkordähnlichen Arbeiten, leistungsbezogenen 
Prämienarbeiten und sonstigen Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes 
Arbeitstempo ein höheres Entgelt erzielt werden kann, herangezogen werden. 
Lehrlinge oder Jugendliche, die in einem sonstigen mindestens einjährigen 
Ausbildungsverhältnis stehen, dürfen nach Vollendung des 16. Lebensjahres zu 
Ausbildungszwecken fallweise bei den in Satz 1 genannten Tätigkeiten 
mitarbeiten, jedoch darf sich ihre Entlohnung nicht nach ihrer erbrachten 
Leistung richten. 

(4) Der Dienstgeber ist verpflichtet, den Jugendlichen die für die 
Durchführung der Jugendlichenuntersuchungen gemäß § 132a ASVG 
erforderliche Freizeit unter Fortzahlung des Entgelts zu gewähren. 

(5) Außerhalb des Betriebes dürfen Jugendliche nicht zur Beförderung 
höherer Geld- oder Sachwerte unter eigener Verantwortung herangezogen 
werden. 

§ 60b. (1) Körperliche Züchtigung oder erhebliche wörtliche Beleidigung ist 
verboten. 

(2) Geldstrafen dürfen über Jugendliche als Disziplinarmaßnahmen nicht 
verhängt werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kinderarbeit 

§ 61. (1) Kinder dürfen, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt wird, 
zu Arbeiten nicht herangezogen werden. 

(2) Als Kinderarbeit im Sinne dieses Gesetzes gilt die entgeltliche und die, 
wenn auch nicht besonders entlohnte, regelmäßige Verwendung von Kindern zu 
Arbeiten jeglicher Art. 

(3) Als Kinderarbeit gilt nicht die Beschäftigung von Kindern, die 
ausschließlich zum Zwecke des Unterrichtes oder der Erziehung erfolgt; ferner 
nicht die Heranziehung von Kindern zu vereinzelten leichten Dienstleistungen. 

(4) Die Beschäftigung Schulpflichtiger darf die Schulausbildung nicht 
beeinträchtigen. 

(5) Bei der Beschäftigung von Kindern im Sinne des Abs. 3 ist auf deren 
Gesundheit, Sicherheit und körperliche Entwicklung besonders Rücksicht zu 
nehmen und jede Gefährdung der Sittlichkeit zu vermeiden. Kinder, die gemäß 
Abs. 3 beschäftigt werden dürfen, dürfen an Schultagen und an schulfreien Tagen 
nicht mehr als zwei Stunden in Anspruch genommen werden, wobei die 
Gesamtzahl der dem Schulunterricht und den leichten Arbeiten 
gewidmeten Stunden keinesfalls mehr als sieben Stunden betragen darf. Nach 
Schluss des Unterrichts und bei geteiltem Unterricht nach Schluss jeden 
Unterrichtsabschnittes ist ohne Anrechnung auf die für den Schulweg 
aufgewendete Zeit eine Stunde arbeitsfrei zu halten, es sei denn, dass es sich 
ausschließlich um eine Beschäftigung mit einem Botengang handelt. Eine 
Beschäftigung zwischen 19 Uhr und 6 Uhr ist nicht erlaubt. 

(6) Kinder im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Minderjährige 
 1. bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres oder 
 2. bis zur späteren Beendigung der Schulpflicht. 

(7) Für Minderjährige (Abs. 6 Z 1), die die Schulpflicht beendet haben und 
 1. in einem Lehrverhältnis oder 
 2. im Rahmen eines Ferialpraktikums oder 
 3. im Rahmen eines Pflichtpraktikums 

beschäftigt werden, gelten die Bestimmungen für Jugendliche. 

 

§ 93. (1) bis (15) … § 93. (1) bis (15) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (16) §§ 7b und 7c samt Überschriften in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

Artikel 8 

Änderung des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes 

Artikel 8 

Änderung des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes 
§ 2. (1) bis (4) … § 2. (1) bis (4) … 
(5) Dienstnehmerin oder Dienstnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 

Bedienstete, Personen mit einem freien Dienstvertrag zum Bund, Lehrlinge des 
Bundes, Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Verwaltungspraktikum nach 
Abschnitt Ia des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 sowie Frauen im 
Ausbildungsdienst. 

(5) Dienstnehmerin oder Dienstnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 
Bedienstete, Personen mit einem freien Dienstvertrag zum Bund, Lehrlinge des 
Bundes, Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Verwaltungspraktikum nach 
Abschnitt Ia des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, Personen in einer 
Gerichtspraxis nach dem Rechtspraktikantengesetz, BGBl. Nr. 644/1987, sowie 
Frauen im Ausbildungsdienst. 

§ 20. (1) bis (4) … § 20. (1) bis (4) … 
(5) Das Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984, BGBl. Nr. 29, und die dazu 

ergangenen Verordnungen sind auf die Zuständigkeit der Dienstbehörden zur 
Geltendmachung von Ersatzansprüchen durch Beamtinnen oder Beamte 
anzuwenden. 

(5) Die Zuständigkeit der Dienstbehörden in Verfahren über die 
Geltendmachung von Ersatzansprüchen durch Beamtinnen oder Beamte richtet 
sich nach dem Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984, BGBl. Nr. 29, und den dazu 
ergangenen Verordnungen. 

 (5a) In einem Verfahren wegen Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 
hat sich die Dienstbehörde oder das Gericht mit einem Gutachten der Bundes-
Gleichbehandlungskommission im Einzelfall zu befassen und ein davon 
abweichendes Ergebnis zu begründen. 

(6) Die Einbringung des Antrages auf Prüfung der Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes bei der Gleichbehandlungskommission bewirkt die 
Hemmung der Fristen nach Abs. 1 bis 4. 

(6) Die Einbringung des Antrages auf Prüfung der Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes bei der Gleichbehandlungskommission bewirkt die 
Hemmung der Fristen nach Abs. 1 bis 4 bis zur Entscheidung der Bundes-
Gleichbehandlungskommission. 

(7) … (7) … 
§ 20a. Insoweit sich eine betroffene Person vor Gericht auf einen 

Diskriminierungstatbestand im Sinne der §§ 4, 8, 8a, 13 Abs. 1 oder 16 beruft, hat 
sie diesen glaubhaft zu machen. Der oder dem Beklagten obliegt es bei Berufung 
auf § 4 oder § 13 Abs. 1 zu beweisen, dass es bei Abwägung aller Umstände 
wahrscheinlicher ist, dass ein anderes von der oder dem Beklagten glaubhaft 
gemachtes Motiv für die unterschiedliche Behandlung ausschlaggebend war oder 
das andere Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für die auszuübende 

§ 20a. Insoweit sich eine betroffene Person vor Gericht auf einen 
Diskriminierungstatbestand im Sinne dieses Bundesgesetzes beruft, hat sie 
Tatsachen glaubhaft zu machen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder 
mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen. Der oder dem Beklagten obliegt es 
zu beweisen, dass keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
vorgelegen hat. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Tätigkeit ist oder ein Rechtfertigungsgrund im Sinne der §§ 4a Abs. 3, 13a Abs. 2 
oder 13b vorliegt. Bei Berufung auf § 8, § 8a oder § 16 obliegt es der oder dem 
Beklagten zu beweisen, dass es bei Abwägung aller Umstände wahrscheinlicher 
ist, dass die von der oder dem Beklagten glaubhaft gemachten Tatsachen der 
Wahrheit entsprechen. 

§ 39. (1) … § 39. (1) … 
(2) Die Mitgliedschaft und die Funktionen nach Abs. 1 enden (2) Die Mitgliedschaft und die Funktionen nach Abs. 1 enden 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 5. mit dem Ausscheiden aus dem Dienststand oder aus dem Personalstand 

des Ressorts, 
 5. mit dem Ausscheiden aus dem Dienststand oder aus dem Personalstand 

des Ressorts, soweit das Ausscheiden aus dem Personalstand des 
Ressorts nicht auf eine Änderung der Zuständigkeiten für die 
Angelegenheiten der Bundes-Gleichbehandlungskommission durch eine 
Änderung des Bundesministeriengesetzes 1986, BGlBl. Nr. 76, 
zurückzuführen ist, 

 6.  und 7. …  6.  und 7. … 
(3) … (3) … 
§ 47. (1) bis (22) … § 47. (1) bis (22) … 
 (23) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten in 

Kraft: 
 1. § 39 Abs. 2 Z 5 mit 13. Februar 1993, 
 2. § 2 Abs. 5, § 20 Abs. 5, 5a und 6 sowie § 20a mit 1. Jänner 2014. 

Artikel 9 

Änderung des Pensionsgesetzes 1965 

Artikel 9 

Änderung des Pensionsgesetzes 1965 
§ 1. (1) bis (10) … § 1. (1) bis (10) … 
(Anm.: Abs. 11 durch BGBl. I Nr. 62/2010 Z 1 aufgehoben.) (Anm.: Abs. 11 durch BGBl. I Nr. 62/2010 Z 1 aufgehoben.) 
(12) Verweise in diesem Bundesgesetz auf das Beamten-

Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. Nr. 333 (BDG 1979), gelten gleichzeitig als 
Verweise auf die entsprechenden Bestimmungen des Richter- und 
Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes (RStDG), BGBl. Nr. 305/1961. Insbesondere 
entspricht die Versetzung in den Ruhestand wegen dauernder Dienstunfähigkeit 
nach § 14 BDG 1979 der Versetzung in den zeitlichen Ruhestand nach § 83 
Abs. 1 oder 2 RStDG in der bis 31. Dezember 2012 geltenden Fassung bzw. die 

(12) Verweise in diesem Bundesgesetz auf das Beamten-
Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. Nr. 333 (BDG 1979), gelten gleichzeitig als 
Verweise auf die entsprechenden Bestimmungen des Richter- und 
Staatsanwaltschaftsdienstgesetzes (RStDG), BGBl. Nr. 305/1961. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit nach § 83 Abs. 1 RStDG 
in der ab 1. Jänner 2013 geltenden Fassung, die Versetzung in den Ruhestand 
durch Erklärung nach § 15 BDG 1979 der Versetzung in den Ruhestand nach 
§ 87 Abs. 1 RStDG und die Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit 
des Beamten nach den §§ 50a oder 50b BDG 1979 der Herabsetzung der 
Auslastung des Richters oder Richteramtsanwärters nach den §§ 76a oder 
76b RStDG. 

(13) bis (16) … (13) bis (16) … 
§ 1b. Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetragene 

Partnerinnen und Partner von Beamtinnen oder Beamten, auf eingetragene 
Partnerschaften und infolge deren Begründung und Auflösung nach dem 
Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-
Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: Die §§ 14 bis 
15e, § 19 mit Ausnahme des Abs. 4a Z 3 lit. b, § 21, § 24 hinsichtlich des 
überlebenden Ehegatten, § 26, § 46, § 47, § 49, § 52, § 56, § 62 Abs. 1 und Abs. 2 
Z 1, § 75 hinsichtlich der überlebenden und der früheren Ehegattin bzw. des 
überlebenden und des früheren Ehegatten, § 77 Abs. 2 und § 103 Abs. 2. 

§ 1b. Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetragene 
Partnerinnen und Partner von Beamtinnen oder Beamten, auf eingetragene 
Partnerschaften und infolge deren Begründung und Auflösung nach dem 
Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-
Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: Die §§ 14 bis 
15e, § 17, § 19, § 21, § 24, § 25, § 25a, § 26, § 46, § 47, § 48, § 49, § 52, § 56, 
§ 62 Abs. 1 und 2 Z 1, § 75, § 77 Abs. 2 und § 103 Abs. 2. 

§ 4. (1) Die Ruhegenussberechnungsgrundlage ist wie folgt zu ermitteln: § 4. (1) Die Ruhegenussberechnungsgrundlage ist wie folgt zu ermitteln: 
 1. Für jeden nach dem 31. Dezember 1979 liegenden Monat der 

ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit, für den ein Pensionsbeitrag nach 
den jeweils geltenden Bestimmungen zu leisten ist oder war 
(Beitragsmonat), ist die Bemessungsgrundlage für den Pensionsbeitrag 
(Beitragsgrundlage) nach § 22 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), 
BGBl. Nr. 54, in der jeweils geltenden Fassung zu ermitteln. 
Sonderzahlungen und anspruchsbegründende Nebengebühren bleiben 
dabei außer Betracht. 

 1. Für jeden nach dem 31. Dezember 1979 liegenden Monat der 
ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit, für den ein Pensionsbeitrag nach 
den jeweils geltenden Bestimmungen zu leisten ist oder war 
(Beitragsmonat), ist die Bemessungsgrundlage für den Pensionsbeitrag 
(Beitragsgrundlage) nach § 22 des Gehaltsgesetzes 1956 (GehG), 
BGBl. Nr. 54, in der jeweils geltenden Fassung zu ermitteln, wobei 
anstelle der besoldungsrechtlichen Stellung (§ 22 Abs. 2 Z 1 GehG) die 
tatsächliche Besoldung maßgebend ist. Sonderzahlungen und 
anspruchsbegründende Nebengebühren bleiben dabei außer Betracht. 

 2. bis 6. …  2. bis 6. … 
(2) bis (3) … (2) bis (3) … 
§ 5. (1) bis (3) … § 5. (1) bis (3) … 
(4) Eine Kürzung nach Abs. 2 findet nicht statt, wenn (4) Eine Kürzung nach Abs. 2 findet nicht statt, wenn 

 1. …  1. … 
 2. wenn die Ruhestandsversetzung wegen Dienstunfähigkeit überwiegend 

auf einen Dienstunfall oder mehrere Dienstunfälle [§§ 90 und 91 des 
 2. wenn die Ruhestandsversetzung wegen Dienstunfähigkeit überwiegend 

auf einen Dienstunfall oder mehrere Dienstunfälle [§§ 90 und 91 des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (B-KUVG), 
BGBl. Nr. 200/1967] oder eine Berufskrankheit zurückzuführen ist und 
dem Beamten auf Grund dieses Dienstunfalls oder dieser Dienstunfälle 
oder dieser Berufskrankheit vom zuständigen Unfallversicherungsträger 
rechtskräftig eine Versehrtenrente oder die Anhebung einer bereits 
bestehenden Versehrtenrente nach dem B-KUVG zugesprochen wurde. 
Der rechtskräftig festgestellte Anspruch auf Versehrtenrente muss – 
allenfalls auch auf Grund rückwirkender Zuerkennung – zum Zeitpunkt 
des Anfalls des Ruhebezuges bestehen. Fällt der Anspruch auf 
Versehrtenrente (Anhebung der Versehrtenrente) spätestens mit Wirkung 
vom Zeitpunkt des Anfalls des Ruhebezuges rückwirkend weg, so ist die 
Kürzung nach Abs. 2 rückwirkend vorzunehmen und die sich daraus 
unter Bedachtnahme auf § 40 ergebende Bundesforderung gegen 
künftige wiederkehrende Leistungen aufzurechnen. Gebührt dem 
Beamten deswegen keine (erhöhte) Versehrtenrente auf Grund des die 
Dienstunfähigkeit verursachenden Dienstunfalls (Dienstunfälle) oder der 
die Dienstunfähigkeit verursachenden Berufskrankheit, weil er bereits 
Anspruch auf Vollrente hat, so findet dennoch keine Kürzung nach 
Abs. 2 statt, wenn die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter der 
Pensionsbehörde bescheinigt, dass dieser Dienstunfall (Dienstunfälle) 
oder diese Berufskrankheit für sich allein eine Minderung der 
Erwerbsfähigkeit im Ausmaß von mindestens 10% bewirkt hat. In einem 
sonstigen Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft erlittene Arbeits- 
oder Dienstunfälle gelten als Dienstunfälle nach den §§ 90 und 91 B-
KUVG und auf Grund solcher Arbeitsunfälle gebührende Unfall- oder 
Versehrtenrenten als Versehrtenrenten nach dem B-KUVG. 

Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (B-KUVG), 
BGBl. Nr. 200/1967] oder eine Berufskrankheit zurückzuführen ist und 
dem Beamten auf Grund dieses Dienstunfalls oder dieser Dienstunfälle 
oder dieser Berufskrankheit vom zuständigen Unfallversicherungsträger 
rechtskräftig eine Versehrtenrente oder die Anhebung einer bereits 
bestehenden Versehrtenrente nach dem B-KUVG zugesprochen wurde. 
Der rechtskräftig festgestellte Anspruch auf Versehrtenrente muss – 
allenfalls auch auf Grund rückwirkender Zuerkennung – zum Zeitpunkt 
des Anfalls des Ruhebezuges bestehen. Fällt der Anspruch auf 
Versehrtenrente (Anhebung der Versehrtenrente) spätestens mit Wirkung 
vom Zeitpunkt des Anfalls des Ruhebezuges rückwirkend weg, so ist die 
Kürzung nach Abs. 2 rückwirkend vorzunehmen und die sich daraus 
unter Bedachtnahme auf § 40 ergebende Bundesforderung gegen 
künftige wiederkehrende Leistungen aufzurechnen. Gebührt dem 
Beamten deswegen keine (erhöhte) Versehrtenrente auf Grund des die 
Dienstunfähigkeit verursachenden Dienstunfalls (Dienstunfälle) oder der 
die Dienstunfähigkeit verursachenden Berufskrankheit, weil er bereits 
Anspruch auf Vollrente hat, so findet dennoch keine Kürzung nach 
Abs. 2 statt, wenn die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter der 
Pensionsbehörde bescheinigt, dass dieser Dienstunfall (Dienstunfälle) 
oder diese Berufskrankheit für sich allein eine Minderung der 
Erwerbsfähigkeit im Ausmaß von mindestens 10% bewirkt hat. Arbeits- 
oder Dienstunfälle und Berufskrankheiten, die in einem sonstigen Dienst- 
oder Ausbildungsverhältnis zu einer Gebietskörperschaft erlitten wurden, 
gelten als Dienstunfälle und Berufskrankheiten nach den §§ 90 bis 92 B-
KUVG und deshalb gebührende Unfall- oder Versehrtenrenten als 
Versehrtenrenten nach dem B-KUVG. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 
§ 9. Dem wegen dauernder Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzten 

Beamten, der die für den Anspruch auf Ruhegenuss im Ausmaß der 
Ruhegenussbemessungsgrundlage erforderliche ruhegenussfähige 
Gesamtdienstzeit nicht erreicht hat, ist bei der Bemessung des Ruhegenusses der 
Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand und dem Ablauf des Tages, zu dem der Beamte frühestens seine 
Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung nach § 15 BDG 1979, allenfalls in 
Verbindung mit § 236c Abs. 1 BDG 1979, nicht jedoch in Verbindung mit § 236b 

§ 9. (1) Erreicht eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der wegen 
dauernder Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt wurde, die für den 
Anspruch auf Ruhegenuss im Ausmaß der Ruhegenussbemessungsgrundlage 
erforderliche Gesamtdienstzeit nicht, ist zur ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit 
ein weiterer Zeitraum zuzurechnen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
BDG 1979, bewirken können hätte oder gemäß § 13 Abs. 1 BDG 1979 in der ab 
31. Dezember 2016 geltenden Fassung in den Ruhestand übergetreten wäre, 
höchstens jedoch zehn Jahre, zu seiner ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit 
zuzurechnen. Der Ruhegenuss darf durch die Zurechnung die 
Ruhegenussbemessungsgrundlage nicht überschreiten. 

 (2) Zuzurechnen ist der Zeitraum, der zwischen dem Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Ruhestandsversetzung und dem Ablauf des Tages liegt, an dem 
die Beamtin oder der Beamte entweder nach 
 1. § 15 BDG 1979, allenfalls in Verbindung mit § 236c Abs. 1 BDG 1979, 

nicht jedoch in Verbindung mit § 236b oder § 236d BDG 1979, die 
Ruhestandsversetzung durch Erklärung bewirken können hätte oder nach 

 2. § 13 Abs. 1 BDG 1979 in der ab 31. Dezember 2016 geltenden Fassung 
in den Ruhestand übergetreten wäre, 

höchstens jedoch zehn Jahre. 
 (3) Der Ruhegenuss darf durch die Zurechnung die 

Ruhegenussbemessungsgrundlage nicht überschreiten. 
§ 19. (1) bis (4) … § 19. (1) bis (4) … 
(4a) Abs. 4 gilt jedoch nicht, wenn (4a) Abs. 4 gilt jedoch nicht, wenn 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. der frühere Ehegatte im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des 

Scheidungsurteiles das 40. Lebensjahr vollendet hat. Diese 
Voraussetzung entfällt, wenn 

 3. der frühere Ehegatte im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des 
Scheidungsurteiles das 40. Lebensjahr vollendet hat. Diese 
Voraussetzung entfällt, wenn 

 a) …  a) … 
 b) aus der geschiedenen Ehe ein Kind hervorgegangen oder durch diese 

Ehe ein Kind legitimiert worden ist oder die Ehegatten gemeinsam ein 
Wahlkind angenommen haben und das Kind am Sterbetag des 
Beamten dem Haushalt des früheren Ehegatten angehört und 
Anspruch auf Waisenversorgungsgenuss hat; das Erfordernis der 
Haushaltszugehörigkeit entfällt bei nachgeborenen Kindern. 

 b) aus der geschiedenen Ehe ein Kind hervorgegangen oder durch diese 
Ehe ein Kind legitimiert worden ist oder die Ehegatten gemeinsam ein 
Wahl- oder Stiefkind angenommen haben und das Kind am Sterbetag 
des Beamten dem Haushalt des früheren Ehegatten angehört und 
Anspruch auf Waisenversorgungsgenuss hat; das Erfordernis der 
Haushaltszugehörigkeit entfällt bei nachgeborenen Kindern. 

(5) bis (9) … (5) bis (9) … 
§ 59. (1) … § 59. (1) … 
(2) Von den Nebengebühren, die für Zeiträume bezogen werden, in denen (2) Von den Nebengebühren, die für Zeiträume bezogen werden, in denen 

 1. die regelmäßige Wochendienstzeit oder die Lehrverpflichtung nach den  1. die regelmäßige Wochendienstzeit oder die Lehrverpflichtung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§§ 50a, 50b oder 78d BDG 1979 herabgesetzt gewesen ist oder herabgesetzt gewesen ist oder 

 2. …  2. … 
begründen die unter Abs. 1 Z 1, 3 (soweit es sich um Sonn- und 
Feiertagsvergütungen handelt), 4, 5, 10, 11 und 13 angeführten Nebengebühren 
nur insoweit den Anspruch auf eine Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss, als 
sie für Dienstleistungen gebühren, mit denen die volle Wochendienstleistung 
überschritten worden ist. 

begründen die unter Abs. 1 Z 1, 3 (soweit es sich um Sonn- und 
Feiertagsvergütungen handelt), 4, 5, 10, 11 und 13 angeführten Nebengebühren 
nur insoweit den Anspruch auf eine Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss, als 
sie für Dienstleistungen gebühren, mit denen die volle Wochendienstleistung 
überschritten worden ist. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 
§ 93. (1) bis (4) … § 93. (1) bis (4) … 
(5) Fallen in die ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit Zeiten, in denen (5) Fallen in die ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit Zeiten, in denen 

 1. die Wochendienstzeit des Beamten nach den §§ 50a, 50b oder 78d 
BDG 1979 herabgesetzt war, soweit auf diese Zeiten nicht § 116d Abs. 3 
GehG angewendet wurde, oder 

 1. die Wochendienstzeit des Beamten herabgesetzt war, soweit auf diese 
Zeiten nicht § 116d Abs. 3 GehG angewendet wurde, oder 

 2. bis 5. …  2. bis 5. … 
so ist der ruhegenussfähige Monatsbezug nach den Abs. 1 und 2 mit jenem Faktor 
zu vervielfachen, der sich aus Abs. 6 ergibt. 

so ist der ruhegenussfähige Monatsbezug nach den Abs. 1 und 2 mit jenem Faktor 
zu vervielfachen, der sich aus Abs. 6 ergibt. 

(6) bis (12) … (6) bis (12) … 
(12a) (Anm.: Aufgehoben durch BGBl. I Nr. 71/2003 Art. 14 Z 26.) (12a) (Anm.: Aufgehoben durch BGBl. I Nr. 71/2003 Art. 14 Z 26.) 
(13) Die Vergleichsruhegenusszulage beträgt (13) Die Vergleichsruhegenusszulage beträgt 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
der Bemessungsgrundlage; das sich daraus ergebende Prozentausmaß ist auf eine 
Kommastelle zu runden. Die Zeit, in der die Wochendienstzeit des Beamten oder 
die Lehrverpflichtung des Lehrers nach den §§ 50a, 50b oder 78d BDG 1979 oder 
nach § 8 Abs. 8 des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 244/1965, herabgesetzt gewesen ist, soweit auf diese Zeit nicht § 116d 
Abs. 3 GehG angewendet wurde, ist hiebei in jenem Ausmaß zu berücksichtigen, 
auf das der Monatsbezug für den betreffenden Monat aus dem jeweiligen Anlass 
herabgesetzt war. 

der Bemessungsgrundlage; das sich daraus ergebende Prozentausmaß ist auf eine 
Kommastelle zu runden. Die Zeit, in der die Wochendienstzeit des Beamten oder 
die Lehrverpflichtung des Lehrers herabgesetzt gewesen ist, soweit auf diese Zeit 
nicht § 116d Abs. 3 GehG angewendet wurde, ist hiebei in jenem Ausmaß zu 
berücksichtigen, auf das der Monatsbezug für den betreffenden Monat aus dem 
jeweiligen Anlass herabgesetzt war. 

(14) bis (18) … (14) bis (18) … 
§ 98a. (1) und (2) … § 98a. (1) und (2) … 
 Übergangsbestimmung zur Novelle BGBl. I Nr. 120/2012 

§ 98b. Die §§ 50 und 51 in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 2012 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
geltenden Fassung sind bei Verurteilungen wegen Straftaten, die vor dem 
1. Jänner 2013 begangen wurden, weiterhin anzuwenden. 

§ 99. (1) und (2) … § 99. (1) und (2) … 
(3) Neben dem Ruhe- oder Emeritierungsbezug ist für die Beamtin oder den 

Beamten eine Pension unter Anwendung des APG und des § 15 Abs. 2 APG in 
der am 31. Dezember 2013 geltenden Fassung zu bemessen. § 15 und § 16 Abs. 5 
APG sind dabei nicht anzuwenden. Die Pension nach dem APG gebührt in dem 
Ausmaß, das der Differenz des Prozentsatzes nach Abs. 2 auf 100% entspricht. 

(3) Neben dem Ruhe- oder Emeritierungsbezug ist für die Beamtin oder den 
Beamten eine Pension unter Anwendung des APG und der § 6 Abs. 3 und 15 
Abs. 2 APG in der am 31. Dezember 2013 geltenden Fassung zu bemessen. § 15 
und § 16 Abs. 5 APG sind dabei nicht anzuwenden. Die Pension nach dem APG 
gebührt in dem Ausmaß, das der Differenz des Prozentsatzes nach Abs. 2 auf 
100% entspricht. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 
§ 109. (1) bis (76) … § 109. (1) bis (76) … 
 (77) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten in 

Kraft: 
 1. § 9 mit 31. Dezember 2010, 
 2. § 5 Abs. 4 Z 2 letzter Satz mit 1. Jänner 2011, 
 3. § 98b samt Überschrift mit 1. Jänner 2013, 
 4. § 1b und § 19 Abs. 4a Z 3 lit. b mit 1. August 2013, 
 5. § 1 Abs. 12, § 4 Abs. 1 Z 1, § 59 Abs. 2 Z 1, § 93 Abs. 5 Z 1 und Abs. 13 

sowie § 99 Abs. 3 mit 1. Jänner 2014. 

Artikel 10 

Änderung des Bundestheaterpensionsgesetzes 

Artikel 10 

Änderung des Bundestheaterpensionsgesetzes 
§ 5b. (1) bis (3) … § 5b. (1) bis (3) … 
(4) Eine Kürzung nach Abs. 2 findet nicht statt, wenn (4) Eine Kürzung nach Abs. 2 findet nicht statt, wenn 

 1. …  1. … 
 2. wenn die Ruhestandsversetzung wegen Dienstunfähigkeit überwiegend 

auf einen Dienstunfall oder mehrere Dienstunfälle [§§ 90 und 91 des 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (B-KUVG), 
BGBl. Nr. 200/1967] oder eine Berufskrankheit zurückzuführen ist und 
dem Bundestheaterbediensteten auf Grund dieses Dienstunfalls oder 
dieser Dienstunfälle oder dieser Berufskrankheit vom zuständigen 
Unfallversicherungsträger rechtskräftig eine Versehrtenrente oder die 
Anhebung einer bereits bestehenden Versehrtenrente nach dem B-KUVG 

 2. wenn die Ruhestandsversetzung wegen Dienstunfähigkeit überwiegend 
auf einen Dienstunfall oder mehrere Dienstunfälle [§§ 90 und 91 des 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (B-KUVG), 
BGBl. Nr. 200/1967] oder eine Berufskrankheit zurückzuführen ist und 
dem Bundestheaterbediensteten auf Grund dieses Dienstunfalls oder 
dieser Dienstunfälle oder dieser Berufskrankheit vom zuständigen 
Unfallversicherungsträger rechtskräftig eine Versehrtenrente oder die 
Anhebung einer bereits bestehenden Versehrtenrente nach dem B-KUVG 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zugesprochen wurde. Der rechtskräftig festgestellte Anspruch auf 
Versehrtenrente muss – allenfalls auch auf Grund rückwirkender 
Zuerkennung – zum Zeitpunkt des Anfalls des Ruhegenusses bestehen. 
Fällt der Anspruch auf Versehrtenrente (Anhebung der Versehrtenrente) 
spätestens mit Wirkung vom Zeitpunkt des Anfalls des Ruhebezuges 
rückwirkend weg, so ist die Kürzung nach Abs. 2 rückwirkend 
vorzunehmen und die sich daraus unter Bedachtnahme auf § 40 des 
Pensionsgesetzes 1965 ergebende Bundesforderung gegen künftige 
wiederkehrende Leistungen aufzurechnen. Gebührt dem 
Bundestheaterbediensteten deswegen keine (erhöhte) Versehrtenrente auf 
Grund des die Dienstunfähigkeit verursachenden Dienstunfalls 
(Dienstunfälle) oder der die Dienstunfähigkeit verursachenden 
Berufskrankheit, weil er bereits Anspruch auf Vollrente hat, so findet 
dennoch keine Kürzung nach Abs. 2 statt, wenn die Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter bescheinigt, dass dieser Dienstunfall 
(Dienstunfälle) oder diese Berufskrankheit für sich allein eine Minderung 
der Erwerbsfähigkeit im Ausmaß von mindestens 10% bewirkt hat. In 
einem sonstigen Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft oder zu 
den Österreichischen Bundestheatern oder deren Rechtsnachfolgern 
erlittene Arbeitsunfälle gelten als Dienstunfälle nach den §§ 90 und 
91 B-KUVG und auf Grund solcher Arbeitsunfälle gebührende 
Unfallrenten als Versehrtenrenten nach dem B-KUVG. 

zugesprochen wurde. Der rechtskräftig festgestellte Anspruch auf 
Versehrtenrente muss – allenfalls auch auf Grund rückwirkender 
Zuerkennung – zum Zeitpunkt des Anfalls des Ruhegenusses bestehen. 
Fällt der Anspruch auf Versehrtenrente (Anhebung der Versehrtenrente) 
spätestens mit Wirkung vom Zeitpunkt des Anfalls des Ruhebezuges 
rückwirkend weg, so ist die Kürzung nach Abs. 2 rückwirkend 
vorzunehmen und die sich daraus unter Bedachtnahme auf § 40 des 
Pensionsgesetzes 1965 ergebende Bundesforderung gegen künftige 
wiederkehrende Leistungen aufzurechnen. Gebührt dem 
Bundestheaterbediensteten deswegen keine (erhöhte) Versehrtenrente auf 
Grund des die Dienstunfähigkeit verursachenden Dienstunfalls 
(Dienstunfälle) oder der die Dienstunfähigkeit verursachenden 
Berufskrankheit, weil er bereits Anspruch auf Vollrente hat, so findet 
dennoch keine Kürzung nach Abs. 2 statt, wenn die Versicherungsanstalt 
öffentlich Bediensteter bescheinigt, dass dieser Dienstunfall 
(Dienstunfälle) oder diese Berufskrankheit für sich allein eine Minderung 
der Erwerbsfähigkeit im Ausmaß von mindestens 10% bewirkt hat. 
Arbeits- oder Dienstunfälle und Berufskrankheiten, die in einem 
sonstigen Dienst- oder Ausbildungsverhältnis zu einer 
Gebietskörperschaft oder zu den Österreichischen Bundestheatern oder 
deren Rechtsnachfolgern erlitten wurden, gelten als Dienstunfälle und 
Berufskrankheit nach den §§ 90 bis 92 B-KUVG und deshalb 
gebührende Unfallrenten oder Versehrtenrenten als Versehrtenrenten 
nach dem B-KUVG. 

(5) bis (10) … (5) bis (10) … 
§ 19. (1) und (2) … § 19. (1) und (2) … 
(3) Neben dem Ruhebezug ist für den Bundestheaterbediensteten eine 

Pension unter Anwendung des APG und des § 15 Abs. 2 APG in der am 
31. Dezember 2013 geltenden Fassung zu bemessen. § 15 und § 16 Abs. 5 APG 
sind dabei nicht anzuwenden. Die Pension nach dem APG gebührt in dem 
Ausmaß, das der Differenz des Prozentsatzes nach Abs. 2 auf 100% entspricht. 

(3) Neben dem Ruhebezug ist für den Bundestheaterbediensteten eine 
Pension unter Anwendung des APG und der §§ 6 Abs. 3 und 15 Abs. 2 APG in 
der am 31. Dezember 2013 geltenden Fassung zu bemessen. § 15 und § 16 Abs. 5 
APG sind dabei nicht anzuwenden. Die Pension nach dem APG gebührt in dem 
Ausmaß, das der Differenz des Prozentsatzes nach Abs. 2 auf 100% entspricht. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 
§ 22. (1) bis (41) … § 22. (1) bis (41) … 
 (42) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten in 

Kraft: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 1. § 5b Abs. 4 Z 2 letzter Satz mit 1. Jänner 2011, 
 2. § 19 Abs. 3 mit 1. Jänner 2014. 

Artikel 11 

Änderung des Bundesbahn-Pensionsgesetzes 

Artikel 11 

Änderung des Bundesbahn-Pensionsgesetzes 
§ 1b. Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetragene 

Partnerinnen und Partner von Beamtinnen oder Beamten, auf eingetragene 
Partnerschaften und infolge deren Begründung und Auflösung nach dem 
Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-
Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: die §§ 13 bis 14e, 
§ 18, § 20, § 22 hinsichtlich des überlebenden Ehegatten, § 24, § 42, § 49 und 
§ 70 Abs. 2. 

§ 1b. Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf eingetragene 
Partnerinnen und Partner von Beamtinnen oder Beamten, auf eingetragene 
Partnerschaften und infolge deren Begründung und Auflösung nach dem 
Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-
Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinngemäß anzuwenden: Die §§ 13 bis 
14e, § 16, § 18, § 20, § 22, § 23, § 24, § 42, § 44, § 49 und § 70 Abs. 2. 

§ 18. (1) bis (4) … § 18. (1) bis (4) … 
(4a) Abs. 4 gilt jedoch nicht, wenn (4a) Abs. 4 gilt jedoch nicht, wenn 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. der frühere Ehegatte im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des 

Scheidungsurteils das 40. Lebensjahr vollendet hat. Diese 
Voraussetzung entfällt, wenn 

 3. der frühere Ehegatte im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des 
Scheidungsurteils das 40. Lebensjahr vollendet hat. Diese 
Voraussetzung entfällt, wenn 

 a) …  a) … 
 b) aus der geschiedenen Ehe ein Kind hervorgegangen oder durch diese 

Ehe ein Kind legitimiert worden ist oder die Ehegatten gemeinsam ein 
Wahlkind angenommen haben und das Kind am Sterbetag des 
Beamten dem Haushalt des früheren Ehegatten angehört und 
Anspruch auf Waisenversorgungsgenuss hat; das Erfordernis der 
Haushaltszugehörigkeit entfällt bei nachgeborenen Kindern. 

 b) aus der geschiedenen Ehe ein Kind hervorgegangen oder durch diese 
Ehe ein Kind legitimiert worden ist oder die Ehegatten gemeinsam ein 
Wahl- oder Stiefkind angenommen haben und das Kind am Sterbetag 
des Beamten dem Haushalt des früheren Ehegatten angehört und 
Anspruch auf Waisenversorgungsgenuss hat; das Erfordernis der 
Haushaltszugehörigkeit entfällt bei nachgeborenen Kindern. 

(5) bis (8) … (5) bis (8) … 
§ 62. (1) bis (31) … § 62. (1) bis (31) … 
 (32) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten in 

Kraft: 
 1. § 1b und § 18 Abs. 4a Z 3 lit. b mit 1. August 2013, 
 2. § 66 Abs. 3 mit 1. Jänner 2014. 

§ 66. (1) und (2) … § 66. (1) und (2) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Neben dem Ruhebezug ist für die Beamtin oder den Beamten eine 

Pension unter Anwendung des APG und des § 15 Abs. 2 APG in der am 
31. Dezember 2013 geltenden Fassung zu bemessen. § 15 und § 16 Abs. 5 APG 
sind dabei nicht anzuwenden. Die Pension nach dem APG gebührt in dem 
Ausmaß, das der Differenz des Prozentsatzes nach Abs. 2 auf 100% entspricht. 

(3) Neben dem Ruhebezug ist für die Beamtin oder den Beamten eine 
Pension unter Anwendung des APG und des der §§ 6 Abs. 3 und § 15 Abs. 2 
APG in der am 31. Dezember 2013 geltenden Fassung zu bemessen. § 15 und 
§ 16 Abs. 5 APG sind dabei nicht anzuwenden. Die Pension nach dem APG 
gebührt in dem Ausmaß, das der Differenz des Prozentsatzes nach Abs. 2 auf 
100% entspricht. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

Artikel 12 

Änderung des Ausschreibungsgesetzes 1989 

Artikel 12 

Änderung des Ausschreibungsgesetzes 1989 
§ 1. (1) … § 1. (1) … 
(2) Den im Abs. 1 genannten Inländerinnen und Inländern sind die 

Staatsangehörigen eines Landes, dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines 
Staatsvertrages im Rahmen der europäischen Integration dieselben Rechte für den 
Berufszugang zu gewähren hat wie österreichischen Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürgern (Inländerinnen und Inländern), sowie als Flüchtlinge anerkannte 
Personen und Personen mit subsidiärem Schutzstatus nach der 
Richtlinie 2004/83/EG über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status 
von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, 
die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu 
gewährenden Schutzes, ABl. Nr. L 304/2004 S. 12, gleichzuhalten. 

(2) Den im Abs. 1 genannten Inländerinnen und Inländern sind Personen mit 
unbeschränktem Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt gleichzuhalten. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 
§ 24. Von einer Ausschreibung kann abgesehen werden: § 24. Von einer Ausschreibung kann abgesehen werden: 

 1. bei Ersatzkräften für Bedienstete nach Punkt 5 des Allgemeinen Teiles 
des Stellenplanes, Anlage II des für das jeweilige Finanzjahr geltenden 
Bundesfinanzgesetzes, 

 1. bei Ersatzkräften für Bedienstete nach § 7 des Personalplanes, Anlage IV 
des für das jeweilige Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes, 

 2. bis 6. …  2. bis 6. … 

Artikel 13 

Änderung des Bundes-Personalvertretungsgesetzes 

Artikel 13 

Änderung des Bundes-Personalvertretungsgesetzes 
§ 13. (1) Am Sitz der Zentralstellen sind folgende Zentralausschüsse 

einzurichten: 
§ 13. (1) Am Sitz der Zentralstellen sind folgende Zentralausschüsse 

einzurichten: 
 1. beim Bundesministerium für Inneres zwei, und zwar je einer für  1. beim Bundesministerium für Inneres zwei, und zwar je einer für 

545/M
E

 X
X

IV
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
G

Ü
_D

R
N

_2013
72 von 90

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  73 von 90 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 a) die Bediensteten der Landespolizeidirektionen einschließlich der 

ihnen nachgeordneten Dienststellen, soweit diese nicht unter lit. b 
fallen, des Bundeskriminalamtes, des Einsatzkommandos Cobra, des 
Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, der 
Sicherheitsakademie einschließlich der ihr nachgeordneten 
Bildungszentren sowie die den Besoldungsgruppen Exekutivdienst 
oder Wachebeamte angehörenden bzw. in vertraglicher Verwendung 
als Exekutivbedienstete stehenden Bediensteten der Zentralleitung 
(Zentralausschuss für die Bediensteten des öffentlichen 
Sicherheitswesens), 

 a) die Bediensteten der Landespolizeidirektionen einschließlich der 
ihnen nachgeordneten Dienststellen, soweit diese nicht unter lit. b 
fallen, des Bundeskriminalamtes, der Sondereinheit Einsatzkommando 
Cobra/Direktion für Spezialeinheiten, des Bundesamts für 
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, der 
Sicherheitsakademie einschließlich der ihr nachgeordneten 
Bildungszentren sowie die den Besoldungsgruppen Exekutivdienst 
oder Wachebeamte angehörenden bzw. in vertraglicher Verwendung 
als Exekutivbedienstete stehenden Bediensteten der Zentralleitung 
(Zentralausschuss für die Bediensteten des öffentlichen 
Sicherheitswesens), 

 b) …  b) … 
 2. bis 7. …  2. bis 7. … 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
Vergütung Personal- und Sachaufwand 

§ 41b. Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde haben Anspruch auf Ersatz der 
Reise(Fahrt)auslagen nach Maßgabe der Reisegebührenvorschriften des Bundes. 
Sie haben ferner Anspruch auf eine dem Zeit- und Arbeitsaufwand entsprechende 
Vergütung, die von der Bundeskanzlerin oder vom Bundeskanzler festzusetzen 
ist. 

§ 41b. (1) Für die Sacherfordernisse der Aufsichtsbehörde hat das 
Bundeskanzleramt aufzukommen. 

(2) Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler hat für die Verhandlungen 
vor der Aufsichtsbehörde geeignete, rechtskundige Schriftführerinnen oder 
Schriftführer beizustellen. 

(3) Die Mitglieder der Aufsichtsbehörde haben Anspruch auf Ersatz der 
Reise(Fahrt)auslagen nach Maßgabe der Reisegebührenvorschriften des Bundes. 
Sie haben ferner Anspruch auf eine dem Zeit- und Arbeitsaufwand entsprechende 
Vergütung, die von der Bundeskanzlerin oder vom Bundeskanzler festzusetzen 
ist. 

§ 42i. … § 42i. … 
 Weiterführung der Geschäfte anlässlich der Einrichtung der Sondereinheit 

Einsatzkommando Cobra/Direktion für Spezialeinheiten 
§ 42j. Für den Rest der gesetzlichen Tätigkeitsdauer der 

Personalvertretungsorgane erstreckt sich der Wirkungsbereich der beim 
Bundeskriminalamt, beim Einsatzkommando Cobra und beim Bundesamt für 
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung am 31. Dezember 2013 
eingerichteten Dienststellenausschüsse weiterhin auch auf die jeweils aus diesen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bereichen der Sondereinheit Einsatzkommando Cobra/Direktion für 
Spezialeinheiten auf Dauer zugewiesenen Bediensteten, mit der Maßgabe, dass 
zuständige Dienststellenleiterin oder zuständiger Dienststellenleiter die jeweilige 
Leiterin oder der jeweilige Leiter der Sondereinheit Einsatzkommando 
Cobra/Direktion für Spezialeinheiten ist. 

 Anhängige Verfahren bei der Personalvertretungs-Aufsichtskommission 
 § 42k. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. XXX/2013 bei der Personalvertretungs-Aufsichtskommission 
anhängige Verfahren sind nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2013 von der Aufsichtsbehörde 
fortzuführen. Erledigungen der Personalvertretungs-Aufsichtskommission gelten 
als entsprechende Erledigungen der Aufsichtsbehörde. Die Bestimmungen des 
Verwaltungsgerichtsbarkeits-Übergangsgesetzes, BGBl. I Nr. 33/2013, bleiben 
unberührt. Nach Beendigung des Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof 
betreffend den Bescheid der Personalvertretungs-Aufsichtskommission ist das 
Verfahren von der Aufsichtsbehörde fortzusetzen. 

 Organisatorische Maßnahmen anlässlich der Einrichtung der 
Personalvertretungsaufsichtsbehörde 

 § 42l. Die Maßnahmen, die für eine unverzügliche Aufnahme der Tätigkeit 
der Aufsichtsbehörde erforderlich sind (wie insbesondere die für die Bestellung 
der Mitglieder der Aufsichtsbehörde notwendigen organisatorischen und 
personellen Maßnahmen), können bereits mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 82/2013 getroffen werden. 

§ 45. (1) bis (34) … § 45. (1) bis (35) … 
 (36) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2013 treten in 

Kraft: 
 1. § 42l samt Überschrift mit 24. Mai 2013, 
 2. § 13 Abs. 1 Z 1 lit. a und die §§ 41b, 42j, 42k samt Überschriften mit 

1. Jänner 2014. 

Artikel 14 

Änderung des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 

Artikel 14 

Änderung des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 
§ 18. (1) § 2 Z 1 und 9 der Dienstrechtsverfahrensverordnung 1981, § 18. (1) § 2 Z 1 und 9 der Dienstrechtsverfahrensverordnung 1981, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
BGBl. Nr. 162, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 96/2007, 
gilt für den Wirkungsbereich der jeweiligen Bundesministerin oder des jeweiligen 
Bundesministers so lange als Bundesgesetz weiter, bis eine gemäß § 2 Abs. 2 
zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2010 erlassene 
Verordnung der jeweiligen Bundesministerin oder des jeweiligen 
Bundesministers im Einvernehmen mit der Bundeskanzlerin oder dem 
Bundeskanzler in Kraft tritt. 

BGBl. Nr. 162, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 96/2007, 
gilt für den Wirkungsbereich der jeweiligen Bundesministerin oder des jeweiligen 
Bundesministers so lange als Bundesgesetz weiter, bis eine gemäß § 2 Abs. 2 
zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2010 oder gemäß 
§ 2 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2012 erlassene 
Verordnung der jeweiligen Bundesministerin oder des jeweiligen 
Bundesministers im Einvernehmen mit der Bundeskanzlerin oder dem 
Bundeskanzler in Kraft tritt. 

(2) … (2) … 
 (3) Verordnungen, die gemäß § 2 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 6/2010 erlassen wurden, gelten weiter. 
§ 19. (1) bis (8) … § 19. (1) bis (8) … 
 (9) § 18 Abs. 1 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. XXX/2013 tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

Artikel 15 

Änderung des Auslandszulagen-und -hilfeleistungsgesetzes 

Artikel 15 

Änderung des Auslandszulagen-und -hilfeleistungsgesetzes 
§ 15a. Die Vollziehung dieses Teiles obliegt, soweit der 

Zuständigkeitsbereich des Bundesministers für Landesverteidigung betroffen ist, 
dem Heerespersonalamt. Die Entscheidung über Berufungen obliegt dem 
Bundesminister für Landesverteidigung. 

§ 15a. Die Vollziehung dieses Teiles obliegt, soweit der 
Zuständigkeitsbereich des Bundesministers für Landesverteidigung betroffen ist, 
dem Heerespersonalamt. 

§ 30. Die Vollziehung dieses Teils obliegt, sofern nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, dem Heerespersonalamt. Die Entscheidung über Berufungen obliegt 
dem Bundesminister für Landesverteidigung. 

§ 30. Die Vollziehung dieses Teils obliegt, sofern nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, dem Heerespersonalamt. 

§ 32. (1) bis (14) … § 32. (1) bis (14) … 
 (15) §§ 15a und 30 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

Artikel 16 

Änderung des Militärberufsförderungsgesetzes 2004 

Artikel 16 

Änderung des Militärberufsförderungsgesetzes 2004 
§ 4. (1) Die Zuständigkeit zur Erlassung von Bescheiden nach diesem 

Bundesgesetz obliegt, sofern nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, 
§ 4. (1) Die Zuständigkeit zur Erlassung von Bescheiden nach diesem 

Bundesgesetz obliegt, sofern nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, dem örtlich 
zuständigen Militärkommando. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 1. in erster Instanz dem örtlich zuständigen Militärkommando, 
 2. in zweiter Instanz dem Bundesminister für Landesverteidigung. 

 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
§ 14. (1) und (2) … § 14. (1) und (2) … 
 (3) § 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX tritt mit 

1. Jänner 2014 in Kraft. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Artikel 17 

Änderung des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes 
Artikel 17 

Änderung des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes 

Inhaltsverzeichnis 

1. Abschnitt: 
Allgemeine Bestimmungen 

§  1. Geltungsbereich 
§  2. Begriffsbestimmungen 
§  3. Allgemeine Pflichten des Dienstgebers 
§  4. Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, Festlegung von Maßnahmen 
§  5. Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente 
§  6. Einsatz der Bediensteten 
§  7. Grundsätze der Gefahrenverhütung 
§  8. Koordination 
§  9. Überlassung 
§  10. Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen 
§  11. Aufgaben und Beteiligung der Sicherheitsvertrauenspersonen 
§  12. Information 
§  13. Anhörung und Beteiligung 
§  14. Unterweisung 
§  15. Pflichten der Bediensteten 
§  16. Aufzeichnung und Berichte über Dienst- und Arbeitsunfälle 
§  17. Instandhaltung, Reinigung, Prüfung 
§  18. Verordnungen 

Inhaltsverzeichnis 

1. Abschnitt: 
Allgemeine Bestimmungen 

§  1. Geltungsbereich 
§  2. Begriffsbestimmungen 
§  3. Allgemeine Pflichten des Dienstgebers 
§  4. Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, Festlegung von Maßnahmen 
(Arbeitsplatzevaluierung) 
§  5. Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente 
§  6. Einsatz der Bediensteten 
§  7. Grundsätze der Gefahrenverhütung 
§  8. Koordination 
§  9. Überlassung 
§  10. Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen 
§  11. Aufgaben und Beteiligung der Sicherheitsvertrauenspersonen 
§  12. Information 
§  13. Anhörung und Beteiligung 
§  14. Unterweisung 
§  15. Pflichten der Bediensteten 
§  16. Aufzeichnung und Berichte über Dienst- und Arbeitsunfälle 
§  17. Instandhaltung, Reinigung, Prüfung 
§  18. Verordnungen 

2. Abschnitt bis 6. Abschnitt … 2. Abschnitt bis 6. Abschnitt … 

7. Abschnitt: 
§ 73.  Bestellung von Sicherheitsfachkräften 
§ 74.  Aufgaben, Information und Beiziehung der    
 Sicherheitsfachkräfte 
§ 75  Tätigkeiten der Sicherheitsfachkräfte 
§ 76.  Arbeitsmedizinische Betreuung 

7. Abschnitt: 
§ 73.  Bestellung von Sicherheitsfachkräften 
§ 74.  Aufgaben, Information und Beiziehung der    
 Sicherheitsfachkräfte 
§ 75  Tätigkeiten der Sicherheitsfachkräfte 
§ 76.  Arbeitsmedizinische Betreuung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 77.  Aufgaben, Information und Beiziehung der Arbeitsmediziner 
§ 78.  Tätigkeiten der Arbeitsmediziner 
§ 78a.  Sonstige Fachleute 
§ 79.  Gemeinsame Bestimmungen 
§ 80.  Aufzeichnungen und Berichte 
§ 81.  Zusammenarbeit 
§ 82.  Meldung von Missständen 
§ 83.  Abberufung 
§ 84.  Arbeitsschutzausschuss 
§ 84a.  Zentraler Arbeitsschutzausschuss 
§ 85.  Gefahrenklassenverordnung 

§ 77.  Aufgaben, Information und Beiziehung der Arbeitsmediziner 
§ 78.  Tätigkeiten der Arbeitsmediziner 
§ 78a.  Sonstige Fachleute 
§ 79.  Gemeinsame Bestimmungen 
§ 80.  Aufzeichnungen und Berichte 
§ 81.  Zusammenarbeit 
§ 82.  Meldung von Mängeln 
§ 83.  Abberufung 
§ 84.  Arbeitsschutzausschuss 
§ 84a.  Zentraler Arbeitsschutzausschuss 
§ 85.  Gefahrenklassenverordnung 

8. Abschnitt bis 10. Abschnitt … 8. Abschnitt bis 10. Abschnitt … 
§ 2. (1) bis (9) … § 2. (1) bis (9) … 
(10) Arbeitsstoffe im Sinne dieses Bundesgesetzes sind alle Stoffe, 

Zubereitungen und biologischen Agenzien, die bei der dienstlichen Tätigkeit 
verwendet werden. Als „Verwenden“ gilt auch das Gewinnen, Erzeugen, 
Anfallen, Entstehen, Gebrauchen, Verbrauchen, Bearbeiten, Verarbeiten, 
Abfüllen, Umfüllen, Mischen, Beseitigen, Lagern, Aufbewahren, Bereithalten zur 
Verwendung und das innerbetriebliche Befördern. 

(10) Arbeitsstoffe im Sinne dieses Bundesgesetzes sind alle Stoffe, 
Gemische (Zubereitungen) und biologischen Agenzien, die bei der dienstlichen 
Tätigkeit verwendet werden. Als „Verwenden“ gilt auch das Gewinnen, 
Erzeugen, Anfallen, Entstehen, Gebrauchen, Verbrauchen, Bearbeiten, 
Verarbeiten, Abfüllen, Umfüllen, Mischen, Beseitigen, Lagern, Aufbewahren, 
Bereithalten zur Verwendung und das innerbetriebliche Befördern. 

(11) Unter Gefahrenverhütung im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 
sämtliche Regelungen und Maßnahmen zu verstehen, die zur Vermeidung oder 
Verringerung arbeitsbedingter Gefahren vorgesehen sind. 

(11) Unter Gefahrenverhütung im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 
sämtliche Regelungen und Maßnahmen zu verstehen, die zur Vermeidung oder 
Verringerung arbeitsbedingter Gefahren vorgesehen sind. Unter Gefahren im 
Sinne dieses Bundesgesetzes sind arbeitsbedingte physische und psychische 
Belastungen zu verstehen, die zu Fehlbeanspruchungen führen. 

 (11a) Unter Gesundheit im Sinne dieses Bundesgesetzes ist physische und 
psychische Gesundheit zu verstehen. 

(12) … (12) … 
(13) Bei den in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen 

Bezeichnungen (zB Dienststellenleiter, Bedienstete, Arbeitsmediziner) gilt die 
gewählte Form für beide Geschlechter. 

(13) Soweit in diesem Bundesgesetz personenbezogene Bezeichnungen noch 
nicht geschlechtsneutral formuliert sind, gilt die gewählte Form für beide 
Geschlechter. 

§ 3. (1) Der Dienstgeber hat für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz 
seiner Bediensteten in Bezug auf alle Aspekte zu sorgen, die ihre dienstliche 
Tätigkeit betreffen. Die Kosten dafür dürfen auf keinen Fall zu Lasten der 
Bediensteten gehen. Der Dienstgeber hat die zum Schutz des Lebens, der 

§ 3. (1) Der Dienstgeber hat für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz 
seiner Bediensteten in Bezug auf alle Aspekte zu sorgen, die ihre dienstliche 
Tätigkeit betreffen. Die Kosten dafür dürfen auf keinen Fall zu Lasten der 
Bediensteten gehen. Der Dienstgeber hat die zum Schutz des Lebens, der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gesundheit und Sittlichkeit seiner Bediensteten erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, einschließlich der Maßnahmen zur Verhütung arbeitsbedingter Gefahren, 
zur Information und zur Unterweisung sowie der Bereitstellung einer geeigneten 
Organisation und der erforderlichen Mittel. 

Gesundheit sowie der Integrität und Würde seiner Bediensteten erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, einschließlich der Maßnahmen zur Verhütung 
arbeitsbedingter Gefahren, zur Information und zur Unterweisung sowie der 
Bereitstellung einer geeigneten Organisation und der erforderlichen Mittel. 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren 

Festlegung von Maßnahmen 
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren 

Festlegung von Maßnahmen (Arbeitsplatzevaluierung) 
§ 4. (1) Der Dienstgeber hat die für die Sicherheit und Gesundheit der 

Bediensteten bestehenden Gefahren zu ermitteln und zu beurteilen. Dabei sind 
insbesondere zu berücksichtigen: 

§ 4. (1) Der Dienstgeber hat die für die Sicherheit und Gesundheit der 
Bediensteten bestehenden Gefahren zu ermitteln und zu beurteilen. Dabei sind die 
Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 7 anzuwenden. Insbesondere sind 
dabei zu berücksichtigen: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 5. die Gestaltung der Arbeitsverfahren und Arbeitsvorgänge und deren 

Zusammenwirken und 
 5. die Gestaltung der Arbeitsverfahren und Arbeitsvorgänge und deren 

Zusammenwirken, 
 6. der Stand der Ausbildung und Unterweisung der Bediensteten.  6. die Gestaltung der Arbeitsaufgaben und die Art der Tätigkeiten, der 

Arbeitsumgebung, der Arbeitsabläufe sowie der Arbeitsorganisation und 
  7. der Stand der Ausbildung und Unterweisung der Bediensteten. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
(5) Eine Überprüfung und erforderlichenfalls eine Anpassung im Sinne des 

Abs. 4 hat insbesondere zu erfolgen: 
(5) Eine Überprüfung und erforderlichenfalls eine Anpassung im Sinne des 

Abs. 4 hat insbesondere zu erfolgen: 
 1. und 2. …  1. und 2. … 

  2a. nach Zwischenfällen mit erhöhter arbeitsbedingter psychischer 
Fehlbeanspruchung, 

 3. bis 6. …  3. bis 6. … 
(6) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der Festlegung der 

Maßnahmen sind erforderlichenfalls geeignete Fachleute heranzuziehen. Mit der 
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren können auch die Sicherheitsfachkräfte 
und Arbeitsmediziner beauftragt werden. 

(6) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der Festlegung der 
Maßnahmen sind erforderlichenfalls geeignete Fachleute heranzuziehen. Mit der 
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren können auch die Sicherheitsfachkräfte 
und Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner sowie sonstige geeignete 
Fachleute, wie Chemikerinnen und Chemiker, Toxikologinnen und Toxikologen, 
Ergonominnen und Ergonomen, insbesondere jedoch Arbeitspsychologinnen und 
Arbeitspsychologen, beauftragt werden. 

§ 7. Der Dienstgeber hat bei der Gestaltung der Arbeitsstätten, Arbeitsplätze 
und Arbeitsvorgänge, bei der Auswahl und Verwendung von Arbeitsmitteln und 

§ 7. Der Dienstgeber hat bei der Gestaltung der Arbeitsstätten, Arbeitsplätze 
und Arbeitsvorgänge, bei der Auswahl und Verwendung von Arbeitsmitteln und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Arbeitsstoffen, beim Einsatz der Bediensteten sowie bei allen Maßnahmen zum 
Schutz der Bediensteten folgende allgemeine Grundsätze der Gefahrenverhütung 
umzusetzen: 

Arbeitsstoffen, beim Einsatz der Bediensteten sowie bei allen Maßnahmen zum 
Schutz der Bediensteten folgende allgemeine Grundsätze der Gefahrenverhütung 
umzusetzen: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
  4a. Berücksichtigung der Gestaltung der Arbeitsaufgaben und Art der 

Tätigkeiten, der Arbeitsumgebung, der Arbeitsabläufe und 
Arbeitsorganisation, 

 5. und 6. …  5. und 6. … 
 7. Planung der Gefahrenverhütung mit dem Ziel einer kohärenten 

Verknüpfung von Technik, Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen, 
sozialen Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz, 

 7. Planung der Gefahrenverhütung mit dem Ziel einer kohärenten 
Verknüpfung von Technik, Tätigkeiten und Aufgaben, 
Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufen, Arbeitsbedingungen, 
Arbeitsumgebung, sozialen Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf 
den Arbeitsplatz, 

 8. und 9. …  8. und 9. … 
§ 10. (1) Der Dienstgeber hat nach Maßgabe der Abs. 2 bis 6 

Sicherheitsvertrauenspersonen in ausreichender Anzahl zu bestellen. Die 
Mindestanzahl der Sicherheitsvertrauenspersonen ist unter Berücksichtigung der 
Anzahl der Bediensteten festzulegen. 

§ 10. (1) Der Dienstgeber hat nach Maßgabe der Abs. 2 bis 6 
Sicherheitsvertrauenspersonen in ausreichender Anzahl zu bestellen. Die 
Mindestanzahl der Sicherheitsvertrauenspersonen ist unter Berücksichtigung der 
Anzahl der Bediensteten festzulegen. Sicherheitsvertrauenspersonen sind 
Vertreterinnen oder Vertreter der Bediensteten mit einer besonderen Funktion bei 
der Sicherheit und beim Gesundheitsschutz der Bediensteten. 

(2) bis (10) … (2) bis (10) … 
§ 15. (1) Bedienstete haben die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und 

der Sittlichkeit nach diesem Bundesgesetz und den dazu erlassenen 
Verordnungen gebotenen Schutzmaßnahmen anzuwenden, und zwar gemäß ihrer 
Unterweisung und den Anweisungen des Dienstgebers. Sie haben sich so zu 
verhalten, dass eine Gefährdung soweit wie möglich vermieden wird. 

§ 15. (1) Bedienstete haben die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und 
der Integrität und Würde nach diesem Bundesgesetz und den dazu erlassenen 
Verordnungen gebotenen Schutzmaßnahmen anzuwenden, und zwar gemäß ihrer 
Unterweisung und den Anweisungen des Dienstgebers. Sie haben sich so zu 
verhalten, dass eine Gefährdung soweit wie möglich vermieden wird. 

(2) bis (8) … (2) bis (8) … 
§ 23. (1) bis (4) … § 23. (1) bis (4) … 
(5) Die Fußböden der sonstigen Betriebsräume dürfen keine Unebenheiten, 

Löcher oder gefährlichen Neigungen aufweisen. Soweit dies die Nutzung und 
Zweckbestimmung der Räume zulassen, müssen die Fußböden befestigt, 
trittsicher und rutschfest sein. 

(5) Die Fußböden der sonstigen Betriebsräume dürfen keine Unebenheiten, 
Löcher oder gefährlichen Neigungen aufweisen. Sie müssen fest, trittsicher und 
rutschfest sein. 

§ 40. (1) bis (6) … § 40. (1) bis (6) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (7) Soweit Arbeitsstoffe nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die 

Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur 
Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (CLP-Verordnung), ABl. 
Nr. L 353 vom 31.12.2008 S. 1, in Gefahrenklassen eingestuft sind, gelten für sie 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der dazu erlassenen Verordnungen 
sowie die nach dem 9. Abschnitt dieses Bundesgesetzes weitergeltenden 
Rechtsvorschriften mit folgenden Maßgaben: 
 1. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit explosionsgefährlichen 

Eigenschaften gelten auch für Arbeitsstoffe 
 a. der 1. Gefahrenklasse (explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse 

mit Explosivstoff) ausgenommen die Unterklassen 1.5 und 1.6, 
 b. der 8. Gefahrenklasse Typ A und B (selbstzersetzliche Stoffe und 

Gemische), 
 c. der 15. Gefahrenklasse Typ A und B (organische Peroxide); 
 2. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit brandfördernden Eigenschaften 

gelten auch für Arbeitsstoffe der 4., 13. und 14. Gefahrenklasse 
(oxidierende Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe); 

 3. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit entzündlichen Eigenschaften gelten 
auch für Arbeitsstoffe 

 a. der 6. Gefahrenklasse (entzündbare Flüssigkeiten) Gefahrenkategorie 
3, 

 b. der 7. Gefahrenklasse (entzündbare Feststoffe), 
 c. der 15. Gefahrenklasse (organische Peroxide) Typ C bis F; 
 4. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit leicht entzündlichen Eigenschaften 

gelten auch für Arbeitsstoffe 
 a. der 6. Gefahrenklasse (entzündbare Flüssigkeiten) Gefahrenkategorie 

2, 
 b. der 8. Gefahrenklasse Typen C, D, E und F, 
 c. der 9. und 10. Gefahrenklasse (pyrophore Flüssigkeiten und pyrophore 

Feststoffe), 
 d. der 11. Gefahrenklasse (selbsterhitzungsfähige Stoffe oder Gemische), 
 e. der 12. Gefahrenklasse (Stoffe oder Gemische, die in Berührung mit 

Wasser entzündbare Gase entwickeln) Gefahrenkategorie 2 und 3, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 f. der 15. Gefahrenklasse Typen C, D, E und F; 
 5. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit hochentzündlichen Eigenschaften 

gelten auch für Arbeitsstoffe 
 a. der 2. Gefahrenklasse (entzündbare Gase), 
 b. der 3. Gefahrenklasse (entzündbare Aerosole), 
 c. der 6. Gefahrenklasse (entzündbare Flüssigkeiten) Gefahrenkategorie 

1, 
 d. der 12. Gefahrenklasse (Stoffe oder Gemische, die in Berührung mit 

Wasser entzündbare Gase entwickeln) Gefahrenkategorie 1; 
 6. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit giftigen Eigenschaften gelten auch 

für Arbeitsstoffe 
 a. der 17. Gefahrenklasse (akute Toxizität) Gefahrenkategorie 1 bis 3, 
 b. der 24. und 25. Gefahrenklasse (spezifische Zielorgan-Toxizität bei 

einmaliger oder wiederholter Exposition), jeweils Gefahrenkategorie 1 
und 2, 

 c. der 26. Gefahrenklasse (Aspirationsgefahr); 
 7. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit gesundheitsschädlichen 

Eigenschaften gelten auch für Arbeitsstoffe 
 a. der 17. Gefahrenklasse (akute Toxizität) Gefahrenkategorie 4, 
 b. der 24. Gefahrenklasse (spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition) Gefahrenkategorie 3; 
 8. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit ätzenden Eigenschaften gelten auch 

für Arbeitsstoffe 
 a. der 18. Gefahrenklasse (Ätzwirkung auf die Haut) Gefahrenkategorien 

1A, 1B und 1C, 
 b. der 19. Gefahrenklasse (schwere Augenschädigung) 

Gefahrenkategorie 1; 
 9. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit reizenden Eigenschaften gelten auch 

für Arbeitsstoffe 
 a. der 18. Gefahrenklasse (Reizwirkung auf die Haut) Gefahrenkategorie 

2, 
 b. der 19. Gefahrenklasse (schwere Augenreizung) Gefahrenkategorie 2, 
 c. der 24. Gefahrenklasse (spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Exposition) Gefahrenkategorie 3; 

 10. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit sensibilisierenden Eigenschaften 
gelten auch für Arbeitsstoffe der 20. Gefahrenklasse (Sensibilisierung der 
Atemwege oder der Haut); 

 11. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit erbgutverändernden Eigenschaften 
gelten auch für Arbeitsstoffe der 21. Gefahrenklasse 
(Keimzellmutagenität); 

 12. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit krebserzeugenden Eigenschaften 
gelten auch für Arbeitsstoffe der 22. Gefahrenklasse (Karzinogenität); 

 13. Bestimmungen für Arbeitsstoffe mit fortpflanzungsgefährdenden 
Eigenschaften gelten auch für Arbeitsstoffe der 23. Gefahrenklasse 
(Reproduktionstoxizität). 

§ 41. (1) bis (3) …. § 41. (1) bis (3) …. 
(4) Werden Arbeitsstoffe erworben, gilt für die Ermittlung und Einstufung 

gemäß Abs. 2 folgendes: 
(4) Werden Arbeitsstoffe erworben, gilt für die Ermittlung und Einstufung 

gemäß Abs. 2 folgendes: 
 1. Sofern ein erworbener Arbeitsstoff nach dem Chemikaliengesetz 1996, 

dem Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, BGBl. I Nr. 60/1997, dem 
Abfallwirtschaftsgesetz (AWG), BGBl. Nr. 325/1990, oder dem Biozid-
Produkte-Gesetz (BiozidG), BGBl. I Nr. 105/2000, gekennzeichnet oder 
deklariert ist, kann der Dienstgeber, der über keine anderen Erkenntnisse 
verfügt, davon ausgehen, dass die Angaben dieser Kennzeichnung 
zutreffend und vollständig sind. 

 1. Sofern ein erworbener Arbeitsstoff nach dem Chemikaliengesetz 1996, 
dem Pflanzenschutzmittelgesetz 2011, BGBl. I Nr. 10, dem 
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002), BGBl. I Nr. 102, oder dem 
Biozid-Produkte-Gesetz (BiozidG), BGBl. I Nr. 105/2000, 
gekennzeichnet oder deklariert ist, kann der Dienstgeber, der über keine 
anderen Erkenntnisse verfügt, davon ausgehen, dass die Angaben dieser 
Kennzeichnung zutreffend und vollständig sind. 

 2. …  2. … 
(5) und (6) … (5) und (6) … 
§ 52. Die untersuchenden Ärzte haben bei Durchführung von Eignungs- und 

Folgeuntersuchungen nach folgenden Grundsätzen vorzugehen: 
§ 52. Die untersuchenden Ärzte haben bei Durchführung von Eignungs- und 

Folgeuntersuchungen nach folgenden Grundsätzen vorzugehen: 
 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 5. Der Befund samt Beurteilung ist unverzüglich dem ärztlichen Dienst des 

zuständigen Arbeitsinspektorates in zweifacher Ausfertigung zu 
übermitteln. 

 5. Der Befund samt Beurteilung ist unverzüglich dem ärztlichen Dienst des 
zuständigen Arbeitsinspektorates zu übermitteln. 

 6. und 7. …  6. und 7. … 
§ 56. (1) Eignungs- und Folgeuntersuchungen sowie wiederkehrende 

Untersuchungen der Hörfähigkeit und sonstige besondere Untersuchungen, für 
§ 56. (1) Eignungs- und Folgeuntersuchungen sowie wiederkehrende 

Untersuchungen der Hörfähigkeit und sonstige besondere Untersuchungen, für 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die die Voraussetzungen des § 56 Abs. 6 ASchG zutreffen, sind von hiezu vom 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit gemäß § 56 ASchG ermächtigten 
Ärzten durchzuführen und zu beurteilen. 

die die Voraussetzungen des § 56 Abs. 6 ASchG zutreffen, sind von hiezu vom 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz gemäß § 56 ASchG 
ermächtigten Ärzten durchzuführen und zu beurteilen. 

(2) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat eine Liste der 
ermächtigten Ärzte auf Anfrage den Dienststellenleitern und sonstigen 
Bundesbediensteten zu übermitteln. Die Liste hat zu enthalten: Namen, Anschrift 
und Telefonnummer der Ärzte sowie die Art der Untersuchung, für die eine 
Ermächtigung vorliegt. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat 
eine Liste der ermächtigten Ärzte im Internet zu veröffentlichen. Die Liste hat zu 
enthalten: Namen, Anschrift und Telefonnummer der Ärzte sowie die Art der 
Untersuchung, für die eine Ermächtigung vorliegt. 

§ 57. (1) bis (5) … § 57. (1) bis (5) … 
(6) Die zuständigen Träger der Unfallversicherung sind berechtigt, die 

sachliche und rechnerische Richtigkeit der Kosten von Untersuchungen nach 
Abs. 3 stichprobenartig bei den ermächtigten Ärzten zu überprüfen. Die 
ermächtigten Ärzte haben in diesem Zusammenhang Auskünfte im erforderlichen 
Umfang nach Maßgabe des Abs. 7 zu erteilen. Das Vorliegen der 
Voraussetzungen für eine Auskunftserteilung ist dem betreffenden ermächtigten 
Arzt gegenüber glaubhaft zu machen. 

(6) Die zuständigen Träger der Unfallversicherung sind berechtigt, die 
sachliche und rechnerische Richtigkeit der Kosten von Untersuchungen nach 
Abs. 3 stichprobenartig bei den Ärzten zu überprüfen. Die Ärzte haben in diesem 
Zusammenhang Auskünfte im erforderlichen Umfang nach Maßgabe des Abs. 7 
zu erteilen. Das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Auskunftserteilung ist 
dem betreffenden Arzt gegenüber glaubhaft zu machen. 

(7) und (8) … (7) und (8) … 
§ 60. (1) … § 60. (1) … 
(2) Arbeitsvorgänge sind so zu gestalten, dass Belastungen durch 

Monotonie, einseitige Belastung sowie Belastungen durch taktgebundene 
Arbeiten und Zeitdruck möglichst gering gehalten und ihre 
gesundheitsschädigenden Auswirkungen abgeschwächt werden. 

(2) Arbeitsvorgänge sind so zu gestalten, dass Zwangshaltung möglichst 
vermieden wird und Belastungen durch monotone Arbeitsabläufe, einseitige 
Belastung, Belastungen durch taktgebundene Arbeiten und Zeitdruck sowie 
sonstige psychische Belastungen möglichst gering gehalten und ihre 
gesundheitsschädigenden Auswirkungen abgeschwächt werden. 

(3) … (3) … 
§ 62. (1) bis (4) … § 62. (1) bis (4) … 
(5) Wenn es mit Rücksicht auf die mit der Arbeit verbundenen Gefahren 

oder die spezifischen Arbeitsbedingungen erforderlich ist, dürfen Arbeiten nur 
unter Aufsicht einer geeigneten Person durchgeführt werden. Taucherarbeiten, 
sowie sonstige Arbeiten, die hinsichtlich der Gefahren oder der 
Arbeitsbedingungen vergleichbar sind, dürfen nur unter Aufsicht von Personen 
durchgeführt werden, die hiefür geeignet sind und die erforderlichen 
Fachkenntnisse nachweisen. 

(5) Wenn es mit Rücksicht auf die mit der Arbeit verbundenen Gefahren 
oder die spezifischen Arbeitsbedingungen erforderlich ist, dürfen Arbeiten nur 
unter Aufsicht einer geeigneten Person durchgeführt werden. Taucherarbeiten, 
sowie sonstige Arbeiten, die hinsichtlich der Gefahren oder der 
Arbeitsbedingungen vergleichbar sind, dürfen nur unter Aufsicht von Personen 
durchgeführt werden, die hiefür geeignet sind und über fachliche Kenntnisse 
verfügen. 

(6) … (6) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(7) Der Dienstgeber hat ein Verzeichnis jener Bediensteten zu führen, die 

Tätigkeiten im Sinne der Abs. 2 bis 5 durchführen. Dieses Verzeichnis muss auch 
Angaben über den Nachweis der Fachkenntnisse enthalten. Das Verzeichnis ist 
stets auf dem aktuellen Stand zu halten. 

(7) Der Dienstgeber hat ein Verzeichnis jener Bediensteten zu führen, die 
Tätigkeiten im Sinne der Abs. 2 bis 5, ausgenommen das Führen von Kranen und 
Staplern, durchführen. Dieses Verzeichnis muss auch Angaben über den 
Nachweis der Fachkenntnisse enthalten. Das Verzeichnis ist stets auf dem 
aktuellen Stand zu halten. 

§ 67. (1) bis (4) … § 67. (1) bis (4) … 
(5) Bei den nachstehend angeführten Einrichtungen und Geräten sind die 

nach der Art oder Zweckbestimmung der Einrichtung oder der Art der 
Arbeitsvorgänge erforderlichen Abweichungen von den Abs. 2 und 3 zulässig: 

(5) Bei den nachstehend angeführten Einrichtungen und Geräten sind die 
nach der Art oder Zweckbestimmung der Einrichtung oder der Art der 
Arbeitsvorgänge erforderlichen Abweichungen von den Abs. 2 und 3 zulässig: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 4. Rechenmaschinen, Registrierkassen und Geräte mit einer kleinen Daten- 

oder Messwertanzeigevorrichtung, die zur direkten Benutzung des 
Gerätes erforderlich sind, und 

 4. Rechenmaschinen, Registrierkassen und Geräte mit einer kleinen Daten- 
oder Messwertanzeigevorrichtung, die zur direkten Benutzung des 
Gerätes erforderlich ist, und 

 5. …  5. … 
(6) … (6) … 
§ 73. (1) Der Dienstgeber hat für die unter den Geltungsbereich dieses 

Bundesgesetzes fallenden Dienststellen Sicherheitsfachkräfte (Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit) zu bestellen. Diese Verpflichtung ist gemäß folgender Z 1 oder 
– wenn der Dienstgeber an der betreffenden Dienststelle nicht über entsprechend 
fachkundiges Personal verfügt – gemäß folgender Z 2 oder 3 zu erfüllen: 

§ 73. (1) Der Dienstgeber hat für die unter den Geltungsbereich dieses 
Bundesgesetzes fallenden Dienststellen Sicherheitsfachkräfte (Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit) zu bestellen. Diese Verpflichtung ist gemäß folgender Z 1 oder 
– wenn der Dienstgeber an der betreffenden Dienststelle nicht über entsprechend 
fachkundiges Personal verfügt – gemäß folgender Z 2 oder 3 zu erfüllen: 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. durch Inanspruchnahme eines sicherheitstechnischen Zentrums gemäß 

§ 75 ASchG, das in der aktuellen Liste der sicherheitstechnischen 
Zentren des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit enthalten ist. 

 3. durch Inanspruchnahme eines sicherheitstechnischen Zentrums gemäß 
§ 75 ASchG, das in der aktuellen Liste der sicherheitstechnischen 
Zentren des Bundesministers für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz enthalten ist. 

(2) Als Sicherheitsfachkräfte dürfen nur Personen bestellt werden, die die 
erforderlichen Fachkenntnisse in Form einer vom Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit gemäß § 74 ASchG anerkannten Fachausbildung nachweisen. 

(2) Als Sicherheitsfachkräfte dürfen nur Personen bestellt werden, die die 
erforderlichen Fachkenntnisse in Form einer vom Bundesminister für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz gemäß § 74 ASchG anerkannten 
Fachausbildung nachweisen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
§ 76. (1) und (2) … § 76. (1) und (2) … 
(3) Als Arbeitsmediziner dürfen nur Personen bestellt werden, die zur 

selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes im Sinne des Ärztegesetzes 1998, 
(3) Als Arbeitsmediziner dürfen nur Personen bestellt werden, die zur 

selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes im Sinne des Ärztegesetzes 1998, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
BGBl. I Nr. 169/1998, berechtigt sind und eine vom Bundesminister für Soziales 
und Konsumentenschutz anerkannte arbeitsmedizinische Ausbildung gemäß § 38 
des Ärztegesetzes 1998 absolviert haben. 

BGBl. I Nr. 169/1998, berechtigt sind und eine vom Bundesminister für 
Gesundheit anerkannte arbeitsmedizinische Ausbildung gemäß § 38 des 
Ärztegesetzes 1998 absolviert haben. 

(4) bis (8) … (4) bis (8) … 
§ 80. (1) Präventivfachkräfte haben Aufzeichnungen über die geleistete 

Präventionszeit und die nach diesem Bundesgesetz durchgeführten Tätigkeiten zu 
führen, insbesondere auch über die von ihnen durchgeführten Besichtigungen und 
Untersuchungen sowie deren Ergebnisse. Den Organen der Arbeitsinspektion ist 
auf Verlangen Einsicht in diese Unterlagen zu gewähren. Nach Beendigung ihrer 
Tätigkeit haben Präventivfachkräfte diese Unterlagen sowie Berichte gemäß 
Abs. 2 und 3 an ihre Nachfolger in der Dienststelle zu übergeben. 

§ 80. (1) Präventivfachkräfte haben Aufzeichnungen über die geleistete 
Präventionszeit und die nach diesem Bundesgesetz durchgeführten Tätigkeiten zu 
führen, insbesondere auch über die von ihnen durchgeführten Besichtigungen und 
Untersuchungen sowie deren Ergebnisse. Die Präventivfachkräfte haben den 
Organen der Arbeitsinspektion auf deren Verlangen Einsicht in diese Unterlagen 
zu gewähren oder Kopien dieser Unterlagen zu übermitteln. Nach Beendigung 
ihrer Tätigkeit haben Präventivfachkräfte diese Unterlagen sowie Berichte gemäß 
Abs. 2 und 3 an ihre Nachfolger in der Dienststelle zu übergeben. 

(2) … (2) … 
(3) Besteht kein Arbeitsschutzausschuss, so haben die Präventivfachkräfte 

dem Dienstgeber jährlich einen zusammenfassenden Bericht über ihre Tätigkeit 
samt Vorschlägen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen vorzulegen, der 
auch eine systematische Darstellung der Auswirkungen ihrer Tätigkeit zu 
enthalten hat. Der Dienststellenleiter hat diesen Bericht den 
Sicherheitsvertrauenspersonen zu übermitteln. Wenn keine 
Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt sind, ist dieser Bericht an geeigneter Stelle 
zur Einsichtnahme durch die Bediensteten aufzulegen. Dem zuständigen 
Arbeitsinspektorat hat der Dienstgeber auf Verlangen eine Ausfertigung dieses 
Berichtes zu übermitteln. 

(3) Die Präventivfachkräfte haben dem Dienstgeber jährlich einen 
zusammenfassenden Bericht über ihre Tätigkeit samt Vorschlägen zur 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen vorzulegen, der auch eine systematische 
Darstellung der Auswirkungen ihrer Tätigkeit zu enthalten hat. Der 
Dienststellenleiter hat diesen Bericht den Sicherheitsvertrauenspersonen zu 
übermitteln. Wenn keine Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt sind, ist dieser 
Bericht an geeigneter Stelle zur Einsichtnahme durch die Bediensteten 
aufzulegen. Dem zuständigen Arbeitsinspektorat hat der Dienstgeber auf 
Verlangen eine Ausfertigung dieses Berichtes zu übermitteln. 

(4) … (4) … 
Meldung von Missständen Meldung von Mängeln 

§ 82. (1) Präventivfachkräfte haben die bei Erfüllung ihrer Aufgaben 
festgestellten Missstände auf dem Gebiet der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes dem Dienststellenleiter oder der sonst für die Einhaltung der 
Bedienstetenschutzvorschriften verantwortlichen Person sowie den zuständigen 
Personalvertretungsorganen mitzuteilen. 

§ 82. (1) Präventivfachkräfte haben die bei Erfüllung ihrer Aufgaben 
festgestellten Mängel auf dem Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
dem Dienststellenleiter oder der sonst für die Einhaltung der 
Bedienstetenschutzvorschriften verantwortlichen Person sowie den zuständigen 
Personalvertretungsorganen mitzuteilen. 

(2) … (2) … 
(3) Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht, haben Präventivfachkräfte 

das Recht, sich an das Arbeitsinspektorat zu wenden, wenn sie der Auffassung 
sind, dass die getroffenen Maßnahmen und bereitgestellten Mittel nicht 

(3) Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht, haben Präventivfachkräfte 
das Recht, sich an das Arbeitsinspektorat zu wenden, wenn sie der Auffassung 
sind, dass die getroffenen Maßnahmen und bereitgestellten Mittel nicht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ausreichen, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
sicherzustellen, nachdem sie erfolglos vom Dienststellenleiter eine Beseitigung 
dieser Missstände verlangt haben. 

ausreichen, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
sicherzustellen, nachdem sie erfolglos vom Dienststellenleiter eine Beseitigung 
dieser Mängel verlangt haben. 

§ 84. (1) und (2) … § 84. (1) und (2) … 
(3) Dem Ausschuss gehören als Mitglieder an: (3) Dem Ausschuss gehören als Mitglieder an: 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. die Sicherheitsfachkraft oder, wenn mehrere Sicherheitsfachkräfte für die 

Dienststelle bestellt sind, deren Leiter; 
 3. die Sicherheitsfachkraft oder, wenn mehrere Sicherheitsfachkräfte für die 

Dienststelle bestellt sind, deren Leiterin oder Leiter oder ihre oder seine 
Vertreterin oder ihr oder sein Vertreter; 

 4. bis 6. …  4. bis 6. … 
Sind an der Dienststelle mehrere Personalvertretungsorgane eingerichtet, ist der 
Vertreter nach Z 6 durch jenen Dienststellenausschuss zu bestellen, der bei der 
letzten Personalvertretungswahl die größte Zahl an Wahlberechtigten 
aufgewiesen hat. 

Sind an der Dienststelle mehrere Personalvertretungsorgane eingerichtet, ist der 
Vertreter nach Z 6 durch jenen Dienststellenausschuss zu bestellen, der bei der 
letzten Personalvertretungswahl die größte Zahl an Wahlberechtigten 
aufgewiesen hat. 

(4) bis (9) … (4) bis (9) … 
§ 98. (1) … § 98. (1) … 
(2) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die 

den entsprechenden Gegenstand regelt, gelten die §§ 41 Abs. 8, 59 und 60 der 
Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV), BGBl. Nr. 218/1983, als 
Bundesgesetz. 

(2) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die 
den entsprechenden Gegenstand regelt, gelten § 41 Abs. 8, § 59 Abs. 1 bis 7, 8 
mit Ausnahme des letzten Satzes, Abs. 9 bis 12, 14 und 15 sowie § 60 Abs. 1 bis 
3 und 10 bis 12 AAV als Bundesgesetz. 

(3) bis (8) … (3) bis (8) … 
§ 99. (1) bis (4) … § 99. (1) bis (4) … 
(5) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz zur 

Durchführung des 4. Abschnittes gelten die nachstehend angeführten 
Bestimmungen der Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV) als 
Bundesgesetz: Für Schutzmaßnahmen gegen Gase, Dämpfe, Schwebstoffe und 
sonstige Beeinträchtigungen gilt § 16 Abs. 3, 4, 5 erster Satz und Abs. 6 bis 11, 
für Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen § 52 Abs. 3 bis 6, für 
Arbeiten mit brandgefährlichen und explosionsgefährlichen Arbeitsstoffen § 54 
Abs. 2 bis 9, für den Ersatz und das Verbot von Arbeitsstoffen und 
Arbeitsverfahren und die Verwendungsbeschränkungen § 55 Abs. 2 bis 10 und 
für die Lagerung von besonderen Arbeitsstoffen § 65 AAV mit der Maßgabe, 
dass in Abs. 9 erster Satz die Wortfolge „oder infektiösen“ entfällt. 

(5) Bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz zur 
Durchführung des 4. Abschnittes gelten die nachstehend angeführten 
Bestimmungen der Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV) als 
Bundesgesetz: Für Schutzmaßnahmen gegen Gase, Dämpfe, Schwebstoffe und 
sonstige Beeinträchtigungen gilt § 16 Abs. 4, 5, 6 und 7 sowie 9 bis 11, für 
Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen § 52 Abs. 4 bis 6, für 
Arbeiten mit brandgefährlichen und explosionsgefährlichen Arbeitsstoffen § 54 
Abs. 6, für den Ersatz und das Verbot von Arbeitsstoffen und Arbeitsverfahren 
und die Verwendungsbeschränkungen § 55 Abs. 2 bis 5 und 7 bis 10 und für die 
Lagerung von besonderen Arbeitsstoffen § 65 AAV mit der Maßgabe, dass in 
Abs. 9 erster Satz die Wortfolge „oder infektiösen“ entfällt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 101. (1) und (2) … § 101. (1) und (2) … 
(3) § 65 Abs. 4 tritt erst mit Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem 

Bundesgesetz über die Grenzwerte (Auslöseschwellen) für die Schutzmaßnahmen 
in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten § 17 Abs. 1 bis 3 und § 51 Abs. 1 und 3 
AAV als Bundesgesetz. 

 

(4) … (4) … 
(5) Darüber hinaus gelten die nachstehenden Bestimmungen der AAV als 

Bundesgesetz: 
(5) Darüber hinaus gelten die nachstehenden Bestimmungen der AAV als 

Bundesgesetz: 
 1. § 48 Abs. 4 und 5 AAV bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach 

diesem Bundesgesetz, die in Durchführung des § 60 Arbeitsvorgänge 
regelt, 

 1. § 48 Abs. 5 AAV bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem 
Bundesgesetz, die in Durchführung des § 60 Arbeitsvorgänge regelt, 

 2. …  2. … 
 3. § 62 Abs. 1 bis 3 AAV bis zum Inkrafttreten einer Verordnung 

nach diesem Bundesgesetz, die in Durchführung des § 64 die Handhabung von 
Lasten regelt, 

 3. § 62 Abs. 2 zweiter Satz und Abs. 3 AAV bis zum Inkrafttreten einer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die in Durchführung des § 64 
die Handhabung von Lasten regelt, 

 4. § 17 Abs. 4 und § 51 Abs. 2 AAV bis zum Inkrafttreten einer 
Verordnung nach diesem Bundesgesetz, die in Durchführung des § 66 
Erschütterungen regelt, 

 

 5. § 16 Abs. 1 AAV bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem 
Bundesgesetz, die § 66 Abs. 2 näher durchführt, 

 5. § 16 Abs. 1 AAV mit der Maßgabe, dass die Worte „blendendes Licht, 
schädliche Strahlen“ entfallen, bis zum Inkrafttreten einer Verordnung 
nach diesem Bundesgesetz, die § 66 Abs. 2 näher durchführt, 

 6. §§ 66 bis 72 AAV mit der Maßgabe, dass in §§ 70 Abs. 1 erster Halbsatz 
und 71 Abs. 1 erster Halbsatz jeweils die Wortfolge „infektiöse“, entfällt, 
bis zum Inkrafttreten einer Verordnung nach diesem Bundesgesetz über 
persönliche Schutzausrüstungen, 

 6. § 66, § 67 Abs. 3 sowie §§ 68 bis 72 AAV mit der Maßgabe, dass in 
§§ 70 Abs. 1 erster Halbsatz und 71 Abs. 1 erster Halbsatz jeweils die 
Wortfolge „infektiöse“, entfällt, bis zum Inkrafttreten einer Verordnung 
nach diesem Bundesgesetz über persönliche Schutzausrüstungen, 

 7. …  7. … 
(6) … (6) … 
§ 107. (1) bis (9) … § 107. (1) bis (9) … 
 (10) Die § 4 und § 82 betreffenden Zeilen des Inhaltsverzeichnisses, § 2 

Abs. 10, 11, 11a und 13, § 3 Abs. 1, die Überschrift zu § 4, § 4 Abs. 1, 5 und 6, 
§ 7 Z 4a und 7, § 10 Abs. 1, § 15 Abs. 1, § 23 Abs. 5, § 40 Abs. 7, § 41 Abs. 4 
Z 1, § 52 Z 5, § 56 Abs. 1 und 2, § 57 Abs. 6, § 60 Abs. 2, § 62 Abs. 5 und 7, 
§ 67 Abs. 5 Z 4, § 73 Abs. 1 Z 3 und Abs. 2, § 76 Abs. 3, § 80 Abs. 1 und 3, die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Überschrift zu § 82, § 82 Abs. 1 und 3, § 84 Abs. 3 Z 3, § 98 Abs. 2, § 99 Abs. 5, 
§ 101 Abs. 5 Z 1, 3 und 6 sowie der Entfall von § 101 Abs. 3 und 5 Z 4 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in 
Kraft. 

Artikel 18 

Änderung des Überbrückungshilfengesetzes 

Artikel 18 

Änderung des Überbrückungshilfengesetzes 
§ 1. (1) Scheidet ein Bundesbediensteter des Dienststandes, der von der 

Arbeitslosenversicherungspflicht gemäß § 1 Abs. 2 lit. a oder b des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 (AlVG), BGBl. Nr. 609, ausgenommen 
ist, nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes aus dem 
Bundesdienstverhältnis aus, ohne dass ein Anspruch auf einen laufenden Ruhe- 
oder Versorgungsbezug besteht, so ist ihm auf Antrag für die Zeit, während der er 
das Arbeitslosengeld erhalten würde, wenn er während der Dauer des 
Bundesdienstverhältnisses arbeitslosenversicherungspflichtig gewesen wäre, eine 
Überbrückungshilfe zu gewähren. 

§ 1. (1) Scheidet ein Bundesbediensteter, der von der 
Arbeitslosenversicherungspflicht gemäß § 1 Abs. 2 lit. a oder b des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 (AlVG), BGBl. Nr. 609, ausgenommen 
ist, nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes aus dem 
Bundesdienstverhältnis aus, ohne dass ein Anspruch auf einen laufenden Ruhe- 
oder Versorgungsbezug besteht, so ist ihm auf Antrag für die Zeit, während der er 
das Arbeitslosengeld erhalten würde, wenn er während der Dauer des 
Bundesdienstverhältnisses arbeitslosenversicherungspflichtig gewesen wäre, eine 
Überbrückungshilfe zu gewähren. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
§ 12. (1) bis (4) … § 12. (1) bis (4) … 
 § 13. § 1 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. XXX/XXXX tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft. 

Artikel 19 

Änderung des Poststrukturgesetzes 

Artikel 19 

Änderung des Poststrukturgesetzes 
§ 17. (1) bis (8) … § 17. (1) bis (8) … 
(9) Auf die Zuständigkeit und das Verfahren in den Beamte gemäß Abs. 1a 

betreffenden Disziplinarangelegenheiten sind die Bestimmungen des 
8. Abschnittes des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass 

(9) Auf die Zuständigkeit und das Verfahren in den Beamte gemäß Abs. 1a 
betreffenden Disziplinarangelegenheiten sind die Bestimmungen des 
8. Abschnittes und des 9. Abschnittes des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 5. ein Mitglied des zuständigen Senates der Disziplinaroberkommission ein 

einem Unternehmen nach Abs. 1a zugewiesener Beamter sein muss, 
 5. ein Mitglied des zuständigen Senates des Bundesverwaltungsgerichts ein 

einem Unternehmen nach Abs. 1a zugewiesener Beamter sein muss, 
 6. und 7. …  6. und 7. … 

(10) § 41c des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 gilt mit der Maßgabe,  
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
dass für die einem Unternehmen nach Abs. 1a Z 1 bis 3 zugewiesenen Beamten 
jeweils eigene Senate einzurichten sind, deren als Vertreter des Dienstgebers 
bestellte Senantsmitglieder den Unternehmen nach Abs. 1a zugewiesene Beamte 
sein müssen. Diese Senatsmitglieder sollen nach Möglichkeit rechtskundige 
Beamte der Verwendungsgruppen PT1 oder PT2 sein. 

§ 17a. (1) bis (7) … § 17a. (1) bis (7) … 
(8) Betriebe im Sinne des § 4 Abs. 1 des Post-Betriebsverfassungsgesetzes, 

BGBl. Nr. 326/1996, gelten als Dienststellen im Sinne des § 273 Abs. 1 des 
Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979. 

(8) Betriebe im Sinne des § 4 Abs. 1 des Post-Betriebsverfassungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 326/1996, gelten als Dienststellen im Sinne des § 278 Abs. 1 des 
Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979. 

(9) bis (12) … (9) bis (12) … 
§ 24. (1) bis (8) … § 24. (1) bis (8) … 
 (9) § 17 Abs. 9 und der Entfall des § 17 Abs. 10 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2013 treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 
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